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Zweites Capitel.

Die Stellung - er Schweizer zur Kirche ihres
Lan- es *) .

Die im vorigen Capitel geschilderte Stellung der welt-
ichen Macht zur Kirche im fränkischen Reiche behauptete sich

im Ganzen bis ins eilste Jahrhundert . Namentlich blieben

*) Ueber das schweizerische Staatskirchenrecht sind folgende
Schriften erschienen : 1) Felix Balthasar , äo llelvetlorum zurlbus
circa 8scrs , d. i. kurzer historischer Entwurf der Freiheiten und
Gerichtsbarkeit der Eidgenossen in sogenannten geistlichen Din¬
gen. Zürich 1768 . (Die vorzüglichste Schrift .) Eine neue , von dem
Verfasser selbst noch verbesserte Auflage erschien nach seinem Tode
(st 18IN) zu Rapperswyl 1833. Auch ins Französische wurde diese
Schrift übersetzt von Diend , Professor zu Lausanne , unter dem Titel:
libertvs äe I'eZlise Ilelvetlguv . I.-iussnns 1770. S) (Jldcph . Fuchs)
Versuch einer pragmatischen Geschichte der staatsrechtlichen Kirchen-
verhältniffe der Schweizerischen Eidgenossen . Bd . 1. Germanien
1816 . 3) (Cas. Pfyffer ). Auch etwas über die Kirchengüter und
über die Verhältnisse geistlicher Personen und Sachen im Staate
überhaupt und in der Schweizerischen Eidgenossenschaft insbesondere.
Gegen Geiger und Gvrres . Zürich 1828 . 4) (Lud. Snell ) . Die
Verhältnisse der katholischen Kirche zu den schweizerischen Regierun¬
gen. Aus der allgemeinen Kirchenzeitung als Nachtrag zu der Schrift:
„Auch etwas über die Kirchengüter " rc. Zürich 1828 . 5) Die Rechte



die von den Königen fortdauernd ernannten Bischöfe als
Vasallen derselben in großer Abhängigkeit von ihnen . Jeder
nvminirte oder ausnahmsweise gewählte Bischof mußte sich
vor seiner Eonsccration vom König mit den Gütern und Re¬
galien , die seiner Kirche zu Theil geworden , belehnen lassen.
Die Belehnung oder Investitur wurde schon im neunten Jahr¬
hundert dadurch vollzogen , daß der König dem Bischof einen
Ring und Stab als die symbolischen Zeichen seines Amtes
übergab 2) . Der Bischof mußte den Lehnseid leisten , die
Lehnspflichten erfüllen und vor dem König Recht nehmen.
Eben so war auch der römische Bischof noch der kaiserlichen
Gewalt unterworfen . Das Recht des Kaisers seine Wahl zu
bestätigen , wurde von Heinrich III . , der drei Päpste auf ein¬
mal absetzte , als Nominationsrecht geltend gemacht t ) .

So lange die weltliche Macht noch einen Einfluß über
die Kirche behauptete , konnte der Papst die letztere nie unbe-

der Staaten in Bezug auf die Kirchen . Burgdvrf 1832 . (Eine
schlechte Compilation .) — Die Hauptquellen sind die eidgenössischen
Abschiede, die Rathsprotocolle der einzelnen Eantvne und die Schwei-
zerchroniken . Außerdem enthält viele » Material : Ilntiinxor , bistoria
occlesiastto « IV. 7 . 7i . IX. ( besonders 7 . VIII. in Beziehung auf Zürich)
und hauptsächlich Hvttinger , helvetische Kirchengeschichlen. 4 Bde.

1) Eine Verfügung des Kaisers Ludwig des Frommen vom
I . 817 (eng. Xg»i«br. c. 2. Bei Ncrlr I. o. 7 . I . z>. 206 ), welche
die kanonische Disciplin hinsichtlich der Bischofswahlen (durch Clerus
und Volk » wiederherzustellen versuchte , blieb erfolglos . Wo nicht
die königliche Gnade einer besonders bevorzugten Kirche entweder
für immer oder für einen einzelnen Fall die Wahlfreiheit gestattet
hatte , behauptete das Nominationsrecht der Regenten überall seine
Herrschaft.

2) Kot. clo Karos , >Io concorstia sacorstolü et imperü . I.. VII.c. 19.

3) Auf der Synode von Sutri im I . 1046. Gieseler a . a . O . '
Bd . 2. Abth . i , S . I !I4.

4) Der Kaiser ernannte vier Päpste nach einander , die sämmt¬
lich Deutsche waren.
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schränkt beherrschen . Dies erkannte schon der Verfasser der
falschen Decretalen , indem er den Grundsatz von der Unab¬
hängigkeit der Kirche vom Staat aussprach . Pseudoisidor aber
stellte zugleich die Kirche über den Staat überhaupt . Auf
der Grundlage dieser Prinzipien suchte zuerst Gregor VII . das
bisherige Verhältniß zwischen Staat und Kirche gänzlich zu
verändern . Sein Plan , nach welchem er schon lange vor
seiner Erhebung auf den römischen Stuhl gehandelt hatte,ging nicht bloß dahin , die Kirche von der Gewalt des Staa¬
tes unabhängig zu machen und den Königen und Fürsten den
Einfluß , den sie bisher nach so vielen Beziehungen über sie
zu behaupten gewußt hatten , zu entziehen , sondern sein Stre¬
ben war insbesondere auch darauf gerichtet , die weltliche Ge¬
walt der geistlichen , d . h . der päpstlichen zu unterwerfen.
Nach seiner Idee sollte der Papst nicht bloß absoluter Regent
der Kirche , sondern als Repräsentant der Gottheit auch un¬
beschränkter Oberherr aller weltlichen Regenten sein ^) . Nach
dieser Nniversalmvnarchie strebten unablässig seine Nachfolger
Während des Mittelalters und waren nahe daran , in der
Geistesnacht dieser Zeiten ihr Ziel zu erreichen . Während
Christus lehrte , daß sein Reich nicht von dieser Welt sei,
machten seine angeblichen Statthalter gerade diese Welt zu
ihrem Lieblingsreich , und Vonifacius VIII . erklärte ohne Scheu,

5) Zn seinen viotstus kommen in dieser Hinsicht folgendeGrundsätze vor : nr. 8. Ouoä Solos (piips) possit uti imperialiku» in-sißniis . — 9. OuoN solius Nspse pcäos omnvs Principes äeosculen-tur. — 12. s)uoä itli liceat Imperstores äeponere . — 27. s)uo<I s
listelitsto iniguvrunr rubsertos polest sbsolvere . Gieseler a . a . O.Abth. 2. S . 7 in der Note.

6) Jnnvcens III. (kipp. lik. II. ep. 2NS.) sagt: »Dominos ? ot,oNvn svlum universal» keelesir»» , seä totum religuil seeuluni guder-nsndum.« Dieser Papst hat hauptsächlich die Theorie von der Sn-periorität der geistlichen Macht über die weltliche ausgebildet undauch darnach seine ganze Regierung hindurch gehandelt . Gieseler«>O. S . 1V5 ff.
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daß man nicht selig werden könne , ohne zu glauben , daß

jedermann dem Papst auch in weltlichen Dingen unterworfen

sei «- ) -

6 ») Dieser Papst lehrt in der berüchtigten Bulle : llnsm ssnvtam
(1302 ) Folgendes : „ Daß der Papst zwei Schwerter hat , das geistliche
und weltliche , lehren uns evangelische Aussprüche . Denn als die
Apostel sagten : Siehe , hier sind zwei Schwerter ! antwortete der
Herr nicht , das sei zu siel , sondern es sei genug . Gewiß , wer es
leugnet , daß daS weltliche Schwert in der Gewalt des Petrus sei,
der beherzigt das Wort des Herrn schlecht: Stecke dein Schwert in
die Scheide ! Beide sind also in der Gewalt der Kirche : das geist¬
liche und daS materielle ; aber dieses muß für die Kirche , jenes von
der Kirche angewendet werden ; jenes durch den Priester , dieses durch
Könige und Soldaten ; aber nach dem Wink und der Duldung des
Priesters (»ä nutum et patientism «seoriloti »). Ein Schwert aber
Muß unter dem andern und das weltliche Ansehen dem geistlichen
unterworfen sein. Denn da der Apostel sagt : Alle Gewalt ist von
Gott , und die da ist , ward von Gott geordnet : so wäre sie nicht
geordnet , wenn nicht ein Schwert unter dem andern wäre ." Am
Schluß sagt nun der Papst : »lSutiessv Ilonmno pontikici OMNI Ini-
mnnno cionlurss ileclarainus , stioinius , stekinnniis et pronunliamus

omnino vsxo üo nocessilslo sslulis . » ( 6np . 1. sie innjoriUits vt obe-

»livntin in Lxtrsv . comi » . I. 8 .) Schon im vorhergehenden Jahre

schrieb BonifaciuS dem König von Frankreich , Philipp VI. , gegen
den diese Cvnstitution , die Leo X. neuerdings bestätigte (s. das vorige
Capitel Note 182) , zunächst gerichtet war , weil er dem Papst keine
Gewalt über sich in weltlichen Dingen einräumen wollte : „ du sollst
wissen, daß du uns im Geistlichen und Weltlichen unterworfen bist.
Andersdenkende halten wir für Ketzer." (8eirv te volumus , i;uosi in
spiriluiilibus et lomporglikus nobis subos . Xliull creiloiiles Ii-ivreticos

repulamus . Lull . lioin . 's . IX. p. 120 ) . Hierauf antwortete der

König ; „Du sollst wissen, Erznarr , daß wir in weltlichen Dingen
niemand unterworfen sind- Andersdenkende halten wir für Thoren

und Wahnwitzige . (8ci,il innxim.i tun tiiluitns , in tvinporolibus nos
slicui non »ukoss «. 8ocu » creilentos katuos vt ileinontos rvputainus.

Iliiillot , bisloiro üos üoinöler . <Iu I'ape lioniliice VIII. avvc I' Iiilippv Is

d<!>- i>. 11t .) In dem gleichen Jahre 1301 schrieb der Papst dem
König in der Bulle : Xusoult » lili : „Gott hat uns über Könige und

Reiche gesetzt, um in seinem Namen auözureißen , zu zerstören , zu
verderben , zu zerstreuen , zu bauen , zu pflanzen . Laß dich daher,
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Um seinen herrschsüchtigen Plan auszuführen , zwang Gre¬
gor VII . zuerst die niedern Cleriker , die trotz aller Colibat-
gebote größtentheils verehelicht waren , durch bisher unerhörte
Mittel zur Ehelosigkeit So lange die Geistlichen in der
Ehe lebten , waren sie als Familienvater zu sehr an das In¬
teresse des Staates gekettet , als daß sie recht eifrige Verthei¬
diger der Kirche , d. h . des Papstes hätten werden können.
Wurden sie dagegen der Sorge für Weib und Kind entbun¬
den und dadurch unabhängig von Fürst und Staat , so erwarb
sich der Papst eine Armee von Millionen , die ihm die Herr¬
schaft über alle weltliche Macht erstreiten halfen Indessen
fand das Gregorianische Cölibatzwangsgebot gerade bei den
Geistlichen selbst den größten Widerstand An mehreren
Orten stimmten die zum Theil selbst verehelichten Bischöfe
ihren Clerikern bei , daß ihnen keine Macht in der Welt ihre
Weiber nehmen könne ; der Bischof Otto I . von Konstanz er¬
laubte , dem Papst zum Trotz , jetzt erst förmlich seinen Geist-

geliebt «st-r Sohn , von niemand bereden , daß du keinen Oberherrn
habest und dem höchsten Hi -rarchen der kirchlichen Hierarchie nicht
unterworfen seiest. Denn der ist ein Thor . der so denkt, und wer
h>es hartnäckig behauptet , ein Ungläubiger außerhalb des Schafstalls
des guten Hirten ! Lu» . eit. p. 121.

8>ßebsrtus Kemblseensis sä an » . 1074 : ndi 'eAorius pspa
oelvbrsts s^ noäo - uxui 'stos sseeräotss s äiviiro otlieio rsniovit , « t Iriiejs
NÜLsss «vrvm sulvr « intsräixit , novo oxornplo,  6t ut multis visum
«st , iaconsiäerst » zuSicio , «ontrs 88 . ? strum sentvntism . « Bei
kistorius , script . ree . 6ernr . 1. I . p . 841.

8) Daß Gregor bei Abschaffung der Priesterehe lediglich einen
politischen Zweck hatte , sprach er selbst ganz unverholen mit folgen-
den Worten aus : „Die Kirche kann aus der Sklaverei der Laien
nicht erlöst werden , so lange die Priester von den Eheweibern nichtbefreit werden . Lpp . lll>. IV. vp. 20.

8 ») I.smbei 'tus Lekskusbueßonsis (von Aschaffenbltrg) sä s, 1074bei kiswrius 1. c. p . 379.



lichen die Berehelichung") , und eine Synode von Paris
(1074 ) beschloß ausdrücklich, daß man dem Papst nicht ge¬
horchen müsse, und daß alle diejenigen für Ketzer zu achten

9) Als Gregor davon Kunde erhielt , schrieb er (1075) an den
Bischof : „ Es ist uns vieles von Dir hinterbracht worden , was wir
ungern und mit Betrübniß vernehmen und , wäre es von irgend einem
andern uns hinterbracht worden , auf das schärfste bestrafen würden.
— Wir haben Dir unsere Befehle zur Beachtung übersckickt. Du
hast aber , wie wir vernommen haben , die Zügel der Wollust den
Geistlichen erst recht gelöst, so daß die, welche mit Weibern verbun¬
den sind, in ihren Verbrechen verharren , und wer noch nicht verhei-
rathet ist, kein Verbot von Dir befürchtet . O der Unverschämtheit!
O der Erzfrechheit ! Ein Bischof verachtet die Befehle des aposto¬
lischen Stuhls , vernichtet die Vorschriften der heiligen Vater , ja ver¬
kündet sogar seinen Untergebenen das Gegentheil vom bischöflichen
Stuhl herab . Deshalb befehlen wir Dir kraft apostolischer Auctori-
tät , Dich zur nächsten Synode zu stellen, um über Deine » Ungehor¬
sam und die Verachtung des apostolischen Stuhls und alles Dir zur
Last gelegte Rede und Antwort zu geben ." Zugleich schrieb der
Papst an den Clerus und das Volk der Diöees Konstanz , erzählte
ihnen das Verbrechen ihres Bischofs und sein gegen ihn eingeleite¬
tes Verfahren und befahl Großen und Geringen kraft apostolischen
Ansehens , sofern er in seiner Verstockung verharren sollte, ihm keine
Ehrfurcht und keinen Gehorsam zu erweisen , und ja nicht etwa zu
glauben , daß aus dieser Widersetzlichkeit Gefahr für ihre Seele ent¬
stehen könnte , „ denn, " schreibt er, „ wenn er den apostolischen Be¬
fehlen nicht gehorchen will , so sprechen wir alle kraft des Ansehens
des Apostels Petrus , vom Joche jeglicher Unterwürfigkeit gegen ihn
los , so daß Niemand , der ihm auch durch einen Eid verpflichtet ist,
ihm Treue zu leisten schuldig ist, so lange er gegen den allmächtigen
Gott und den apostolischen Stuhl Rebell ist. Otto aber leistete der
päpstlichen Vorladung keine Folge , sondern nahm an der von Kaiser
Heinrich IV. (1070) zu Worms veranstalteten Synode Theil , welche
den Papst wiewohl ohne Erfolg absetzte. Gregor suspendirte nun
den Bischof auf einer Synode zu Rom und untersagte ihm das
Abendmahl . Diese Sentenz meldete er den Konstanzern und sprach
ste von dem Gehorsam gegen ihn loS. Jedoch gestattete ihm der
Papst noch in demselben Jahr ( 1076) wieder die Cvmmunion , nicht
aber die Ausübung des Amts . Otto aber kümmerte sich darum
nichts und verrichtete alle Amtshandlungen nach wie vor . Da in-
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seien , welche den Geistlichen den Ehestand verbieten wollen,
wobei sie sich auf den Apostel Paulus » ' ) berief , der dies
Lehre des Teufels  nannte " I . Fast zwei Jahrhunderte
währte es , bis es den Päpsten mittelst Anwendung der ver¬
werflichsten Mittel gelang , die Priesterehe überall abzuschaffen,an deren Stelle nun Concubinat und Unzucht aller Art trat
Um das zweite starke Band zu zerreißen , durch welche diehöhere Geistlichkeit an das Interesse des Staates geknüpftwar , verbot Gregor VII . derselben , sich von Laien investiren
zu lassen Dadurch wollte der Papst den weltlichen Re¬
genten nicht bloß ihren Einfluß auf die Besetzung der Prä-
laturen , sondern die ganze Gewalt , die ihnen vermittelst der
Investitur über die Prälaten und ihre Güter zustand , entreißen
und diese Gewalt an sich bringen . Auf diese Weise würden
die höher « Geistlichen vom Staate völlig unabhängig und da¬
gegen Vasallen des Papstes geworden sein , mit deren Hülseer die weltlichen Regenten nach Willkühr hätte beherrschenkönnen . Allein weder Gregor Vll . noch seine Nachfolger er¬reichten ihre selbstsüchtige Absicht . Selbst in Deutschland , wodie Päpste um das weltliche Jnvestiturrecht am hartnäckigsten
kämpften ' 2) , erlangten sie im Wormser oder Calirtiner Cvn-

dessen die kaiserliche Partei in diesem Tbeile von Deutschland unter¬lag , so mußte der von Gregor ( 1080) mit dem Bannfluch belegteBischof endlich seinen Stuhl einem Mönch Namens Gebhard über¬lassen, der aus dem mit Rom verbündeten Hause Zähringen stammte.Reuzart, episc. Oonstant. 's. I. 459,
9 - ) 1 TiM . 4. 3.
10) Ilsräuin . voll. eoncilivr. 1 . VI. p. 115t.
11) S . die classische Schrift von den Gebrüdern Theiner , die

Einführung der erzwungenen Ehelosigkeit bei den christlichen Geist¬lichen und ihre Folgen . 3 Bde.
12) Ueber Greqvr ' s Verbot gegen die Investitur s. Ellendorf,histvr . kirchrnrechtl . Blätter . Bd . 1 . S - 234 ff.
13) Der Jnvestiturstreit ist gut dargestellt von Ellendorf a. a . O.Bd . 2. S . 3 ff. S . 213 ff. S . 413 ff. S . 493 ff.
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cordat( 1122) ") nur die Freiheit der Prälatenwahlen") ,
welche seitdem in die Hände der Capitel kamen; dem Kaiser
dagegen mußten sie die Belehnung der Gewählten mit den
Regalien und Gütern durch den Scepter ferner lassen. So
blieb überall das Lehnsverhältuiß, welches der Papst sprengen
wollte.

Desto glücklicher entzogen die Päpste den weltlichen Re¬
genten ihren frühern Einfluß auf die Gesetzgebung und Ver¬
waltung der kirchlichen Angelegenheiten. Der geistlichen Ge¬
walt wurde die alleinige Gesetzgebung in allen Kirchenange-
legenheiten vindicirt und jede sclbstständige Einmischung der
weltlichen Macht in kirchliche Verhältnisse für unzulässig er¬
klärt'") ; nicht einmal die Bestätigung der kirchlichen Anord¬
nungen sollte ihr zukommen, sondern bloß die Vollziehung der¬
selben, so fern die Kirche sich des „weltlichen Armes" zu be¬
dienen für nöthig erachte, weil die kirchlichen Vollziehungs¬
mittel nicht ausreichten") . Von der frühern Aufsicht der
weltlichen Macht bei der Verwaltung der kirchlichen Angele¬
genheiten, besonders bei der Verwaltung der Kirchengüter ver¬
lor sich jede Spur. Eben so verschwand die frühere Thätig¬
keit derselben bei der Gerichtsbarkeit über Geistliche. Der
pseudoisidorische Grundsatz, daß ein Geistlicher nur von einem
Geistlichen gerichtet werden könne, ward in seiner ganzen Aus¬
dehnung zur Anerkennung gebracht"*) und dem Geistlichen
ohne Einschränkungverwehrt, auf das Privilegium des Ge¬
richtsstandes, das nicht sein eigenes, sondern das der Kirche

14) ? orlr , mnnum. 1*. III . p. 76 sg.
15) Sie mußten jedoch in Gegenwart der Kaisers oder seiner

Abgeordnete» vorgenommen werden.
16) vitNui» krutiuni zu List . X6V1I. <!»)>. 10. X. >Iv eoiisUlu-

lionibus ( I. 1.)
17) Lnp. 14. x . ile okstoio znäiiüs orchnoeii. (I. tjl .)
18) Bloß in Lehnssachen waren die Geistlichen dem Lehnssorum

»och unterworfen, besten Lompetenz die Päpste selbst anerkannten.
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sei, zu verzichten Da die Eremtion des Clerus von derweltlichen Gerichtsbarkeit nicht bloß in bürgerlichen, sondernauch in Criminalsachen statt finden sollte, so wurde er auch derStaatsgesetzgebung säst gänzlich entzogen. Die geistlichen Ge¬richte sprachen bei Streitigkeiten über bürgerliche Rechtsver¬hältnisse wenigstens zunächst nach den Kirchengesetzen. Ebendaher wurde die Gesetzgebung der Kirche auch auf alle dieseRechtsverhältnisse ausgedehnt, und da das römische Rechthauptsächlich die Grundlage derselben bildete, entstand, bevornoch das letztere in die weltlichen Gerichte drang, ein beson¬deres bürgerliches Recht des Clerus. Durch die hohe Mei¬nung, welche die Päpste von ihrer Gewalt auch in bürger¬lichen Verhältnissen zu verbreiten wußten, gewöhnten sie selbstdie Laien allmälig an die Ansicht, daß der Inhalt der Päpst¬lichen Gesetzgebung gemeines bürgerliches Recht sei, welcheszugleich mit dem römischen Recht nach und nach in die welt¬lichen Gerichte eingeführt und selbst über das letztere gestelltwurde, weil die geistliche Gewalt höher stehe, als die welt¬liche Rücksichtlich der Vergehungen der Geistlichen muß¬ten die kirchlichen Strafgesetze die Norm werden und die kirch-

19) Lap. 12. X. äs koio competsnti. (II. 2.)
29) Papst Znnocens III . (I .id. I . ex. 401) sagt : «8>eut »»>-versitatis constitor Heus stuo ma^na luminari » in tii'mamento coeii eou-«tituit , laminare masus , nt praeesset stiei , et laminare MINUS, ut noetipraeesset ; sie s<l liraaanentum universalis Ileelesiae , kjuae coeli uainineimneupatur , stuas Mannas iaslituit >,i^nilate », masoiem , <,uae , t,a»sistiebus, animabus praeesset , et minorem , ^aae , izuu-i uoctilms , praosseteorporibus : suut pontistealis auctoritas et reZalis potestas . Neiinsieut laaa lumen suum <>sole sortitur , guae re vera minor est illu cjuan-Ntsie sinml et gualitate , situ pariter et etlectu ; sie reZalis potestassb suetoritate pontilicsli snae sortitur stißnitalis splenstorein vte.seinem Briese an den Kaiser von Constantinopel 1199 (csp. 6. X.>>e masorilate et obestieutia I , 33 .) beseitigt derselbe Papst die Mah¬nung Leg Kaisers an I. Petr. 2, 13, 14: 8ubstili estotv rmmi lmma-n»e ereaturae propter vrum , sive ke §i tamguam praecelleuti , sivestueibus tamguaur ab so missis »st vinstietam mslvkaetorum, laustem vero



64

lichen Strafen daher auch selbst bei bürgerlichen Delirien der
Geistlichen die Stelle der bürgerlichen Strafen vertreten . Die
Strafgesetze wurden daher auch auf alle Arten von bürger¬
lichen Vergehen ausgedehnt . Da die Gelindigkeit der Kirche
gegen verbrecherische Geistliche die größten Unordnungen her¬
beiführte , so griff die weltliche Obrigkeit nicht selten in die
geistliche Strafjustiz ein Dies veranlaßte sie, ihren Stra¬
fen eine Ausdehnung zu geben , durch die sie die Natur von
Criminalstrafen des bürgerlichen Rechts annahmen Der
weltlichen Strafgewalt sollte der Geistliche bloß dann über¬
lassen werden , wenn die Kirche im einzelnen Falle ihre Stra¬
fen selbst unzureichend fände und ihn freiwillig dem weltlichen
Richter übergebe Aus ihrer frühern Abhängigkeit von
der kaiserlichen Gewalt machten sich die Päpste vollständig
los . Auf Betrieb Hildebrand 's übertrug Nikolaus II. 1059
während dir Minderjährigkeit des Kaisers Heinrich IV. die

Iillnor »,», vorzüglich damit , daß dies der Apostel subclitis suis geschrie¬
ben habe, nicht in Beziehung auf die Priester. -I' ruelere» liesse üe-
lnieras , g»<»I leeit Ue „s <Iuu ,»»^»n In >nin »ri » in liri »»me »to eoeli etc.
— X<I lirl »»,»e»tu „> iFitur eoeli I>. e . » niversulis eeelesi »« leeit Heus

<I»U IN»AN!> luinillÄri » , i. e . lluss instiiuit «iißnilriles , ij„ »e «unt punti-
tienlis suetoritils et reA»Iis patestas . 8eil ill », gu »e prueest rliebus , i. e.
spiritu »Iil>us , >n»)nr est ; ^ u»e vera c»r»»I>bus , ininor est , ui <>»»» tu est
inter solein ei Iui>»ni, i»ntn inter poniiliees et rexes lliirereiitia eoxnos-
e»lur . « Auf diese päpstliche Theorie bauten die Glossatoren des
13. Jahrhunderts fort. Die Glosse zu der letzter» Stelle sagt: »6um
terr » sit septies nuijor lun », sol »»lein octies, »»sor terr » : restut erxo,
ut I' oulltieutus <Iix » it»s ,,»»(Ir»xies sezliies sit ,u»)or rex »Ii ,Iij-„ ii»ie . ,,
Laurentius berichtete dies aber dahin : »I' apni» esse millies se>>ti,>ßen-
ties ^ „ »llra ^ ies <zu»ter In >per »lt>re et kexibus subliiniurein .« Gieseler
a. a. O. Bd. 2. Abth. 2. S . 109 in der Note.

21) 6»p. 17. X. lle suüiciis. (II . l .) Gieseler a. a. O. Bd . 2.
Abth. 2. S . 2?«>. Not - v.

22) Gieseler a. a. O. S . 277. Not . vv.
22 ») 6sz >. 10 . X. <Is zuäic . HU. 1.)
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Papstwahl der hoher » römischen Geistlichkeit ( den Kardinä¬
len ) 2, ) und erklärte die kaiserliche Bestätigung derselben bloß
für eine Begünstigung , die der Papst dem einen oder dem
andern Kaiser für dessen Person verwillige Seitdem
wurde die Freiheit der Papstwahl nicht nur glücklich behaup¬
tet , sondern auch ein kaiserliches Confirmationsrecht nicht mehr
anerkannt . Vielmehr gelang es den Päpsten in Verbindungmit den Reichsfürsten Deutschland in ein Wahlreich zu ver¬
wandeln und durch zwei Jahrhunderte lang fortgesetzte Kämpfemit den Kaisern fränkischen und schwäbischen Stammes das
kaiserliche Ansehen in Deutschland und Italien so zu schwächen,
daß die Päpste als Oberhäupter der Kirche und Beherrscher
des von ihnen seit der karolingischen Zeit gegründeten Kirchen¬
staats den Einfluß des Kaisers nicht mehr zu fürchten hatten.
Unter Begünstigung dieser Verhältnisse machten die Päpste aus
der ihnen zugestandenen Krönung des Kaisers eine Verleihung
der Kaiserwürde selbst und nahmen das Recht in Anspruch,die Rechtmäßigkeit der Kaiserwahl zu untersuchen und den Ge¬
wählten zu bestätigen oder zu verwerfen 20) . Obgleich diese
Anmaßung von den Kaisern nie anerkannt wurde , so war dochbei dem steigenden Ansehen der Päpste in jenem finstern Zeitalter
die Meinung entstanden , daß ihre Gewalt eine höhere sei als
die kaiserliche , und man wagte ihre Einmischung in weltliche
Verhältnisse kraft dieser Gewalt nicht völlig zurückzuweisen;
bloß die Grenzen beider Gewalten blieben beständig bestrickenund unbestimmt.

Nach dem Prinzip , aus welchem die Gewalt des Papstes
in weltlichen Verhältnissen hergeleitet wurde , konnte sie aufdie willkührlichste Weise ausgedehnt werden. Denn sie sollte

23) Gieselek'- a. a. O. Abth. 1. S - 2VS. Not . k. — Früherwählte der Clerus und das Volk von Rom den Papst, und der Kai¬ser bestätigte die Wahl.
24) 6rm. I. »ist. XXlll.
25) Lsp. 34. X. äs elsctioao. (1. 6.)

5
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daraus entspringen , daß dem Apostel Petrus der Binde - und

Löseschlüssel und das Hirtcnamt anvertraut werden , ohne daß

irgend Jemand von dieser Gewalt ausgenommen wäre 2«) ;
und die religiöse Beziehung , die irgend ein Verhältniß hätte,
oder die Sündlichkeit einer Handlung sollte ein hinrei¬

chender Grund sein, die Thätigkeit der geistlichen Gewalt zu
rechtfertigen , welche nicht nur ermähnen , sondern auch ent¬

scheiden , verfügen und strafen dürfe.
Vermöge dieser Grundsätze griffen die Päpste in die

Staatsgesetzgebung und unterwarfen alle bürgerlichen Verhält¬
nisse , in denen sie eine religiöse Beziehung anzunehmen für

gut fanden , ihrer Legislativ » 2«) . Noch mehr wurde durch
diese Grundsätze die geistliche Gerichtsbarkeit erweitert . Nicht

bloß wurden alle jene Verhältnisse ausschließend den geistlichen

Gerichte » überwiesen , sondern jede Streitigkeit , für den Fall,

daß die Nechtsverweigerung von Seiten des Gegners als eine

sündliche Handlung angesehen werden müsse , und die weltlichen

Gerichte die Justiz verweigerten oder verzögerten , oder weil

es überhaupt an einem kompetenten weltlichen Richter ge¬

bräche Aller dieser Gründe bedienten sich die Päpste,

um sich insbesondere für befugt zu halten , Streitigkeiten un¬

ter souveränen Regenten und Völkern zu entscheiden und ihre

angemaßte Gewalt , Klagen der Staatsunterthancn über Miß¬

brauch der höchsten Staatsgewalt anzunehmen , Regenten ab¬

zusetzen und die Unterthanen vom Eide der Treue gegen sie

26) Lregor. VII. Lgp. Üb. VIII. ep. I. c.ip . 6, X. üo zuäieiis.
(II. 1.)

27) Op . 13. X. eo <>.

28) So wurde z. B - das Recht der Verlöbnisse und der Ehe
nicht bloß in Ansehung des persönlichen Verhältnisses der Ehegatten,
sondern auch in mehreren Beziehungen hinsichtlich der Vermögens-
verhältnisse derselben Gegenstand der päpstlichen Gesetzgebung.

29 ) 6sp . 10. x , llv lorv compolenti . (II. 2 .) c. 13. sie fusii-
ciis. X. ( II. 1.)
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loszusprechen , zu rechtfertigen Ja den geistlichen Gerich¬
ten sollte in allen Rechtsstreitigkeiten eine concurrirende Ge¬
richtsbarkeit mit den bürgerlichen Gerichten zustehen , wenn
auch nur eine Partei auf ihre Entscheidung provocire

Außerdem erhielt die Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit
der Kirche noch eine andere Ausdehnung . Schon die römi¬
schen und später die germanischen Gesetze hatten einzelne kirch¬
liche Vergehungcn für bürgerliche Verbrechen erklärt und mit
bürgerlichen Strafen belegt . Seit dem eilften Jahrhundert
riß die Kirche auch in dieser Hinsicht die Gesetzgebung größ-
tentheils an sich , wiewohl sie sich beständig des weltlichen
Arms bedienen mußte , wenn sie Leibes - und Lcbensstrafen für
nöthig hielt , wie beim Verbrechen der Ketzerei . Dagegen
trug sie kein Bedenken , manche der Strafen bürgerlicher Na¬
tur , die sie gegen Geistliche verfügte , auch bei kirchlichen Ver¬
brechen anzuwenden , die sie an Laien bestrafte , insbesondere
aber bürgerliche Rechtsnachtheile an ihre Strafen zu knüpfen,
oder denen , welche die bürgerliche Gesetzgebung schon früher
damit verbunden hatte , eine noch größere Ausdehnung zu
geben ; ja sie nahm sich heraus , bürgerliche erlaubte Handlun¬
gen für Verbrechen zu erklären und mit Strafen zu belegen.
Durch diese Gesetzgebung wurde nicht bloß die Strafsurisdiction,
sondern auch die streitige Gerichtsbarkeit der Kirche sehr er¬
weitert , indem in allen Rechtsstreitigkeiten , wobei ein Kirchen-
vergehen in Frage stände , durch diesen Umstand der geistliche
Gerichtsstand begründet werden sollte

Endlich machten die Päpste den Grundsatz geltend , daßnach göttlichem  Rechte Personen und Güter desClerus und
der Kirche mit keinerlei Art von öffentlichen Lasten belegt wer-

30) 6rezor . Vll . Lpp. lib . VIII. op. 2 >. c»p. 13 . X . äs jnäicüs.(ll . 1.) e. 2 . so sententm st re juäicsts in VIto. (II. 14.)
31) Osp. 13. X. äs juäiciig <11. 1.)
32) 6sp . 3. äs koro competenli in VIto. ( II. 2 .)

L*



68

den könnten ^ ) . Selbst in außerordentlichen Fällen ließen sie

keine Besteuerung des Clerus und des Kirchenguts zu, sofern

nicht die Kirche selbst einen Grund der Nothwendigkeit aner¬

kannt hätte und die päpstliche Genehmigung hinzugekommen

wäre " ) .
Von diesem hierarchischen System suchte sich die welt¬

liche Macht allmälig wieder los zu machen und die geistliche

Gewalt in ihre naturgemäßen Grenzen einzuschließen . Am

frühesten und vollständigsten gelang dies den Schweizern.

Lange vor Gründung ihres Bundes war in den Schwei¬

zern das Streben nach Unabhängigkeit von der Hierarchie er¬

wacht . Zu diesem Streben hatten die Lehren des Arnold von

Brescia hauptsächlich beigetragen . Als nämlich dieser aus¬

gezeichnete Kämpfer für kirchliche und politische Freiheit des

Volks aus Italien , bald auch aus Frankreich entweichen mußte,

fand er ( 1139 ) zu Konstanz bei dem menschenfreundlichen

und aufgeklärten Bischof Hermann sehr geneigte Aufnahme.

Aber der Abt Bernhard von Clairvaur , der seine edle Beute

bis in die äußersten Schlufwinkel verfolgte , entdeckte ihn bald

auch hier und warnte den konstanzischen Bischof vor dem Lom¬

barden , der „ bei aller seiner Sittlichkeit doch ein Schüler des

Philosophen Peter Abälard , ein Anhänger der verdammten

Irrlehren desselben und ein augenscheinlicher Feind des Clerus

sei" Hermann durfte seinen Freund nun zwar nicht

länger in Konstanz dulden , wenn er nicht den Zorn des

Papstes auf sich laden wollte , der auf Arnold den Bannfluch

geschleudert hatte ; aber er gestattete ihm , in seinem Sprengel

zu bleiben und sich zu Zürich aufzuhalten . Diese Stadt be¬

willigte Arnold als einem berühmten Religionslehrer und

33) La>>. 4. X. «to consilius , exsctionibus ot >>rc>Lu>slio »iI>us.
(III. 39 .) «in,,. 1, Z. ,>x iin»mnili>le evelosi -istio» in Vllo . ( IH- 23.)

34) t)»p. 4, 7. X. <Ie iiiimunil. eooles. (tll . 29.)
33) Francke, Arnold von Brescia und seine Zeit . Zürich 1825.
36) I!ornl>i>r<1. ep. 193, in deff. 0, >,>. (°d. Dtiwillo» .) 7 . 1. j». 187.



Vertheidiger der Volksfreiheit sogleich ein öffentliches Lehr¬
amt . Wie überall , wo er öffentlich auftrat , brachte auch hier
die Kraft der Wahrheit in seinem beredten Munde die außer¬
ordentlichste Wirkung hervor . In kurzer Zeit erweckten seine
Lehren die Bewohner der Alpen zu eifriger Verbesserung ihres
Zustandes . Tumultuarische Begeisterung verbreitete sich von
Gau zu Gau und selbst über die Grenze des Rheins nach
Deutschland . Arnold öffnete dem Volke die Augen über das
Wesen der wahren christlichen Freiheit , welche keine Leibeigen¬schaft noch Herrschaft des Clerus zulasse . Sofort schüttelte
das Volk das Joch ab . Bisher waren die Dienstleute einge¬
theilt in kaiserliche , den Chorherren zugehörige und in solche,
die dem Frauenstist eigen waren , — jetzt hörte dieser drei¬
fache Unterschied in der Bürgerschaft von Zürich auf ^ ) .

Vorzüglich wirkten Arnold ' s glühende Reden auch auf
die benachbarten Schwyzer . Diese freiheitsliebenden Hirten
waren mit dem Abt von Einsiedcln wegen ihrer Landmarken
in Streit gerathen . Als dieser sie vergebens vor geistliches
und weltliches Gericht geladen hatte , brachte er seine Klage
vor den Kaiser ( 1114 ) , weil die Schwyzer die Reichsunmit-
telbarkeit behaupteten . Das Urtheil fiel gegen sie aus , aber
sie kehrten sich nicht daran und behaupteten die streitigen Alpen
als das Erbe ihrer Vater . Nach dreißig Jahren ( 1144)kam die Sache wieder vor den Kaiser , welcher den Schwyzern
abermals Unrecht gab . Da sprachen die Landleute im Bewußt¬sein ihres guten Rechts : „ Wenn der Kaiser mit ihrem Scha¬den und mit Beschimpfung des Andenkens ihrer Vater ihre
Alpen ungerechten Pfaffen geben wollte , so sei der Schirm
des Reiches ihnen zu nichts nütze ; fortan wollen sie sich mit
ihrem Arm selbst schützen. " Der Abt verklagte sie beim Kai¬
ser , welcher sie bei Verlust seiner Gnade bedrohte , dem Urtheil
nachzukommen . Aber die muthigen Hirten gaben nichts auf
sein Schreiben und Drohen und nutzten ihre Alpen mit

3?) Füßli, Kirchen- und Ketzerhistorie. Th. 1. S - 282.
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Gewalt wie vorher . Der Abt wollte sie nun bekriegen ; allein

da die Urner und Unterwaldner den Schwyzern Hülfe zu¬

sagten , stand er von seinem Vorhaben wieder ab und wandte

sich mit neuen Klagen an den Kaiser . Dieser sandte einen

harten Drohbrief nach Uri und Unterwalden und gebot denen
von Zürich , Luzern und den benachbarten Gegenden dem Abt

mit ihrer Macht gegen die Schwyzer beizustehen . Diese aber

ließen gemeinschaftlich mit Uri und Unterwalden durch eine

Gesandtschaft den Zürichern , Luzernen , und ihren Nachbarn

das erlittene Unrecht auseinander setzen und sie bitten , sich

doch nicht zu ihren Unterdrückern zu schlagen , worauf sie die

freundliche Nachricht erhielten : sie möchten ihretwegen sicher

und sorgenlos sein ; denn sie befürchteten , es möchte ihnen
mit der Zeit selbst so gehen . Des Abt 's Klagen endlich über¬

drüssig , erklärte der Kaiser llöO die drei Waldstätte in die

Acht . Zugleich belegte sie der Bilchof von Konstanz mit dem

Bann . Allein beides erschreckte nicht die entschlossenen Berg¬

bewohner ; sie trieben Handel nach Zürich und Luzern , wo

nach den Stadtfreiheiten der Markt auch Geächteten offen

stand , und hielten ihre Pfaffen an , „ alle Gotteörechte zu

thun " die Lehre Arnold ' s von Brescia hatte bereits

in die stillen Thäler und in die einfachen Herzen der Hirten

Eingang gefunden.
Während Arnold noch in Zürich wirkte , war durch seine

Lehre in Rom selbst eine große Revolution bewirkt worden.

Durch seine Feuerworte begeistert , schüttelte das dortige Volk

das drückende Joch der päpstlichen Herrschaft ab , stellte die

Republik wieder her und beschränkte die Macht des Statt¬

halters Christi auf das Amt eines Seelenhirten . Nachdem

die Römer den widerstrebenden Papst selbst vertrieben hatten,

luden sie ihren Freund Arnold ein , das von ihm begonnene

Werk der neuen Republik zu vollenden . Dieser hatte inzwischen

38) Tschudi , Schweizerchronik . Bd . 1. S . 51 . <>8 ff. 71 . ff.
Müller , Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft . Bd . 1. S - 4L0ff.
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die Schweizer so sehr für seine Freiheitsplane gewonnen , daß
ihn eine bewaffnete Schaar von Hirten nach Noni begleitete,
um ihm diese dort durchsetzen zu helfen . Der Erfolg seines
Wirkens war so groß , daß fünf Päpste , deren Bannstrahlen
Kaiser und Könige beugten , vor dem gemeinen Priester ^ )
zitterten . Erst mit Hülfe des getäuschten Kaisers Friedrich I.
gelang es Hadrian IV . , sich seines furchtbaren Gegners zu
entledigen " ) . Der Papst ließ ihn an ein Kreuz nageln,
Verbrennen und seine Asche in die Tiber werfen , damit dem
Volke keine theure Reliquie bleibe . Aber des Märtyrers Lehre
lebte in den Secten dieses und der folgenden Jahrhunderte
fort und brachte namentlich in der Schweiz , wo Arnold sechs
Jahre ( von 1139 bis 1146 ) gewirkt hatte , herrliche Früchte
hervor . Mit Recht wird er als der größte Vorläufer der
Mannen am Grütli und Ulrich Zwingli ' s betrachtet " ) .

Seit dieser Zeit hörten die Versuche der Schweizer nicht
? . sich von der geistlichen Zwingherrschast zu befreien . Noch

eben Arnold ' s beschloß die ihm ergebene Ritterschaft
taae ^ ^ 'n ^ Bayern und Schwaben auf einem Reichs --
mebr ^ r ^ Bann keine weltliche Wirkung
aüt ^ diejenigen , welche wegen an Kirchen-ern verübten Raubs und Brandstiftung ercommunicirt wür --

d , reses Urtheil , wenn es gültig sein sollte , noch einmal

39) Arnold war Lcctvr an der Kirche von BreScia.
40) Der Papst stellte den Gottesmann dem Kaiser als Auf¬wiegler dar , der wider die bürgerliche Gewalt nicht minder , alswider die kirchliche gesündigt und folglich doppelten Tod verdienthätte . Friedrich I. glaubte seiner glatten Zunge und ließ Arnoldnach Nvm ausliefern.
41) Der gegen Ende des zwölften Jahrhunderts lebende Gün¬ther sl -igur . III. 3l0 . Bei Francke a. a. O . S . 139.) sagt schon vonArnold ' s Einfluß auf die Schweiz : „Jenes der Lehre deS falschenPropheten im Uebermaß ergebene Volk spürt den Nachgeschmack deS

den Vatern gegebenen WeineS bis auf den heutigen Tag , obgleich eSschon vor langer Zeit von diesem Gifte angesteckt war ."
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von einem weltlichen Gerichte bestätigt , empfangen mußten,
weil sonst die Umtriebe des Clerus das Reich über
den Haufen stürzten;  ferner daß diejenigen , welche von
der Kirche mit der Ercommunication bestraft würden , dennoch
immer achtbare Bürger und Ritter bleiben könnten , da das
Reich Christi nicht von dieser Welt sei" " ) .

Das Ansehen der Geistlichkeit in der Schweiz fing merk¬
lich zu sinken an , seitdem Arnold ihre Habsucht , Ueppigkeit
und Herrschsucht öffentlich an den Pranger gestellt hatte . Be¬
sonders zeigte sich eine große Abneigung des Volks gegen
die heuchlerischen Mönche . Als der Freiherr von Negens-
berg 1206 zu Nüti im Zürichgau ein Prämonstratenserkloster
gründete , zerstörten die Landleute die Gebäude und verfolgten
die Mönche " ) .

Der erste wichtige Schritt , den die Schweizer zu ihrer
Emancipation von dem mit der bürgerlichen Freiheit und Wohl¬
fahrt unverträglichen System der Hierarchie machten , war , daß
sie die Geistlichkeit und ihre Güter den öffentlichen Lasten unter¬
warfen . Ohne Rücksicht auf die vom König Heinrich 1228 der
Geistlichkeit von Zürich bestätigten Immunitäten " ) , gaben und
beschworen die dortigen Bürger zwei Jahre darauf ( 1230)
das Gesetz : „ daß die Priester auch Steuern geben , Wachten
thun , Mauern und Graben helfen unterhalten und andere
Stadtbeschwerden mit den Bürgern tragen sollten ." Zugleich
geboten sie den Geistlichen , ihre Metzcn von sich zu thun,
und als sie sich dessen weigerten , befahlen sie den Weibern,
die Stadt zu räumen , und verbanden sich durch einen Eid,
diesen Befehl auszuführen . Noch hatten die Züricher die
Lehren Arnold 's von Brescia nicht vergessen , daß geistlichen

42) b'asti 6orl>eien8es Ilvnrici monsdü bei Francke a. a. O.S . 137.

43) Müller a. a. O . S . 412 . Beck. Arnold von Brescia , in
der Baseler Zeitschrift. Zahrg. II. S . 8» fg.

44) llottinßk-r. 7 . VIII. p. 1214 sgg.



Personen Abgezogenheit von fleischlichen Begierden zukomme;
aber fle vergaßen , daß die Ehelosigkeit den Geistlichen bloß
aus politischen Gründen aufgezwungen , und daß es den
Aposteln und den Bischöfen der ersten Kirche erlaubt war,sich zu verehelichen

Nachdem sich die Geistlichkeit vergebens auf ihre Immu¬
nitäten berufen hatte , wandte sie sich mit ihren Klagen anden Bischof von Konstanz , worauf dieser in einem Schreiben
an die Züricher denselben vorstellte , daß es wider kaiserliche und
päpstliche Satzungen sei , diejenigen , welche die göttlichen Dinge
verwalten , mit dergleichen irdischen Lasten zu beschweren ; den
Eid entkräftete , den sie freventlich wegen Verweisung der
Weiber , zur Schmach und Schande des Clerus , geschworen;
ihnen streng verbot , wegen dieses Eides irgend eine Person
zu verletzen , indem ihm in dergleichen Dingen die Juris¬
diktion zukomme , und die Ungehorsamen mit der Ungnade
Gottes und den geistlichen Strafen bedrohte . Allein die Zü¬
richer blieben fest bei ihrem Entschluß und ließen sich auchspäter durch die von der Geistlichkeit ausgewirkten neuen
königlichen Jmmunitätsbriefe nicht davon abwendig machen " ) .
2m Jahr 1316  schloffen sie die Aebte von Einsiedeln und
^t . Blasien von ihrem Bürgerrecht , das sie bisher besessen
hatten , aus , weil sie die ihnen gleich andern Bürgern von
Zürich auferlegten Steuern nicht entrichten wollten " ) .

45) 1 Timvth . 3 , 2. Tit . 1, «.
46)  Tschudi . I . l23 ff. llottinxei - I. v. p . 1213 sg.Th . 2. S . 2i» ff. S . S1. Kvttinger.
47) „Man schribet allen Reten bi dem Eide da; enhein Ratnoch die drye Rete ane die Gemeinde der Etat , als vil so der mugedar keinen ane Geverde, den erbern Kerren Apt Johansen von Cin-siedellen meiner ze Bürger nie enipfahen, wan er den Bürgern irarbeit nit welke helffen tragen , Mit der Stüre die uf in geleit wartals uf ander Bürger , und als euch er ander Jar hatte getan , undwollte siche des Burgrechtes erwegen, als er euch tet , e daß erdie Stüre geben wolle, so im wart uf geleit. — Dasselbe sol man
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Als die Urner im I . 1233 von den in ihrem Lande
liegenden Gütern des Klosters Mettingen die üblichen Steuern
forderten , beschwerte sich deshalb der Abt beim König Hein¬
rich , der ihnen befahl , von dieser Forderung abzustehen . Die
Landlcutc aber bezogen gleichwohl die Steuer , wie es der
Landcöbrauch mit sich brachte . Daher wiederholte der König
im folgenden Jahre seinen Befehl und drohte den Ungehor¬
samen an Leib und Gut zu strafen , indem er wolle , daß sich
das Kloster seiner Ordensfreihciten erfreue . Als aber der Abt
diesen Befehl dem Landamann und Landleuten von Uri über¬
brachte , ergrimmte der gemeine Mann dergestalt , daß der Abt
kaum geschirmt werden konnte . Es wurde ihm bedeutet : „ Er
solle künftig keinen solchen Brief mehr begehren noch vor sie
bringen ; sie fragen nichts nach den Freiheiten seines Ordens;
wolle der Papst oder König seinem oder andern Orden Frei¬
heiten ertheilen , so mögen sie es thun , doch ohne ihren Scha¬
den und ohne ihren Steuern , Landrcchtcn und altem Herkom¬
men Abbruch zu thun ; Steuern zu nehmen sei von jeher ihre
alte Gewohnheit gewesen ; sie seien auch gefreit gleich den
Orden , daß man sie bei ihrem alten Herkommen bleiben
lassen soll ; wenn die Geistlichen alle Güter an sich zögen,
wer wollte dann Steuern geben ? "

Eben so verlangten auch die Schwyzer von den geist¬
lichen Gütern ihres Landes die gebräuchlichen Steuern . Als
das Frauenkloster in der Aue bei Steinen im I . 1275 von
dem königlichen Statthalter der obern Lande , Hartmann von
Baldegk , einen Schirmbrief dagegen auswirkte und daher die
geforderte Steuer nicht entrichten wollte , ließ der Landamann
demselben ein Pferd zum Pfand nehmen . Die Nonnen be¬

such stete haben von dem Apte von St . Blasten , der ouch ze dem¬
selben male nit weite Stür richten, als im uf wart geleit, und sich
des Burgrechts erwegen hat." Lauster, historische und kritische Bey¬
träge zu der Historie der Eidgenossen. Th. 2. S . 2».

48) Tschudi a. a. O. S . 128. ISO.
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klagten sich deshalb bei der Gemahlin des Ru ^ olph,Anna , welche dem Landamann befahl , von dem
Steuern zu fordern und ihm das Pferd zurückzuge e ' ^Landlcute aber verweigerten dessen Herausgabe , ergriheftig über die Nonnen , daß sie um jenen Befehl na )ge e ,und ließen den König bitten , die Steuerfreiheit des K chwieder aufzuheben und sie bei ihrem alten Branche und her¬kommen zu lassen : denn die Geistlichen , sagte ihr Abgeord¬neter , könnten am Ende so viele Güter erwerben , daß daübrige Land die Steuer nicht mehr zu tragenRudolph willfahrte ihnen , indem er den Artikel des ch er-briefcö , der die Steuerfreiheit betraf , für kraftlos er ar e >Vierzehn Jahre später ( 1289 ) erschlichen die Nonnen vondem herzoglichen Vogt auf Kyburg , Conrad von Tilcndorf,einen neuen Schirmbrief gegen die Forderungen der Schwy-zer . Diese beschwerten sich deshalb bei dem König , der denNonnen befahl , den Brief den Schwyzern auszuhändigen,wogegen diese versprechen mußten , dem Kloster es nicht ent¬gelten zu lassen ^ ) >

^Je mehr sich in den Städten und Ländern der «schwer;die bürgerliche Freiheit und Ordnung entwickelte , desto un¬vereinbarer mußte damit besonders die große Ausdehnung dergeistlichen Gerichtsbarkeit werden . Sie fand daher schonfrühzeitig Widerspruch ; aber ein entschiedenes und konsequen¬tes Streben der Schweizer , die geistliche Gerichtsbarkeit zubeschränken , tritt erst seit dem vierzehnten Jahrhundert her¬vor . Schon in dem zwischen Bern und Solothurn imI . 1308 erneuerten Bunde kommt die Bestimmung vor , daßniemand der beiderseitigen Bürger oder Einsassen einen ausder andern Stadt vor geistliche Gerichte laden soll , als wegenEhe und öffentlichen Wuchers 5' ) . Eben so enthalten das
49) Tschudi a. a O. S . 183 fg.50) Ebendas. S >198.
51) Tillier , Geschichte deL eidgenössischen Freistaat- Bern.Bd . 1. S . 133. Derselbe Schriftsteller sagt S . 119, unter Be>



Burgrecht , welches Bern 1336 mit Junker Rudolph von

Weißenburg schloß und der Vertrag , den Bern 1343

mit dem Grafen Eberhard von Kpburg einging " ) , die Be¬

stimmung , daß nur wegen der Ehe und des offenen Wuchers

jemand vor die geistlichen Gerichte geladen werden dürfe.

Zürich verordnete im Jahr 1333 , daß kein Bürger oder Ein¬

wohner der Stadt jemanden nach Konstanz ( vor das bischöf-

ziehnng auf eine Urkunde vom I . 1330 : Die Bürger von Bern
durften außerhalb der Parochialgrenzen nicht vor geistliche Gerichte
gezogen werden . Alljährlich oder alle zwei Zahre einmal begab sich
der Archidiacon von Koni , persönlich in die Stadt und hielt daselbst acht
Tage lang Gericht über öffentlichen Wucher und offenkundige Unzucht-
Andere Geschäfte durften nicht vor seinen Gerichtshof gebracht wer-
den und bei seiner Abreise hinterließ er keinen Stellvertreter . Nur
wenn er während des Gerichts bedroht worden war und der Schult¬
heiß ihm nicht Sicherheit verschaffen konnte oder wollte , war es
ihm verstattet , den Schuldigen für sein Vergehen außerhalb der
Parochialgrenzen in das Decanat Köniz , aber nicht weiter zu ziehen-
Stettler erwähnt dasselbe in seiner Geschichte des deutschen Ritter¬
ordens im Canton Bern (S . 18 fg ) und in seiner Staats - und
Rechtsgeschichte des Cantons Bern ( S . 85 fg ). Am letzter« Ort
behauptet er , daß die Regierung von Bern sich jenes ausdrücklich
vorbehalten habe , als die dortige Kirche , ursprünglich ein bloßes
Filial der Mutterkirche von Köniz , im I . 1276 mit Einwilligung des
Bischofs von Lausanne zur selbstständigen Kirche erhoben worden sei-
In der Urkunde des Bischofs Wilhelm von Lausanne vom I . 1278 (i>N
Solothurner Wochenblatt . Jahrg . 1828 . S . 254) , worin er die Kirch'
gemeinde Bern von Köniz trennt , steht wenigstens nichts von einem
solchen Vorbehalt . Dagegen erhielten wir von einem Freunde aus
Bern folgende zuverlässige , aus den dortigen Archiven entlehnte
Notiz . In einer Urkunde vom I - 1328 erklärte der ArchidiacoN
de Lorbiere zu Freiburg , daß er keinen Bürger von Bern vor sich
nach Freiburg citiren , sondern alljährlich oder alle zwei Jahre ein¬
mal Nach Bern reisen wolle »vt sz-noäiiin por ooto Nies pro Miiiri"
inonio , usurii Public » ot . . . . ( hier ist eine Lücke) kornicuriis not »-

INS et munikoslis „60 non pro »lös crnisis lonorvt . «

52) Die betreffende Urkunde liegt in den Archiven von Bern-

53) Solothurner Wochenbl . Jahrg . 1826 . S . 437.
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kiche Gericht ) ohne Einwilligung des Raths laden soll , bei
Strafe von fünf Schillingen und Schadloshaltung der Gela¬
denen -" ) . Als Zürich mit den vier Waldstätten Luzern,
Uri , Schwyz und Unterwalden 135l einen ewigen Bund
schloß , der als die Grundlage der spätern Eidgenossenschaft
zu betrachten ist , wurde in demselben als ein Grundgesetz auf¬
genommen , daß kein Laie einen andern aus dem Bundesgebiet
wegen Geldschulden vor ein geistliches Gericht laden , sondern
jeder bei dem Gericht seines Wohnorts belangt , und nur im
Falle der Rechtslosigkeit bei höher « ( kaiserlichen ) Gerichten
geklagt werden soll ^ ) . Dasselbe Gesetz wurde in den ewigen
Bund zwischen Zürich , Uri , Schyz , Unterwalden und Glarus
1352 s «) , ferner in den zwischen Zürich , Uri , Schwyz , Un¬
terwalden und Zug vom gleichen Jahr und in den zwi¬
schen Uri , Schwyz , Unterwalden und Bern 1353 aufgenom¬
men , und zwar in den letzten Bund mit der nähern Be¬
stimmung , daß nur wegen Ehesachen und offenen Wuchers
ein Bundesglied das andere vor einem geistlichen Gericht be¬
langen dürfe b«) . Die gleiche Bestimmung findet sich wieder
in dem Bunde zwischen Bern und Viel vom Jahr 1352 b») .
Auch in dem Bunde zwischen Zürich und dem Herzog Albrecht
von Oesterreich vom 1 . 1356 und in demjenigen zwischen
dem Grafen Amadeuö von Savoyen und den Städten Bern
und Freiburg vom I . 1364 ° )̂ kommt jenes Grundgesetz

54) Lauffer a. a. O. S . 36. Hottinger a. a. O. S . 11V.55) Tschudi a. a. O- S . 3!>2. Amtliche Sammlung der älterneidgenössischen Abschiede(Luzern I83U). Beilag . S . 18.
56) Tsckudi a. a. O. S . 41«. Das betreffende Gesetz kommteigentlich erst in dem 145« geänderten Glarnerbund vor , der aberauf das alte Datum gestellt wurde.
57) Ebenda,'. S . 413. Amtl. Samml . S . 31.
58) Tschudi a. a. O. S . 424. Amtl. Samml . S . 35.5«) Leu, schweiz. Lexikon. Bd - 4. S . 46-0«) Tschudi a. a. O . S . 444.
0l ) Die Vertragsurkunde befindet sich in den Archiven vonBern.
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vor . Solothurn machte im I . 1365 die Satzung , daß kein

Bürger den andern außerhalb der Stadt „ mit geistlichem Ge¬

richt bannen oder laden solle, " bei Strafe zehnjähriger Ver¬

weisung Schon im I . 1276 hatte der Kaiser Nudolph

dieser Stadt die Freiheit ertheilt , daß die Bürger vor kein

fremdes Gericht , weder geistliches noch weltliches , geladen,

sondern vor dem Schultheiß und dem Rath belangt werden

sollen
Als der Clerus fortdauernd in die weltliche Gerichts¬

barkeit eingriff und die Ruhe und Sicherheit des Gemein¬

wesens gefährdete , schloffen die Eidgenossen von Zürich , Lu-

zern , Uri , Schwpz , Untcrwalden und Zug am Montag nach

Leodegar ( 7 . Ortober ) 1370 ein Verkommniß , das unter
dem Namen „Pfaffenbrief"  bekannt ist °^) . Sie setzten

darin Folgendes fest : „ Wer in den vorgenannten Städten

und Ländern wohnhaft sein will , er sei Pfaff oder Laie , edel

oder unedel , der den Herzogen von Oesterreich Rath oder

Dienst gelobt oder geschworen hat , der soll auch geloben und

schwören der vorgenannten Städte und Länder Nutzen und

Ehre zu fördern und mit guten Treuen zu warnen vor allem

62) Haffner , der klein Solothurner allgemeine Scham - Platz
Historischer Geist - und Weltlicher »ornembsten Geschichten und Hän¬
deln . Th . 2. S - 135.

62 ») Diese Freiheit bestätigte der Kaiser 1280. Haffner a. a O-
S . 82 fg.

63) Die nächste Veranlassung dazu gab höchst wahrscheinlich fol¬
gender Vorfall . Als der Luzerner Schultheiß Guudoldingen von
dem Markte von Zürich wegritt , wurde er unterwegs und noch in
der Nähe der Stadt von dem Propst Brun und dessen Bruder ge¬
fangen genommen . Ueber diese Gewaltthat gerieth die ganze Bür¬
gerschaft von Zürich in Aufruhr . Die Gemeinde versammelte sich
und der Propst wurde gezwungen , den Gefangenen frei zu geben,
und da er sich der Gerichtsbarkeit des Raths der Zweihundert nicht
unterwerfen wollte , aus der Stadt verbannt . Bluntschli , Staats¬
und Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zürich . Bd - 1-
S . 336 . Müller a . a . O . Bd . 2. S . 28S ff.



dem Schaden , den er vernehme , und davor soll ihn kern
anderer Erd , den er jemanden gethan hat oder noch thue,
schirmen . Was auch für Pfaffen in der Eidgenossenschaft,
in Städten oder Ländern , wohnhaft sind , die nicht Bürger,
Landleute noch Eidgenossen sind , die sollen kein fremdes Ge¬
richt , weder geistliches noch weltliches , suchen noch treiben
gegen jemanden , der in den vorgenannten Städten und Län¬
dern ist , sondern von jedem Recht nehmen an den Orten und
vor dem Richter , wo er gesessen ist , es wäre denn um eine
Ehe oder um geistliche Sachen . Welcher Pfaff aber
dawider thut , dem soll man in der Stadt oder auf dem Land,
wo er wohnhaft ist , weder zu essen noch zu trinken geben,
ihn weder Haufen noch Hosen , noch sich in Kauf oder Verkauf
"vch sonst in andere Gemeinschaft mit ihm einlassen ; auch
soll derselbe Pfaff in niemands Schirm sein , bis er von den
fremden Gerichten läßt und auch den Schaden abgetragen hat,
den der Angesprochene genommen hat wegen der fremden Ge¬
richte . Wenn ein Laie den andern mit fremden Gerichten,
geistlichen oder weltlichen , auftreibt um weltlicher Sachen willen
und der Angesprochene deshalb zu Schaden kommt , so soll
'hm der Kläger Ersatz leisten ; denn jedermann soll von dem
ändern Recht nehmen vor dem Richter , wo der Angesprochene
gesessen ist , wie die Bundesbricse beweisen . Wenn aber
lemand in den vorgenannten Städten und Ländern sein Vurg-
vder Landrecht aufgibt und hernach einen Angehörigen der¬
selben mit fremden Gerichten , geistlichen oder weltlichen , auf¬treibt , und schädigt , so soll er in diese Städte und Länder
nicht wieder kommen , ehe er dem Angesprochenen gänzlich
allen Schaden ersetzt hat , den er wegen des fremden Gerichts
genommen hat"

64s Tschudi a. a . O . S - 412 fg . Amtlich - Sammlung u . s. w.S . 4y fg. Nach tzvttinger (a . a- O . S . 183) hätten die Eidgenossenin dem Pfaffenbrief auch festgesetzt: „das Bannen der Pfaffen wegenGeldschulden und anderer weltlicher Sachen nicht mehr zu dulden ."
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Dieses Staatsgrundgesetz , „ die Protestation der schwei¬

zerischen Freiheit gegen den Mißbrauch des Ansehens der Cle-
risei , wurde auch von den übrigen eidgenössischen Ständen
angenommen , in dem Stanzer Verkommniß vom I . 1481
bestätigt und bei jedem Bundesschwur vorgelesen und mit-
beschworen

Seit dieser Zeit wurde die Ausschließung der geist¬

lichen Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen allgemein . Fast
in alle folgenden Verträge , welche die Schweizer unter sich
oder mit Auswärtigen schloffen so wie auch in die Landes-

Lllein diese von ihm an die Spitze gestellte Bestimmung steht weder
in dem Abdruck bei Tschudi noch in dem Exemplar , welches die obige
Sammlung aus dem Luzerner SlaatSarchiv mitgetheilt hat.

65) Simler , von, Regiment der Eidgenossenschaft (Zürich 1645).
S . 184.

66) Dies verordnet schon das Stanzer Verkommniß . Simler
a. a . O.

67) Bund zwischen Zürich , Bern , Solothurn , Zug und den
Reichsstädten am Rhein , in Schwaben und Franken 1385 (Tschudi
a. a. O . S - 515 .) ; Bund zwischen Zürich und dem Herzog Leopold
von Oesterreich 1393 (ebend. 572 .) ; FriedenSvertrag der Eidgenossen
mit Oesterreich 1394 (ebend. 584 . Amtliche Sammlung u. s. w.
S - 59, ) ; BurgrechlSvertrag zwischen Bern und dem Grafen von
Neuenburg 1406 (Leu. Bd . 14. S - 52 .) ; zwischen Bern und Neuen¬
burg von demselben Jahr (ebend. S . 92.) ; Bund zwischen Zürich
und Glarus 1498 (Tschudi a. a . O . S . 645 ) ; ewiger Bund zwischen
Zürich , Luzern , Uri, Schwyz , Unterwalden , Zug , Glarus und Appen-
zell 1411 (ebend . 657 ) ; Friedensvertrag der Eidgenossen mit Oester¬
reich 1412 (ebend . 669 . Lmtl . Samml . u. s. w. S - 63, ) ; Landrechts¬
vertrag zwischen Schwyz und dem Grafen von Toggenburg 1417
(Tschudi . Bd , 2. S . 68 ) ; Bund zwischen Zürich und Bern 1423 ( ebend.
159 ) , LandrechtSvertrag zwischen Schwyz , Glarus und dem Grafen
von SarganS 1437 (ebend. 229) ; zwischen Schwyz , Glarus , und den
Erben von Toggenburg von dem gleichen Jahr (ebend. 249 ) ; zwischen
denselben Orten und dem Freiherr » von Raron 1419 (ebend. 297 .) ;
zwischen denselben Orten und den Toggenburgern vom gleichen Jahr
(ebend . 299 .) ; Bündniß zwischen Bern , Basel und Solothurn 1441
(ebend , 329, ) ; zwischen Zürich und König Friedrich III 1442 ( ebend.
33?.) ; LandrechtSvertrag zwischen Schwyz , Glarus und Utznach 1459
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Gesetzgebungen ging das Verbot des Anrufens der geist¬lichen Gerichte in diesen Sachen über , und die Eidgenossenhielten streng darüber , daß diese Gerichte sich nicht die Ent¬scheidung weltlicher Laienhändel anmaßten . Im Jahre 1498

(ebend . 541 ) ; ewiger Bund zwischen Zürich , Bern , Luzern , Schwyz,Zug , Glarus und Schaffhausen 1454 (ebend. 549 .) ; Burgrechtsver¬trag zwischen Solothurn und dem Grafen von Neuenburg 1458(Leu a. a - O - S . 11 .) ; Landrechtsvertrag zwischen Schwyz , Glarusund dem Grafen von Werdenberg 1458 (TschuLi ll . 588 .) ; Bundzwischen Zürich , Schaffhausen und Stein 1460 (ebend . 506 .) ; Land¬rechtsvertrag zwischen Schwyz , Glarus und dem Abt von St . Gal¬len 1460 (ebend. 703 ); zwischen Schwyz , Glarus und Tvggenburgvon dems. Jahr (ebend . 707 .) ; Burgrechtsvertrag zwischen Freiburgund dem Grafen von Neuenburg 1405 (Leu a. a. O . S . 65 fg.) ;ewiger Bund zwischen Zürich , Bern , Luzern , Uri , Schwyz , Unter-walden , Zug , Glarus , Freiburg , Solothurn und Basel 1501 (Leu.Bd . 2. S . 170.).
68) Im I . 188? nahm Glarus in sein Landrecht folgende zweiSatzungen auf ; „Wenn ein Landmann den andern vor ein fremdesbericht , geistliche« oder weltliches , fordert , so soll er zehn Pfundan das Land büßen und dem Beklagten seinen Schaden ersetzen." —»Die Priester sollen von Niemand Lad - oder Bannbriefe annehmen,uiü an öffentlicher Kanzel , wann die Kirchgenvffen in der KircheÜnd." (Tschudi I. 530 .) — Eine Berner Verordnung vom I . 1405verbietet den Bürgern und Einsaffen das Laden vor geistliche Ge¬richte außer wegen Ehesachen und offenen Wuchers bei Strafe fünf¬jähriger Verbannung aus dem Stadtbezirk und von zehn Pfund.Altes Satzungsbuch S - 53. — Hier verdient auch eine Urkunde vomJahre 1387 erwähnt zu werden , worin der Bischof von Genf , Ade-mar Fabri , der Stadt Genf ihre allen Freiheiten und Rechte bestä¬tigte . Zu diesen Freiheiten (von denen der Bischof selbst sagt : »Lssont coi'lainos coüluinos , psr Issguelles noe tssux eilozens , Lour-govis , Ilsliitans et luror de Isdlts Lite usent , et ja devant sautsccoülumer de user , par l'espace de si long - toins , gu' il n' est mo-moiro stu conlraire .u) gehörte auch , daß kein Bürger ' einen Mitbür¬ger vor ein fremdes Gericht bei Verlust des Bürgerrechts ziehendurfte , auch der Bischof nicht , ausgenommen in geistlichen Dingen.(8pvn , Mstoiro du llenove . 7 . I. p . 70. not . r. Versuch einer poli¬tischen Geschichte von Genf in der Helvetia . Bd . 4. S . 27 fg.) Im

6



schrieben sie dem Bischof von Konstanz , „ keine Ladung , Pro¬

zeß oder Gerichtsbrief von seinem geistlichen Gericht zu ere-

quiren und zu verkünden " Als im folgenden Jahre der

Domcustos Nidhard von Konstanz , welcher Gericht , Twing

und Bann zu Leimbach besaß , die dortigen Einwohner wegen

Zinsen vor das geistliche Gericht lud , schrieb ihm die Tag¬

satzung von Frauenfcld , von diesem Vornehmen abzustehen

und seine Schuldner vor seinen Stab zu fordern . Zugleich

verbot sie dem Leutpriester zu Sulgen , den Citationsbrief

von der Kanzel zu verkünden Dieselbe Tagsatzung er¬

kannte , „ daß sich in Thurgau niemand um weltlicher Sachen

willen in das geistliche Recht verpflichten , und wer dawider

handle , vom Landvogt deshalb bestraft werden solle , je nach

Gestalt und Beschaffenheit der Sache " Als im I . 1513

von Juden einige arme schweizerische Unterthanen wegen

Schulden vor das geistliche Gericht zu Konstanz geladen wur¬

den , untersuchten die Eidgenossen diesen Handel und forderten

ponr Bischof , daß er seinem Gericht befehlen soll , die Pro¬

zedur einzustellen
Wie die Laien , so mußten auch die Geistlichen ihre Civil-

streitigkeiten unter sich oder mit Laien den weltlichen Gerich¬

ten des Landes unterwerfen , in die kein fremdes Recht Ein-

I . 1480 verbot auch der Herzog Philibert von Savvyen aus An¬
suchen der Stände von Waadt aufs strengste , die Unterthanen wegen
Schuldforderungen und anderer weltlichen Sachen vor das geistliche
Gericht zu laden . Zm I . 1512 wurde von den genannten Ständen
dieses Verbot erneuert und zugleich den Geistlichen untersagt , No¬
tariatsacte aufzunehmen , ausgenommen Testamente im Falle der
Noth . Ilucbul , sbrego ile I'Iiisloirv vvelösissUizuv »tu ils Vauch
z>. 88 . 91.

69) Hottinger a . a . O . S . 536.

70) Hottinger a . a . O . S . 729.

7t ) Hottinger a . a . O . S . 537 . Rot . 1.

72) Ebendas . S . 715.
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gang finden konnte So erkannten die Eidgenossen 1498
in einem Streite zwischen den Bürgern von Baden und dem
Abt von Wettingen , daß jene den Abt und seine Angehörigen
vor dem Landvogt und diese die Bürger vor dem Gericht der
Stadt wegen Anforderungen belangen sollen Im I . 1477
entschied der Rath von Luzcrn einen Streit zwischen der
Geistlichkeit und Bürgerschaft von Sursee über das Schirm-
und Ohmgeld , und 1492 einen andern zwischen dem Abt
von St . Urban und der gleichen Stadt über die Immunität
des dortigen St . Urbaner Amtshofes In Luzern wurden

73) vr . Joh . Conrad Kreydemann (Bedenken über den Zustand
der Reichsritterschaft vvm I . 1644 . in Mvser ' S kleinen Schriften
zur Erläuterung des Staats - und Völkerrechts . Bd . 11. S . 304 fg.)
erzählt : „ Als ich vor vielen Jahren , dem wol Edlen gestrengen
Johann Friederich Thumben in Dürgaw bedient gewesen , und jchlwas
bey dem Landt -Amman , Landtweibel und Landschreiber , zu negociren
gehabt , zu Frauenfeldt , habe ich nach gehabter 4u <llc„L, » oloa»
volons , müesen eine stattliche Gastung hallen , under der Gastung
hat es allerhandt viscur « geben , undt endtlich der Landtschreiber
mir erzehlet , uf ein Zeit , seyen die Landt - Amblleuth beisamen
gewesen , im Gericht , da sey ein Parthey kommen , mit einem voctor
und 4ävoesten von Cvstanz , der hab eine Klag und Vortrag ge¬
than , eine Crbschafft betreffendt , und habe allcgirt , vsrtholum , Lal-
stum (zwei berühmte Glossatoren des römischen Rechts ) , und mehr
andere voctores , da seye der Landt - Ammann dem voctor in die
Redt gefallen , und gesagt , hört ihr voctor , wir Aydtgenoffen fragen
nicht nach dein vartüclc und Italäelv , und andern voctorn , wir
haben sonderbare Landtbräuch und Recht:  nauß mit euch
voctor ! nauß mit eüch ! und hab der gute voctor müssen abtretten,
und sie Amptleüth sich einer Urthel verglichen , den voctor eingefor¬
dert und ein Urthel geben , wider Lartkole und vatäolo , und wider
den voctor von Constanz ."

74) Absch. Luzern vulär . 1488 . Zürich Lcbsst . 1489 . Brunnen
Sept . s . c. Hottinger a. a. O . S . 520.

75) Balthasar , historische , topographische und ökonomische Merk¬
würdigkeiten des Kantons Luzern . T.H. 1. S . 57.

78) „Am Mittwoch Post 4nton . stund der Abt von St . Urban
und die Abgeordneten der Stadt Sursee vor dem Rathe zu Luzern

6 »
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die Geistlichen bei ihrer Anstellung ausdrücklich verpflichtet,
in ihren Streitigkeiten mit ihren Parochicmeii vor dein Rathe
Recht zu nehmen Umsonst beschwerte sich der Bischof

im Recht . ES ward erkannt : die Verkommnuß 1312 , niorndes nach
6sibae . (bei Balthasar a. a . O . Th . 3. S . 21V. Not . **) , soll by
Kreisten blieben , und soll keiner , so in des vbgenanten ApptS ze
Sursee sitzt, und des Hnses behütet , nit schuldig , noch »flicht syn,
Stür ze geben , oder Wacht , noch Dienst ze tunde , er sye Bürger,
oder nit . Doch öb ein richer Bürger uß Gefärden darin ziechen,
oder ein Appt einen Richen mit Gefärden darin setzen wölt , damit
und Er der Stür ledig war , das soll dann an Mm Herren stau,
ob das sein soll , oder nit . Es soll euch ein Jeder , so ze dem Hoff
sitzet, Holtz, Wun und Weid mit denen von Sursee nießen , als
Jr einer , wie von Alter harkommen ist." Aus dem Luzerner Raths¬
buch bei Balthasar a. a . O . S . 2lv ff.

77) „ 142V Hand unsre Herren Rätt , nüw und alt , Hn . Johann-
sen Wanner gelichen die Kilchen und Pfrund (zu Buckrein ) , durch
Gotts und um Singen und um Lesens willen , mit den Gedingen,
daß er versprochen hett , ob die Kilchen von Jemant angesprochen
wurde , von wem das beschehe, oder wie Si deS ze Kosten oder
Schaden koment , Laß er Si denn gegen Mennigklichen vertretten
sol , und vor Schaden wisen : weren och , baß er mit deheinem
siner Untertanen Stoß gewunne , einen oder me der
Stößen , sol er für min Herren kommen zem Reckten,
und darumb kein ander frömbd noch geistlich Recht nem-
men, noch  suchen , und noch Si darumb bekümbern in
dehein  Wise . " So lautete damals gemeiniglich der Inhalt der
Belehnungs - und auch Revers - oder Angelobungsbriefe , die der
neu erwählte Pfarrer dem Rath . als Cvllator zur Hand stellen
mußte . Balthasar a. a . O . Th . 2. S . 133.

Die Republik Luzern ertheilte im I . 1413 der Johannitercom-
thurei zu Hohenrein den Bürgerschirm , um dessen Erneuerung sich
jeder neu angehende Comihur bewerben sollte . In dem Hauxtbrief
kommt unter andern ! auch Folgendes vor : „ Beschehe onch , daß die
Cvmmenthur , oder Jeman , so zu dem Huß ze Honreyn gehört,
Stöße , Mißhellung oder Kümberniffe gcwunnent mit denen , so den
obgenannten von Lutzern zngehörtend , es were von Zinsen , Gelt¬
schuld, Frevel , oder von ander Sack wegen , die wir nit verkiesen,
noch verklagen möchten , oder en wöllen , darumb sollen wir das
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von Konstanz mehr als einmal bei den Eidgenossen , daß die
Geistlichen vor weltliche Gerichte gezogen würden ; umsonst
verbot er diesen , vor denselben zu erscheinen.

In allen ihren persönlichen Angelegenheiten wurden die
Geistlichen den Landesgesetzen unterworfen und gleich den
übrigen Bürgern behandelt . Daher unterlagen sie auch , wenn
sie insolvent wurden , dem Geldstag ( Concurs ) und dasin andern Ländern dem Clerus zugestandene Vorrecht der
Rechtswohlthat der Competenz ^ wurde unseres Wissens inder Eidgenossenschaft nicht anerkannt . Eben so übte die bür¬
gerliche Obrigkeit das Recht , verschwenderische Geistliche zu
bevogten , und das Obsignations - ( Bersieglungs -) recht über
die Verlassenschast der Clerikcr aus Daß dieses Recht
seit alter Zeit vom Rath von Zürich ausgeübt wurde , sieht
man aus dem sogenannten Waldmannischen Concordat und

echt suchen und nemen von den vbgeschribnen von Lnhern in>sem Rat , und wie es daseldS gesprochen und verricht wird, dabyWUen wir bliben, also daß ich, noch nun Nachkommen, dehcin anderGericht, weder geisclichs, noch weltlichs, nit suchen noch tribensollen m dehein Wise." Balthasar a. a. O- S - 118 fg.
Hvttinger a. a. O. S . 513.

79) Im I . 14!>0 ist in Schuldsachen des Priesters zu Molennach weltlichen Rechten prvredirt worden. Absch. Luzern auf 8. 6rue.(Balthasar , 6s Ilclvct. )ur. circa sscrs . 2. Ausg. S . 51. Not . 54.) Im8. 1511 erschien der Pfarrer Jvst Müller in Iberg in seiner AuffallS-(Concurs-) suche vor dem Siebenergericht in Schwyz. (Meyer vonGnonau , der Kanton Schwyz hist., geograph., statistisch geschildert.S . 223.) In Beziehung auf Luzern s. „Verzeichniß der Rechte,welche die Republik Luzern vor und nach dem Concilio von Trientbis heut zu Tage vertheidigt hat. Gezogen a»s dem Beschluß einerwegen dem 1148 obgeschwebten Beeidigungshandel , von Tranz UrSBalthasar verfaßten Schrift, " in der tzelvetia Bd. 1. S - 214.80>Ueber das deuvlicium eouiyotentiaLs. Eichhorn, Kirchenrecht.Bd. 1. S .. 537 ff.
81) balthasar a. a. O. S . 5st fq.
82) Der Bürgermeister Waldmaiin ließ bei Anlaß der Erneue¬rung des Bundes der Eidgenossen mit dem römischen Stuhl im
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einem andern Schreiben der Züricher an den römischen Stuhlb ' ) ,

wo es als eine alte Uebung bezeichnet wird.
Wenn die Eidgenossen dem geistlichen Gericht die Ent¬

scheidung geistlicher Sachen überließen , so anerkannten sie kei¬

neswegs den weiten Begriff , den das kanonische Recht damit
verbindet . So weist dasselbe unter der Categorie der euusso

ecolenigsliE auch die Streitigkeiten über die Zehnten vor

das geistliche Gericht ; allein in der Eidgenossenschaft unter¬
warf man dieselben der Cognition des weltlichen Richters " ) .

In den beiden angeführten züricherischen Urkunden aus dem

15 . Jahrhundert wird es als eine alte Uebung bezeichnet,

daß in Streitigkeiten der kirchlichen Cvrporationen und Geist¬

lichen unter sich oder mit Laien über Zehnten und andere

Z. 1485 von Jnnocens VIII. dem Rathe von Zürich sehr ausgedehnte
Rechte in kirchlichen Dingen bestätigen . Füßli , 2 »h- Waldmann
Ritter , Bürgermeister der Stadt Zürich S - 00 fg. Ausführlicher als
hier findet sich das sogen . Waldmannische Concordat bei Hottinger
a. a. O . S - 50!) ff. Die betreffende Stelle steht hier S . 510.

83 ) Zn diesem Schreiben legt der Rath von Zürich dem Papst
seine alten Befugnisse in kirchlichen Dingen vor und ersucht ihn,
diese «neOiim conlii-maro , imo >Ie n»vo slsluer «, orüinnro , äcceroero .«
Dieses Schreiben zvwohl als die Worte der päpstlichen Bestätigung
stehen ohne Datum bei Itolljnxsr , bist . ecvles . di. 1'. ? . VIll . p.
1400 sgq. In dem sehr unzuverläßigen Versuch einer pragmat . Gesch.
u. s. w. S . 27 wird das Jakr 1100 angegeben , was jedenfalls un¬
richtig ist. Die betreffende Stelle steht bei Hottinger z>. 1402.

84) Franz Urs Baltkasar sagt : „Von der Zeit des Pfaffen-
briefeS an find die Geistlichen in Schuldansprachen vor Gericht er¬
schienen, gestellt , bestraft , ja gar eingetbürmt worden . Und diewei-
len gar nichts, als was pur Geistlich, oder Ehesachen waren , ausge¬
nommen worden , so ist mit Wahrheitsgrund zu mutbiuaßen , daß von
dieser Epoche an die Uebung gangbar geworden , über Zehnten , Bo¬
denzins , Ehrschäy und andere geistliche Einkünfte , als Territorial-
sachen, zu richten und zu sprechen, da dann derlei Urtheil fernerweit
zu ziehen » immer zulässig erachtet worden . Helvetia a. a. O . S.
422 . S . auch Verzeichnis der Rechte u. s. w. Helvetia a. a. O.
S . S15.
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kirchliche Einkünfte die Civilbehörde erkennt «») . Ferner als
der Bischof von Constanz sich auf der Tagsatzung von Baden
1484 unter anderm darüber beschwerte , daß an etlichen Or¬
ten die Anrufung des geistlichen Gerichts in Zins - und Zehnt¬
streitigkeiten Verboten werde , antworteten ihm die Eidgenossen:
„Ehedem und eine lange Zeit sei es in der Eidgenossenschaft
üblich gewesen , daß man um Zins und Zehnten an den Or¬
ten , wo sie liegen , richte " 2b) . Bei einem spätern Conflikt
mit dem Bischof über die Grenzen der weltlichen und geist¬
lichen Jurisdiktion , faßte die Tagsatzung von Zürich 1498
folgenden Beschluß : Der Bischof , das Domkapitel und andere
Gotteshäuser und Geistliche mögen ihre gichtigen ( anerkann¬
ten ) Zehnten und Zinse mit dem geistlichen Gericht einfor¬
dern ; wenn aber Streit darüber entstehe , so soll die Sache
von dem zuständigen weltlichen Richter entschieden werden 2^) .
Eben so hatten die Eidgenossen vier Jahre früher in einem
Streit zwischen der Stadt Baden und dem Kloster Wettingen
wegen Einziehung von Zins und Zehnten entschieden 2»)

65) In dem sogen. Waldmannischen Coneordat bei Hottinger
a. a. O- S - 5t1 und in dem Schreiben der Züricher an den Papstbei Hottinger I. o. p. lltÜ3 sg. Hier heißt es: 8i inlor lilnnssteris,
Ovtlegistss sut stiss klcclesiss vet personus spirituules , vet Lcelesiss,
vet etium in Lterieos er tsioos super Zecimis , censibus , reüitibus , et
prevenlibus ipsis , in vppiüo , «iistrietu , et üominio pruekutis prove-
nientilius , guuestivnis inuteri » sut tis exeriretur , ^uue jure äsuisiono
inüigerent . guoü tules spiritusles er bleelesisstieue personue , se imms-
üiute caruin nulle suüiee , nisi lUs^istro Oivium et Oonsulikus prsekutis,
rstione et unctoritete preeüictorum , in stubs toeure , »ttrsbere , nur
convenire ciebesnt : ?tisi per eos s <l slium suüicem remissi kuerint:
?roul sntiquitus introiluetum et usitstum est .r In Beziehung aufLuzern s. Verzeichniß der Rechte u. s. w. Helvetia a. a. O. S . 2lS.

86) Absch. Baden Mvnt . vor Auffahrt. Hottinger a. a. O. S.
5V6 fg. Balthasar a. a. O- S . 27.

87) Absch. Zürich Mont. nach Nicol. Hottinger a. a. O.S . 53,i fg.
88) Absch. Zürich nach last . 1494 ebend. S . 520.
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Bis zum 16 . Jahrhundert hat sich in der Schweiz allmählig
durch die Praxis die Competenz der weltlichen Gerichtsbarkeit
in den meisten sogen , gemischt -geistlichen Rechtssachen ( causss
occlcsiristicao mixlse ) geltend gemacht , wohin namentlich die
Streitigkeiten über die Kirchengüter gehören Unbestritten
war die Zuständigkeit der geistlichen Gerichtsbarkeit nur in
rein geistlichen Sachen ( oausse mers oecl68ii,8ll (.ue) , wie in
den Ehesachen . Nach dem kanonischen Recht berechtigt die
Competen ; in Ansehung einer geistlichen Rechtssache als Haupt¬
sache den geistlichen Richter , auch über die Jncidentpunkte zu
erkennen , wiewohl diese bürgerliche Sachen betreffen , daher
insbesondere bei Ehesachen , über die Folgen des Erkenntniffes
für die Gütervcrhältnisse der Ehelente Dieser Grundsatz
war aber in der Schweiz nicht durchgehends anerkannt . Ge¬
meiniglich war bei Ehesachen das geistliche Gericht auf das
Urtheil über das Band der Ehe beschränkt , während über die
bürgerlichen Folgen des Urtheils des geistlichen Gerichts der

89) Zm I - 1484 beschwerte sich der Bischof von Konstanz , daß
Streitigkeiten über Kirchengüter und andere geistliche Sachen von
dem weltlichen Richter entschieden würden . Hottinger a. a. O . S.
513 . — Hier mögen zwei Erkenntnisse des Raths von Luzern eine
Stelle finden : „ 1421. b' eri .i . V. soll . — Von Herrn Peter Lüt-
priesters wegen ze Sempach , was in Stock kunt, da soll 3 »> der dritt
Pfennig werden , was aber uswendig »alt , und an das Oottzhuß gen
wird , uSwcndig der Kilchen , damit sol Er nütze schaffen han : das
sol man verbriefen ." — „ 1485. Montag am Abend Oonv 8. ? i>uli.
— Da unter etlichen ze Sempach verbrunnenen Hüsern ouch eines
des Lütpriesters gsyn , und die Herrn im Hoff (Chorherren von Lu-
zern) als die rechte Kilchherrn , solches ze Kilchbül , als der rechten
Lütkilchen, buwen wollen , die von Sempach aber solches in der Statt
haben wollen tc. erkant : die Herrn im Hof mögen es buwen wo
Sy wollen , doch soll ein Lütpriester , und sin Helfer , die Messen,
8i>Ivo Itexina und ander Gottesdienst , so bishar in der Kirchen je
Sempach gehalten werden , one Abgang ouch darinnen halten ." All¬
dem Luzerner Rathsbuch bei Balthasar , Merkwürdigkeiten des Kan¬
tons Luzern . Th . 3. S . 1V5 fg.

90) Lsp . 3. X. üv (lonalionilttis intvr virum vt uxorom (IV. 20 .)



weltliche Richter erkannte Ein merkwürdiges Beispiel
liefert die Geschichte Unterwaldens im I . 1470 . Nämlich
in einer Ehcstreitigkeit wandte sich der eine Theil außer Lands
an eine fremde Gerichtsbarkeit , nach Rom , von wo ein Macht¬
spruch erging , dessen Vollziehung unter Androhung des Kir¬
chenbanns geboten wurde . Dieses nur einseitig nachgesuchte
und allen geistlichen und weltlichen Rechten zuwiderlaufende
Erkenntniß erregte viele Besorgnisse wegen fremder Einmi¬
schung und Anmaßung und überhaupt mannigfachen Unfrieden
und Unruhe im ganzen Lande . Die beiden Landeshäupter
nahmen deßhalb gemeinsame Rücksprache mit mehreren eidge¬
nössischen Ständen und versammelten dann , in Gegenwart der
Abgeordneten derselben eine allgemeine Landsgemeinde beider
Thalschaften von Nid - und Obwalden zu Wiserlon auf dem
Sand am Montag vor St . Gallustag 1470 . Hier wurde
beschlossen : der in Rom ausgewirkte Kirchenbann soll „ hin
und abgethan " werden , ohne Kosten noch Schaden der Land¬
leute ; der Ehestreit selbst gehöre in geistlicher Hinsicht vor
die erste Instanz , den Bischof von Konstanz , in weltlicher
Hinsicht aber belange er die gewöhnlichen Gerichte . Zur Ver¬
hütung einer künftigen fremden Einmischung von geistlicher
oder weltlicher Seite her , wurde das alte Verbot des Anru¬
fens fremder Gerichte erneuert

Si ) In einigen Orten wurde von dem klagenden Ehegatten
eine Sicherheit von zehn Pfunden gefordert , die er verlor , wennfeine Klage unbegründet befunden wurde , (Hvttinger a. a . O . S.
506 .) In Zürich mußte der unterliegende Kläger nach altem Her¬
kommen der Stadt fünf rheinische Gulden zur Buße geben. Sogen.
Waldniannisches Concvrdat bei Hvttinger a . a . O - S Sl2 . Schrei¬
ben der Züricher an den Papst bei Hvttinger I. - - l>- " 06 sg.

92) „Kein Landmann soll den andern nit bekümmern , noch mit
keinem frbmbden Gericht fürnemen , weder mit geistlichen noch welt¬
lichen , noch auch in Ackt und Bann thuon noch schaffen gethuon
werde » in kein wäg , und um kein Gudt , das in unserem Land ge-
lägen oder hinter un « ist, noch anders umb kein Sach überall , mit



Diese Beschränkung der geistlichen Gerichtsbarkeit suchte

der Bischof von Konstanz vergebens durch einen von den
Kanzeln alljährlich öfters zu verkündenden Synodalschluß von«
I . 1492 zu hindern , worin er , in Betracht , daß es Laien
nicht gezieme , sich in kirchliche Verhältnisse ( no ^ olia ecelesi »-
slies ) zu mischen , allen Geistlichen seiner Diöcese verbot , vor
weltlichen Gerichten zu erscheinen bei Verlust ihrer Ncchts-
händel , auch wenn solche unerlaubte Gerichte zu ihren Gun¬
sten sprechen würden , und alle Laien , welche Geistliche gegen
die heiligen Canonen vor weltliche Gerichte ziehen , mit den
kanonischen Strafen bedrohte Eben so vergeblich verbot
er 1497 den Laien , sich in die Gerichtsbarkeit in Ehesachen
einzumischen Diese Einmischung mochte um so häusiger
vorgekommen sein , als die bischöfliche Gerichtsbarkeit in die¬
sen Sachen so schändlich verwaltet wurde , daß darüber allge¬
mein geklagt wurde Als der Bischof später 1516 ein

neues Mandat ausgehen ließ , daß kein Geistlicher seines Bis-
thums sich dem weltlichen Gericht unterwerfen soll, selbst nicht
in weltlichen Sachen , schrieben ihm die Eidgenossen , er soll
dieses gemeiner Eidgenossenschaft „ ganz unerträgliches " Man¬
dat abstellen

Zugleich mit der Gerichtsbarkeit der geistlichen Gerichte
in streitigen Rechtssachen suchten die Eidgenossen die geistliche
Strafjurisdiction zu beschränken , wogegen sich der Clerus am

vorbhan , denn allein um Ehesachen und offen Wucher ." Buffnger,
die Geschichte des Volks von Unterwalden ob und nid dem Wald
Bd . 1. S . 384 ff.

93) Nur in LehnSsachen gestattete der Bischof den Laien eine
Gerichtsbarkeit über die Geistlichen.

94) Hottinger I. v. >>. t41 (1 sg.
95) Hottinger a. a . O . S . 782 . Not . I>.
96) S Hemmei-Im, sä mslrimonin . Hottinger a. a. O . S . 782

fg. Daher entstand da « Sprichwort ! „ Konstanz wäre so nahe der
Hölle gelegen , daß man an der Schreibergaffe mit einem Kappen-
zipfel bis an die Hölle graben möchte."

97) Abschied Freiburg L8. Oktob . Hottinger Th . 8. S . 11-
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meisten sträubte ; denn keines seiner Standesrechte war ihm

so theuer als der privilegirte Gerichtsstand in Criminalsachen,

der ihn nicht bloß von der weltlichen Gerichtsbarkeit , sondern

zugleich von der Anwendung der bürgerlichen Strafgesetze eri-

mirte . Von aller weltlichen Strafe frei und von der Straf --

gewalt ihrer Obern nicht viel befürchtend , begingen daher die

Geistlichen die gröbsten Ausschweifungen und Verbrechen.

Nach manchem Kampfe mit ihrer Stadtgeistlichkeit errang

die Bürgerschaft von Zürich im I . 1304 in einem auch vom

Bischof von Konstanz bestätigten Vertrag mit derselben so

viel , daß die Bestimmungen ihres „ Richtebriefs " auch auf

sie ausgedehnt wurden . Wenn daher Frevel an einem Pfaffen

oder von einem Pfaffen ausgeübt wurden , so erlitt der Schuldige

in beiden Fällen die nämliche Strafe , nur mußte der Bürger vor

seinem Rath , der Pfaffe vor seinen „ Pfaffenrichtern, " drei Chor¬

herren " "0 , verklagt werden . Die halbe Buße des Laien

gehörte der Stadt , die halbe Buße des Pfaffen der betreffen¬

den Propstei oder Abtei , die andere Hälfte in beiden Fällen

dem Spital . Reichten die Erecutionsmittel der drei Pfaffen¬

richter , des Kapitels und des Bischofs nicht aus , um einen

Pfaffen zur Strafe zu ziehen , so sollte der Rath um seine

Hülfe angegangen werden " i) . Zuweilen aber nahm sich der

98) Eine Bestätigungsurkunde von Bischof Nicolaus vom I.
1339 steht bei Hottinger I. o. p . 1398

99) Eine vermuthlich in der zweiten Hälfte der 13. Jahrhun¬
derts entstandene Sammlung von städtischen Gewohnheiten und
Willkühren . Bei der zweiten Recension des Richtebriefs im 1 . 1304
wurde obiger Vertrag demselben als sechstes Buch angehängt.
Bluntschli a. a. O . S . 234 ff.

100) Zwei waren von der Abtei und einer von der Propstei.
Die Pfaffenrichter wurden jedes Jahr vor Mai von der Aebtissin und
den sämmtlichen anwesenden Chorherrn der beiden Münster je auf
ein Jahr gewählt.

101) Bluntschli a . a. O - S . 177. Noch im I . 1407 werden
die drei Pfaffenrichter als geltendes Institut angeführt . Ebendas.
S . 388.
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Rath die Freiheit heraus , auch die von Pfaffen begangenen

Frevel und Vergehen selbst zu strafen . So zog er 1370 die
von dem Propst Brun an dem Schultheißen von Luzern ver¬

übte Gewaltthat vor sein Gericht , und da er sich demselben

nicht unterwerfen wollte , verbannte er ihn aus der Stadt ' "2) .

Drei Jahre darauf ( 1373 ) verwies der Rath , aufgebracht

durch die Begünstigung , welche die Aebtissin des Fraumünsters
dem Propst Brun angedeihen ließ , dieselbe auf zehn Jahre

aus der Stadt und bedrohte sie , wenn sie dem Verbote zu¬

wider sich in die Stadt oder den Umkreis einer Meile begebe,

mit einer Buße von 10 Pfund für jede Uebertr etung , und

habe sie die Buße dreimal verschuldet , so „ mögen sie die

Räthe und Bürger an ihrem Leib und an ihrem Gut strafen

nach ihrem Erkenntniß " obgleich die Aebtissin nach der

Verfassung des Reichs nur den kaiserlichen Gerichten unter¬

worfen war . Eine Klosterfrau , die einen Kirchendiebstahl

begangen hatte , ließ er ertränken , worüber die Stadt Zürich

sogar in den Bann kam Die Frevel dagegen , welche

von Pfaffen außerhalb des Stadtgebiets gegen einander oder

gegen Laien oder von diesen gegen jene verübt wurden und
das „ Malcfiz " nicht berührten , büßte der Rath selbst nach

einer alten Uebung mit Geld . Eben so verhängte er seit

alter Zeit über die Pfaffen , welche in der Chorherrnstube in
der Propstci oder Chorherrnhäusern frevelten oder Unfug trie¬
ben , arbiträre Strafen . Der Bürgermeister Waldmann wirkte

von dem Papst Jnnocenö VIII . 1485 die Bestätigung dieser

Gerechtsame und außerdem noch die Befugniß aus , die Chor¬

herren , Kapläne , Priester , ihre Schüler , Jungfrauen und

Knechte , welche die Satzungen und Ordnungen der Stadt in

oder außer derselben übertreten , gleich den Laien mit den dar¬

auf gesetzten Geldstrafen zu belegen : „ denn gar viele Pfaffen,"

t»2) G. oben Not. 63.
tv3) Bluntschli a. a. O- S . 372.
104) Hvttinger a>a. O. Th. 4 in der Zugabe S . 127.
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heißt es in der Urkunde , „ halten sich unwesentlicher und muth-
williger , es sei Tags oder Nachts , denn die Laien , und trö¬
sten sich, daß wir sie nicht zu strafen haben , was dann gar
vielen Unwillen macht in unserer bidcrben Gemeinde " ; ferner
die grober Vergehen schuldigen Geistlichen zu verhaften , drei
Tage gefangen zu setzen und dem Bischof zur Bestrafung zu
übergeben ; endlich über die Pfaffen , welche weltliche Kleider
anziehen , die Platte ( Tonsur ) überwachsen lassen und anders
gefunden werden , als ihrem Stande geziemt , auch ihre For¬
maten ( Wcihungsatteste ) nicht bei sich führen und etwas be¬
gehen , es sei was es wolle , „ peinlich oder bürgerlich " zu
richten , wie über Laien ^ ) . Diese Befugnisse ließ sich der
Rath von dem päpstlichen Stuhle wiederholt bestätigen ' " ) ,
und im Jahre 1506 erlangte er durch einen Vertrag mit dem
Bischof von Konstanz in Beziehung auf die Pfaffen außer¬
halb des Stadtgebiets die volle Criminaljurisdiction . Ueber
alle von Pfaffen gegen Laien oder umgekehrt von diesen gegen
jene verübten Frevel und Vergehen soll der Rath selber rich¬
ten . Und wenn auch nicht geklagt wird , ist er dennoch befugt,
das Vergehen von Amtswegen zu ahnden . Im letzten Fall
aber soll „ nach der That und nicht nach dem Anlaß, " also
ohne Rücksicht auf die subjektive Veranlassung , sondern ledig¬
lich nach der äußern objectiven Erscheinung des Vergehens,
gerichtet werden . Die den Pfaffen auferlegte Buße fällt dann
dem Bischof zu, die der Laien der Stadt Zürich . Nur über
todcswürdige Verbrechen der Priester hat der Bischof , über
die der Laien der Rath zu richten " " ) . Dieser Vertrag
wurde dem Bischof beim Beginn der Reformation 1524 auf¬
gekündigt ' " b) .

105) Sog . Waldmannisches Concordat bei Hottinger a. a. O.
Th. 2. S - 511 fg.

106) Im oben erwähnten Schreiben deS Raths von Zürich an
den Papst bei Hottinger p. 1403, 1405 sg.

107) Bluntschlia. a. O. S . 386.
1W) Ebenda,'.



Auch in der übrigen Eidgenossenschaft zog die weltliche

Obrigkeit schon frühzeitig die Geistlichen wegen geringerer

bürgerlicher Vergehen vor Gericht E ) . Unter den Klage-

punkten , welche die schweizerische Priesterschaft in einer im

I . 1453 gehaltenen Synode dem Bischof von Konstanz vor¬

legte , war auch folgender : „ Es haben etliche weltliche Stände

die Freiheit erlangt , Geistliche zu strafen . Das soll wiederum

aufgehoben und die Buße verboten werden ." Hierauf wurde

geantwortet : „ Es sei billig , daß den Laien nicht gar allein

eine solche Gewalt gegeben werde , sondern wenn es zum Fall

kommt , sollen der Pfarrer und der Bürgermeister mit einan¬

der den Prozeß vollführen ." Wer diese Antwort ertheilte,

gibt die Quelle , woraus wir diese Thatsache schöpften , nicht

näher an So viel ist indessen gewiß , daß solche ge-

gemischte Gerichte , wie sie in Frankreich eingerichtet wur¬

den l" der Schweiz nirgends aufkamen . Die bürger¬

liche Obrigkeit bestrafte hier nach wie vor allein die Geist¬

lichen und machte ihr Strafrecht so ausschließend geltend,

daß , als der Bischof von Ehur einen Priester seiner Diöces

wegen eines begangenen Frevels zur Strafe ziehen wollte , die

Eidgenossen ihm 1494 schrieben : „ daß sie in ihren Landen

109) So wurde von, Rath von Luzern 1464 der Pfarrer Heim»
von Kriens wegen Messerzuckung gegen den Priester Burckart um
fünf Pfund gebüßt . (Auch etwa - über die Kirchengüter u. s. w.
S . 21). Solothurn bestrafte in der zweiten Hälfte des tüten Jahr.
Hunderts einen Chorherr » zu Schvnenwerd , welcher seine „Kellerin
in seinem Hus an der Kilbe von Grezenbach geschlagen" ; Propst
und Capitel baten für ihn . Glutz -Blozheim , Gesch. der Eidgenossen.
S S0L Not . 202.

110) Balthasar a. a . O . S . 41 . Obgleich der Verfasser des
Versuchs der pragmat - Gesch. (S . II .) obige Thatsache aus der¬
selben Quelle genommen hat , so macht er sich doch kein Bedenken
daraus , jene Antwort geradezu als einen Abschied der Eidgenossen
zu bezeichnen, und bezieht eben so willkührlich da « Ganze auf Zürich.
Von solchen Leichtfertigkeiten wimmelt seine Schrift.

111) Van Lspeii, ju» ecclssisst. k. III. t. 3. o, 2.
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die Priester wegen mit Worten oder Werken verübter Frevel,

nach ihrem gewöhnlichen alten Gebrauch,  gleich den

Weltlichen zu strafen pflegen , und daß daher sogleich ihnen

dieser Handel überlassen werden soll " n ?) . Eben so hat man

später 1511 einen Priester , der einer Ehefrau „ ehrenrüherisch

zugeredet, " dem Bischof von Konstanz nicht übergeben wollen,

sondern ihn durch den weltlichen Richter abstrafen lassen " ^) .

Dagegen überließ man der Cognition des Bischofs in der

Regel die schweren Vergehen der Geistlichen , mit Ausnahme

der Staatsverbrechen . Diese bestrafte die weltliche Obrigkeit
selbst . So wurden schon im Jahre 1242 zu Zofingen neun

Dominikanermönche wegen Verrätherei erhängt ' " ) . Im

I . 1382 wurde in Solothurn ein Chorherr , Hans vom

Stein , wegen desselben Verbrechens , nach ersolgter Degrada¬

tion , geviertheilt und dem Collegiatstift ( wegen Einverständ¬

nisses ) der große Zehnte zu Selzach genommen und dem

Spital gegeben >^ ) . I . 1406 wurde zu Neuenburg ein

Chorherr wegen Fälschung und Aufreizung der Bürger zum

Ungehorsam gegen den Grafen ertränkt " °) . Hie und da

trafen wohl auch die Regierungen in Verträgen mit ihrer

Geistlichkeit Bestimmungen über die Bestrafung gewisser Ver¬

brechen . So enthält das Verkommniß der Stadt Bern mit

dem Collegiatstift St . Vincens vom 1 . 1485 die Bestimmung:

Wenn ein Stiftsherr einen Todschlag begeht , so soll er lei¬

den , was andere Bürger , und dazu seine Pfründe auf immer

112) Absch. Luzern nach Ostern. Balthasar a. a. O. Hottinger
a. a. O. S . 532.

113) Abschied Zug Barthol . Auch etwas über die Kirchengüter
u. s. w. S . 23.

114) Hottinger a. a- O. S . 42. Wirz, helvet. Kirchengeschichte.
Th. 2. S . 137 fg.

115) Haffner a. a. O. S . 138 ff. Wir , a. a. O. S . 288 fg.
116) Haffner a. a. O. S . 142.



verlieren Wenn die weltliche Obrigkeit die Geistlichen,
die sich schwerer Delikte schuldig machten , nicht selbst bestrafte,
so verhaftete sie wenigstens in solchen Fällen dieselben zum
Zwecke der Auslieferung an das bischöfliche Forum . Im I.
1388 hatte der päpstliche Legat Philipp von Alenyon, der
sich einige Zeit in Luzern aufhielt , dieser Stadt auf ihr An«
suchen das Privilegium ertheilt , daß der Dechant oder Leut-
priester „ übelthätige Mönche und Pfaffen sahen und handha¬
ben " sollte , wenn ihn die Obrigkeit dazu ermähnte
Später aber nahm sich die letztere die Freiheit heraus , geist¬
liche Verbrecher selbst festzunehmen und an den Bischof abzu¬
liefern . Fast hundert Jahre nachher 1497 glaubte der Papst
Sirius IV . dem Rathe von Luzern dadurch eine Gunst zu
erweisen , daß er in einer Bulle den Pröpsten von Luzern und
Beromünster die Gewalt ertheilte , sehlbare und lasterhafte
Geistliche , wenn der Rath die Anzeige gemacht habe , zu bestrafen

II7 ) Tillier , Geschichte des eidgenössischen Freistaats Bern.
TH. 2. S 523 . Hier verdient auch folgende « Erkenntniß des Raths
von Luzern vom I . 1425 angeführt zu werden : „Wir haben uns ge
einbart mit dem Commentur ze Honrein , Hr . Niclau « Schaler , von
Frevenheit wegen , so im Huß ze Honrein innrent der Ringmur be-
schehent : also wenn , und so dick sin Hußgesindt ze Honrein , es sient
die Herren , oder sin Dienst aneinander oder miteinander frevelent,
UNib söllich Frevel mag er da die mit den Einen gütlich übertragen
und berichten , daß sie von einander n>t klagent , so wellen wir , noch
unser Vogt , um so vil Frevel nit richten und Im die schenken. —
Was aber die Einen ußwendig dem Huß frevelent , si miteinander,
oder si mit andern Luken , oder ander mit inen , darumb soll un¬
ser Bogt richten. — Wer aber , daß Jemant an sinen Herrn , oder
an sin Gesindt freveletent innrent der Ringmur , darumb soll unser
Vogt richten. Was aber Todschlagen im Huß beschehent , darumb
sollen Wir richten und unser Vogt " Balthasar , Merkwürdigkeiten
des Lantons Luzern . Th . 2. S . 179 fg.

116) Dieselbe Freiheit haben auch die Bischöfe Heinrich, Albert
und Otto von Konstanz den Luzernern ertheilt . Helvetia . B - 7. S.
426 in der Note.
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und nach Umständen ihrer Pfründen zu entsetzen . Dem Rath
aber gefiel die päpstliche Bulle so wenig , daß er beschloß, daß
dieselbe abgethan werden und der Propst Brunnenstein , der sie
von Rom mitgebracht hatte , dort ihre Ausstreichung aus dem
Register bewirken und ihm ( dem Rath ) von dort ein Certi-
ficat darüber bringen soll " ") . Bedeutender dagegen war
die Concession , welche um diese Zeit der päpstliche Legat Gen-
tilis de Spoleto den Eidgenossen machte . Um diese nämlich
desto eher zu vermögen , mit dem römischen Stuhl ein Bünd-
niß zu schließen , bewilligte er ihnen , „ die Verbrechen der
Geistlichen zu bestrafen und den eines Diebstahls schuldigen
Priester , wie einen Laien , an den Galgen zu hängen , so wie
auch sie gefangen zu nehmen und einzukerkern " ^ ") . Dieses
Jndult scheint jedoch von eingeschränkter Dauer gewesen zu
sein . Denn schon nach zehn Jahren ( 1489 ) ordneten die

lld ) „Die Bull von der Straf der Priester " heißt es im
Rathsbuch , „ die gesellt uns ganz mit , wellen , das die ganze abgetan
und unser Herr Probst verschaffe, daß dieselb Bull zu Rom uß dem
Register und abgetan werd , und daS Er uns ein Brief von Rom
bring , das die Bull us dem Register getan stg, es wär Sache , daß
dieselb Bull möcht geändert werden , also das Nieman in den Sträf
gesündert , noch hindan gesetzt würd u. s, w.z ob geschöch, das ein
Priester , von seines Mißhandels wegen^ seiner Pfrund entsetzt würd,
das dann der Pröbsten einer die Pfrund einem andern leihen mö¬
gen , dock einem Priester , so wir dargeben und «rwehlen würden ."
Helvetia a. a. O . S . 445.

120 ) »llt posseni publieis sachens vintliearo erimina saeerUo-
tum et sacerstotein turem guasi laicum aü paiibulum susgeixiere,
zirout , eos eapero et inearcsrare . « Der Geistliche Numagen , der mit
diesen Worten das Jndult in seinen «Aeslis arclüepiseozii Ora^ nensis«
(bei IloilinAsr I. c. t. IV. p. 530) anführt , bemerkt zwar dabei : «8e >l
laiei , Iioc scoepto , evAitaverunt , esse illieitum I>oe inüullum et eis
iü necipere , et ßlaüium saeeularem in Lliri l̂um llomini exereers
reoussverunt ;« allein dies ist um so weniger glaublich , als Numagen
selbst gleich hinzusetzt: « kamen rekormant , puniunt , inetituunt et «leeli-
luunt clerum in suis üitionibus , jllumguo sub pestibua suis babent,»
worüber er ein großes Lamento anhebt.

7
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Luzerner im Namen der Eidgenossen Peter von Hertenstein
und Noland Göldli , zwei vornehme Curtisanen und Domher¬

ren zu Konstanz , nach Rom ab , den Papst zu bitten , daß er
dem Bischof von Konstanz Gewalt geben möchte , „ böse Pfaf¬

fen , die den Tod verwirkt hätten , zu degradiren und der
weltlichen Obrigkeit zu übergeben ." Innocens VIII . aber

antwortete ihnen , sie sollen sich wohl hüten , ihre Hände an
die Gesalbten des Herrn zu lege » . Diese abschlägige Ant¬

wort verdroß die Eidgenossen so sehr , daß viele dem Papst
den Bund , den sie im I . 1486 mit ihm erneuert hatten , auf.

sagen wollten Zu jenem Schritt sahen sich die Eidge¬
nossen hauptsächlich deßhalb bemüßigt , weil die Bischöfe ihre
Strafgcwalt über die ihnen überlieferten geistlichen Verbrecher
äußerst schlecht ausübten , so daß sie sich oft bitter darüber

beschwerten . Als der Bischof von Konstanz mehrere Priester,
die sich unnatürlicher Verbrechen schuldig machten , die an

Laien mit dem Feuertode bestraft wurden , wieder laufen ließ,

schrieben ihm die darüber entrüsteten Eidgenossen im 1 . 1492:

„Wenn er dergleichen ihm überschickte Priester nicht nach
Verdienen oder nur die abstrafe , die ihm kern Geld geben,
und die , welche ihm solches geben , ungestraft lasse , so werden
sie selbige selbst abstrafen " In der That kommen seit

dieser Zeit immer häufiger Fälle vor , daß die weltliche Obrig¬

keit auch schwere Vergehen der Geistlichkeit vor Gericht zog,
trotz alles Widerstrebcns der geistlichen Gewalt . So wurde

im I . 1503 ein Priester wegen eines Diebstahls vom Land-

121) Anselm Bd. 2. S . 16. Hottinger a. a. O- S . 523. Müller
a. a. O. Bd . 5. Abth. I . S - 2!,8 fg.

122) Diese Verbrechen, wie Sodomie u. s. w., begriffen die
Schweizer unter dem Ausdruck Ketzerei. Baitbasar a. a. O. S . 42.
Not . 40. Glntz-Blozheim a. a. O. S . 457. Not . 21».

123) Absch. Lnzern Mo »t. »ach Bartb . Baden 0n .isi,no<1,> u. a.
Hottinger a. a. O. S . 52!) fg. S . 858. Balthasar a. a. O. Anselm.
Bd . 2. S . 135 fg.
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Vogt in Thurgau vor das Gericht gefordert . Als der letztere
ungeachtet der Appellation des Geistlichen an den Bischof die
Procedur fortsetzte , sprach dieser den Bann über ihn aus und
verklagte ihn bei den Eidgenossen , beifügend , daß auch die
Priester von der Brüderschaft des heil . Paul ; u Konstanz
von demselben Landvogt vor das weltliche Gericht citirt wür¬
den . „ Die Eidgenossen aber wollten solches nicht ver¬

stehen " ' 24) . ^ gleicher Zeit ließ derselbe Landvogt einen
Geistlichen wegen des nämlichen Verbrechens aufhängen . Der
bischöfliche Generalvicar , der in seinem Zorne darüber in die
Worte ausbrach : „ Dieser Geistliche sei durch einen gewalt-

thätigen Frevel und ein stinkendes Urtheil verächtlich hinge¬
richtet worden, " that das ganze Landgericht in den Bann und
setzte ihm einen Tag an , an dem es vor ihm erscheinen sollte,
um sich zu verantworten . Die Eidgenossen schrieben aber so¬
gleich dem Generalvicar , solches abzustellen ; und nachdem sie
die Verantwortung des Landvogts angehört hatten , ließen sie
ihm sagen , denselben und das Landgericht nicht weiter zu be¬
unruhigen , indem diese nichts anders gethan hätten , als was
recht wäre ' " ) , ImJ . 1517 erschien der Pfarrer im Muota-

thale im Kanton Schwpz vor dem zweifachen Landrath
wegen Friedensbruches , für welchen er bestraft wurde ' 2«) .
Indessen dauerte die schlechte Verwaltung der bischöflichen
Strafjustiz fort , so daß die zu Glarus 1520 versammelten
Eidgenossen dem anwesenden päpstlichen Legaten Anton Pucci
klagten : „ daß die wegen Diebstahls , Todschlags , Ketzerei ( un¬
natürliche Unzucht ) und anderer Verbrechen dem Bischof über-

gebenen Priester , losgelassen oder entronnen , wieder Messe
hielten und andere geistliche Aemter übten . Ihnen sollte zu-

124) Absch. Zahrrech . Zürich Mont . nach Omn. 88 . Hottinger
a. a. O. S . 547.

125) Absch. Zürich Samst . nach 8. luciao . Mont . nach llilar.
1504. Hottinger a. a. O.

126) Meyer von Gnonau, der Laut- Schwyz. S . 223.
7 *
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gelassen werden , solche zu strafen und abzuweisen " End¬

lich drei Jahre darauf ( 1523 ) brachten es die Eidgenossen

durch ihre Beharrlichkeit dahin , daß der Papst ihnen erlaubte

über geistliche Verbrecher zu richten wie über Laien . Kaum

drei Wochen nach Bekanntmachung des päpstlichen Jndults

ließen die Berner einen Priester enthaupten >2U) . Als in

demselben Jahre die Freiburger einen Dccan , den sie „ über¬

mal an einem Schelmenstück funden, " dem Bischof von Lau¬

sanne zur Bestrafung übergeben wollten , verhinderten es die

Eidgenosse » , indem nicht diesem , der ihm ohnedies nichts thun

würde , sondern dem Rath von Freiburg oder den sämmtlichen

Eidgenossen die Bestrafung dieses Frevels gebühre ^ ") .

Während die Eidgenossen den geistlichen Gerichten die

Cognition über die bürgerlichen Delikte der Geistliche » entzo¬

gen , dehnten sie zugleich ihre Strafgewalt über die letztem

stets weiter aus , indem sie dieser auch die Disciplinar - und

Amtsvergehen derselben unterwarfen , wovon jedoch erst weiter

127) Anselm . B - Chr. Bd . 5. S > 482.

128) »8tatut „m novui » impalratum » summa I' ontikiev et pio-
mulgnlmn i» '1>>6-,M>IUM loco (Baden ) nuper eorm » Imjus ivAianis

Slsgualibiis : eter -eo» nc/n »etoL /-ttnae , e»m rnter/tkcro , » e LI Las-
ruk «»'«« /lonii'nc ». litte vix tiil >us tr -insuctis IloI>stnn>»tiI,U8 m-

ceplum est in Nee » » ; nni » prvsbztsr gniitnm iUis ilscolntus äst.

Ssmp -isliio 14 . Lnl . b' ebr . 1523 . « Aus einem Schreiben des Früh-

meffers zu Sempach , Wolfgang Schatzinann aus St . Gallen an den

berühmten Vadian . Hottinger , metlwilus lvAsntli lüstorias llelve-
tisss IN best. <1in«6i'l,ir. miscell . p. 457 . Wirz . Th . 4. S - 57. Ver¬
such einer pragmat . Gesch. u . s. w. S . 27. Not . 4N. — Anselm,
welcher nichts von jenem päpstlichen Jndult erwäbnt , sagt unter dem
genannten Jahre : Bern behielt sich vor , in weltlichen Sachen selbst
mit den Pfaffen zu handeln ; „ ließ auch, unangesehe » der Geistlichen
höchste Fryheit und Bann , einen Pfaffen um Diebstahl und Frevel
enthaupte », vom Decan Lvubli »ach Bruch der Priesterschaft in
Meßkleidern zum heiligen Geist vergraben ." B - Chr . Bd . <>. S . 201 .

12!>) Absch. Luzern Mvnt . nach Maria Himmels . 1523. Luzern
Dienst , nach l-moc . z524. Wirz Bd . 5. S . 373 fg.
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unten näher die Rede sein soll . Hier haben wir noch zu
bemerken , daß die Eidgenossen die geistlichen Selbstmörder
gleich den Laien behandelten . So wurde in Zürich nach
einem Nathserkenntniß vom I . 1417 ein Geistlicher , der sich
erhängt hatte und bereits im Kirchhof beerdigt war , wieder
ausgegraben , in ein Faß geschlagen und in das Wasser ge¬
worfen

Die Vergehen , deren sich Laien gegen Geistliche schuldig
machten , ahndeten die Eidgenossen selbst . Die Päpste hatten
die Glieder des Clerus dergestalt für unverletzlich erklärt , daß
jede ihnen zugefügte thätliche Beleidigung die Strafe des
Bannes nach sich ziehen soll, von der zu lösen nur der Papst
berechtigt sei Von diesem sogen . Privilegium canonis
wollten aber die Eidgenossen nichts wissen Die Crimi-
naljurisdiction , die sich die Kirche in vielen Fällen " 3) auch
über die Laien angemaßt hatte , beschränkten sie auf die Ver-

130) Hottinger a. a . O . S . 886.
131 ) 60110. I. »ler »n II. a. 1139 in c»n . 29 . 6 . XVII . gu . 4.
132) Als ein Appenzeller in einem Handgemenge einen Prie¬

ster stark verwundet hatte , ließ ihn dieser in den Bann erkennen.
Die Obrigkeiten von Appenzell und St . Gallen aber entzogen diesen
Handel der geistlichen Gerichtsbarkeit durch einen schiedsrichterlichen
Spruch 1484 . Aellweger , Geschichte des Appenzell . Volks . Bd . 2.
S . 412.

133) Außer der Härests und Simonie (den eigentlichen Kirchen-
verbrechen , «leliot» mero eoelesmslic ») gehören hierher der Ehebruch,
der Concubinat , die Sodomie , das Sacrilegium , die Magie sammt
ihren Unterarten , der Meineid und der Wucher (die sog. gemischten
Verbrechen , stellet» mixt» kori) . Bei den erstem Verbrechen räumte
die Kirche dem Staat gar kein Cognitionsrecht ein ; bei den letzten?
entschied nach der im fünfzehnten Jahrhundert entwickelten Praris
die Präventiv », so Laß, wenn der weltliche Richter bereits sein Amt
erfüllt hatte , die Kirche nur noch im Beichtstubl thätig wurde , wäh¬
rend , sobald der geistliche Richter prävenirte , diese auch die bürger¬
liche Strafe verfügte , sofern sie nur nicht in einer Leibes - und Le-
bensstrafe bestand ; in diesem Falle mußte er den Verbrecher dem
weltlichen Richter übergeben . Eichhorn , Kirchenrecht . Bd . 2. S . 84ff.



brechen der Ketzerei und des Wuchers . Endlich wurden

auch dem Recht der kirchlichen Zufluchtsfreiheit oder dem Asyl¬

recht ' 35) , durch welches die Kirche vielfach in die bürgerliche

Strafrechtspflege eingriff , Schranken gesetzt . So gab man

zu Zürich zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts das Ge¬

setz, daß Todschläger , die sich in die Wohnungen der Geist¬

lichkeit flüchteten , gewaltsam herausgeholt werden sollten , wäh¬

rend es selbst kein Nathsherr wagte , in Bürgerhäuser zu gehen,

bis die Auslieferung versagt worden war ' 3«) . den Zü¬

richern war das Haus eines Bürgers heiliger als die Woh¬

nung eines Pfaffen.
Seit dem fünfzehnten Jahrhundert wurde die Besteuerung

des Cleruö und des Kirchenguts in der Schweiz immer all¬

gemeiner . Als sich deshalb der Bischof , die Decane , Capitel

und Geistlichkeit des Br 'Sthums Konstanz bei der dort versam¬

melten allgemeinen Synode beklagten , übertrug diese den

Bischöfen von Basel und Lausanne und dem Abt des Schot¬

tenklosters zu Konstanz die Aufrechthaltung der Kirchcnimmu-

nität . „ Sie sollen nicht dulden , daß die Geistlichen gegen die

kanonischen Satzungen ungebührlich beschwert werden , diese

134) In der Waadt wurde den Inquisitoren nicht gestattet , ohne
Einwilligung der weltlichen Obrigkeit über die Freiheit eines Bür¬
gers zu verfügen . Im Jahr 1483 schrieb der Landvogt der Waadt
an den Castellan zu Nion : Die Franzisca Mnnier hätte nicht u 13,»-

portunes mstsnes äs I'inguisiteur gefangen genommen werden sollen,

ohne daß, wie die Landstände ehemals verordnet , ihr Prozeß zwei
Geistlichen und drei Rathsgliedern vorgelegt worden . Müller a. a.
O . Bd . 3. Abtheil . 1. S . 34t>. Note 3» t . Wirj a. a. O . Th . 3.
S 433.

135) Dieses anfangs auf die Kirchen beschränkte Recht wurde
allniählig auf die Kirchhöfe , alle religiöse Gebäude , Klöster , milde
Stiftungen , ja sogar auf die Wohnungen der Geistlichen ausgedehnt.
Später sahen sich die Päpste selbst genöthigt , das Asylrecht zu be¬
schränken.

136) Müller a. a. O . Bd . 2. S . 132. Wirz a. a . O . Th - 2.
S . 2«,!,.
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öffentlich bekannt machen und die Uebertreter als Gebannte

aller Orten verkünden lassen , bis sie von der Besteuerung
abstehen , die genommenen Steuern zurückstellen und in ihre

Hände schwören , künftig nichts mehr dergleichen thun zu wol¬

len , die Widerspenstigen durch Kirchencensuren und andere

geeignete Rechtsmittel bändigen und nöthigenfalls den welt¬

lichen Arm gegen sie um Hülfe anrufen " Allein diese

Verordnung wurde von den Schweizern gänzlich ignorirt.

Im Jahr 1406 machte die Landschaft Sanen ein Gesetz

gegen die Geistlichen , die ihre Güter der Steuer zu allgemei¬

nen Ausgaben entziehen wollten Im I . 1444 verord¬

nete Solothurn , daß alle Einwohner der Stadt , Priester und

Laien , von einem Saum Wein , den sie in ihren Häusern

trinken , oder von dem Zapfen verschenken , „ zum bösen Pfen¬

nig " 8 /S. 4 pf . bezahlen sollen E ) . Daß die Solothurner

von ihrem Stift St . Urs schon früher den bösen Pfennig

forderten , ergibt sich aus einer Schrift vom I . 1420 , worin

diese Forderung eine der vielen Klagen bildet , die hier das

Stift wider die Bürger erhebt . Diese Klagen wurden alle
bis auf den bösen Pfennig gütlich beigelegt , der den Solo-

thurnern bis 1425 den Kirchenbann zuzog Im Jahre

1448 mußten die Stiftsherrn einen Beitrag zu den Kriegs¬

kosten geben , der 150 Gulden betrug Eben so legte

Basel im Jahre 1446 auf die Geistlichen wie auf die Laien

eine Kriegssteuer 3m I . 1466 erließ Bern die Ver-

137) ? r»oceptuin 6oncil . Oonstsnt . in ksvorem Oonstsnt . eoclvs.
Hat . Oonst . IX. Xsl . kok . 1416 in XouAsi't, oodex disilomsticus Xlo-

insnniss et llurAunüiso Irsns - Iursnso intor tin68 üioeo . Oonst . 1) II.
p . 497 sii«;.

138) Müller a. a. O. S . 656.
139) Haffner a. a. O. S . 151.
139s) Strohmeier, der Kanton Solothurn. S . 176.
140) Haffnera. a. O. S . 153. Wirz a. a, O. Th. 3. S . 179.
141) Hottinger a. a. O. S . 411.
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ordnung , daß die den Klöstern und Gotteshäusern vergabtcn
Güter Kriegssteuern und dergleichen ( außerordentliche ) Abga¬
ben , wie andere , tragen sollen ' " ) , und als es 1484 auf
jeden Herd einen Tell von einem Pfund Pfennige legte , be¬
steuerte es auch die Klöster nach dem Verhältniß ihres Ver¬
mögens Im Jahre 1471 verordnete der Rath von
Luzern in seinem Steucredict , daß die Stadt - und Landgeist¬
lichkeit die ausgeschriebene Steuer „ von allen ihren unbeweg¬
lichen und beweglichen Gütern , was und wie viel sie dersel¬
ben von väterlichem und mütterlichem , oder von anderm Erb

und Sachen , von Gewerben oder von andern Dingen bekom¬
men und genommen hat , gleich den Laien , entrichten solle"
Im I . 1477 wurden alle von geistlichen Personen zu Chur
erkaufte , ererbte und der Kirche vermachte Güter den öffent¬
lichen Lasten unterworfen , so wie von dem auf dem Hofe aus¬
geschenkten Wein das Ohmgeld gefordert ' " ) . Der Bürger-

142) Stettler , ännnles . Th . I . S . 188 . Hottinger a - a. O-
S . 44S.

142s ) Wirz a. a. O . S . 265.

143) „Doch vorbehalten der Kirchen Gut und ihre Pfründe,
was die vom rechten Oorpus und anderm jährlich ertragen und ab?
werfen möchte, als welches sie nicht versteuern soll , wie ingleichen
ihren Leib auch nicht." Balthasar , >Io llolvet . jur . c. sac . S . 34.

144) „Was aber Güter sind , es seyend Wingärten , Aecker,
Wissen, Heilster , oder Gilt , die ainlitzig Geistlich Personen zu Chur
ererbt oder erkaufft haltend , oder hinfüro ererben oder erkauffen
wurden , in und ihren Erben , die sollen alle Stür , Brüch und wacht-
geld geben , als andere Bürger zu Chur . Item was auch Güter
oder Gült hinfüro an Gottesdienst zu Chur begäbet , verschafft oder
erkaufft würdet , davon soll man Steür , Bruch und Wachtgeld ge¬
ben, wie andere Bürger , doch dieselben Stür und Bruch mag man
»och anzahl von zwanzig Pfund eines abkaufe » und lösten „ „ „ „ „
aber das Wachtgeld von jedem HauS zwei schiling Pfenig und nicht
mehr soll auf den Heüffern bleiben , und man diß nit mag noch soll
abkaufcn „ „ Item von des Umgeldö wegen „ „ was aber die oft-
genandten Thumprobst , Thechant , schuhlhcrren , Thumherrn auch die
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meister Waldmann von Zürich ließ im I . 1485 von dem
päpstlichen Stuhl auch den Artikel bestätigen , daß die Gottes¬
häuser , Stifter und Geistlichen , wie andere Bürger , deren
Schutz sie genießen , zu den außerordentlichen Lasten beitragen
sollen Zürich hatte schon lange den Clerus diesen Lasten
unterworfen . So forderte es 1421 von demselben eine
Steuer zur Bestreitung der Kosten des Hussitenkriegs
Als Waldmann den beiden Münsterthürmen zwei stolze Spitz¬
helme aufsetzen ließ , wurde zur Bestreitung dieses Baues der
ganze Clerus , wer im Canton Zins , Zehnten u . s. w . hatte,
von dem Bischof bis auf den geringsten Capellan , besteuert >" ) .
Obigen Artikel ließ der Rath von Zürich vom römischen
Stuhl wiederholt bestätigen Im Jahre 1507 machte

vier senger oder Gmein Capitel der Stifts zu Chur sammet olt
sonderlich Winzehenden , Wingült , Wingärten oder sonst Win , hin-
führo erkauffind , ererbind oder einen zu Gottesdienst geordnet und
gäbet wurde , denselben Win , wie eS also an st kombt , mögen sie
auch scheuchen, doch das sie den bei glitten Treuen der Stadt Chur
verumgelten , und damit kein geferd brauchen , auch fürnemmen rc "

145) Sog . WaldmannischeS Cvncvrdat bei Hottinger a. a. O.
S . 511.

146) Ebendas . S . 324.

147) Die meisten Landgeistlichen zahlten drei Pfund . Das
Stift zum großen Münster wurde mit 1300 Gulden , die Capelläne
daselbst um 3VV Gulden angelegt . Man bewilligte deßhalb den
Chorherrn Geld aufzunehmen und solches von ihren Gülten zu ver¬
zinsen, doch mit der Bedingung , daß sie unter sich selber eine Steuer
sammeln , um daraus binnen zehn Jahren ihr Stift wenigstens um
5110 Gulden zu ledigen . Die Capeliane der Probstei zahlten 15V
Gulden „uS iren Schein ." Füßli , Waldmann . S . 58 fg.

148) In dem gedachten Schreiben der Züricher an den römi¬
schen Stuhl heißt es : »vt maxister civium et consules praekliti,
gu -müo ens vel pro 8i>nota koman « scelesia vel pro sacro Ilomano
Imperiv vel pro Ilepubliea militare eontixerit , et sie civibus ipsis
tsleas iinperrire contixerit , » slonasterii », et guibuscungue spiriluali-
1>»s et Leclosiasticis personis , in eorum oppiüo , llistrict » et üominio
tiabitanlibus , ssllem oxigero , ipsis oxpeusss imponero , somas »ut



Schwpz das Gesetz : „ Wenn die Klöster nicht wollen helfen
tragen Schaden , gemeine Kosten , Steuer und andere Gewerfe
mit dem Land , als ein anderer Landmann , sollen sie meiden
Holz , Feld , Wasser , Wunn und Weid " Nach vollen¬
detem Schwabenkrieg ( 1499 ) forderten die Eidgenossen auch
von den geistlichen Gütern im Thurgau einen verhältnißmäs-
sigen Beitrag zu den Kriegskosten . Die Domherren von
Konstanz weigerten sich lange , diese Steuer von ihren dorti¬
gen Zinsen und Zehnten zu entrichten ; allein die Eidgenossen
trugen endlich ihrem Landvogt auf , die Steuern einzuziehen ' " ) .
Dasselbe geschah bei Anlaß der folgenden italienischen Feldzüge ' b ' ) .
Im Zahre 1515 erging vom Rath von Basel der Beschluß:
Alle Curialen sollen sich den übrigen Bürgern in Rechten
gleichstellen und besonders mit einem Eide sich verbinden , alle
bürgerlichen Lasten ' ^ ) zu tragen . Wer sich dessen weigert,
soll von Handel und Wandel , Kauf und Verkauf und von

allem , was zum menschlichen Unterhalt gehört , ausgeschlossen
werden Im I . 1517 verordneten die Gemeinden von

eguos , sä noeosssria lleserenäs , tribuero , stars ot commiltoro , zuxla
eorum bonorum «zuaütatem et nscessilatis exigentiam , prout oliis civi-
bus , possint , et valvant . » IlottinAcr >. c . p. 1404.

149) Im Landbuch. Bei Ballhasar a. a. O. S - 39. Not . 27.
>50 ) Abschied St . Gallen Mont . nach Othmar . Zürich Mittw.

nach Epiph. 1500. 23. Jan . 13. März . Donnerst, nach ^nnunt . Mittw.
vor Georg- Baden nach Veren. Zürich 15. April 1513. Hotlinger
a. a. O. S . 511. 575.

151) Absch. Zürich 21. März . 3. Juni 1516. Hottinger a. a.
O. S . 575. Th. 3. S . II.

152) In Hinsicht auf Stadtwachen, Patrullen , Kriegszüge.
I52a ) »Lires ssstum Visitation !» Kariao . . . . I 'ost lonAiim itaguo

trsctatum per llev . 1)om . Oliristopliorum kpiscopuin liasiliensem eum
»enatu . . . perseverunt tanüem eum prima conelusione , ul aut iü suce-
rent , aut eivitste vxirent . 1' orro bis »ä octistuui » slanlibu », kipiscopo
äissimulants ; curialv » senatui zurslneiituin prnostiterunt , iuter l ûibus
etiam orant aliizui olkcjis cliori et ecvlesisv inaneipali . Viüvlievt Or-
ßanista , Lampanarius , st Ilomioorum <1v Ospitulo Ltaluarius . Lrolt!
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Disentis in Bünden , daß die Güter des Klosters den öffent¬
lichen Abgaben ( Schnitzen ) unterworfen sein sollen ' ^ ) . Im
I . 1523 legten die Berner den „ bösen Pfennig " auf alle ihre
Pfaffen zu Stadt und Land ^" ) .

So oft die Eidgenossen ihre Geistlichkeit besteuerten , ist
es ihnen nie eingefallen , vorher die Genehmigung ihrer Bischöfe
oder des Papstes dazu nachzusuchen.

Während die Eidgenossen den Clerus den Lasten des
Gemeinwesens unterwarfen , setzten sie zugleich dem Güter¬
erwerb von Seiten desselben feste Gränzen . Bei den zahl¬
reichen Schenkungen an fromme Stiftungen , besonders Seitens
des weiblichen Geschlechts , fand sich der Rath von Bern schon
im Jahre 1314 zu der zweckmäßigen Verordnung bewogen,
daß keine Weibsperson zum Nachtheil ihrer rechtmäßigen Er¬
ben eine Schenkung zu machen befugt sei , ohne dazu erhal¬
tene Ermächtigung des Raths der Zweihundert und später des
Gerichts ' ^ ) . Im I . 1356 verbot er , ohne seine Bewilli¬
gung Vergabungen an Klöster oder Bruderschaften zu machen,
welches Verbot 1381 auf den Umkreis von drei Meilen um
die Stadt ausgedehnt wurde ' b«) . Hundert Jahre später
(1481 ) untersagte er dem Karthäuserkloster den Ankauf lie¬
gender Güter ohne seine Erlaubniß ' ^ ) . In den Jahren
1360 und 1367 verordnete Uri , daß niemand liegende Güter
an Klöster oder andere , die nicht Landleute sind , verkaufen,

fseinus inOiginnn , vt 6>os insuustus ! quo tu » vetuslis8M >s privileßi «,
o 8 »erslissims Hlori» ! tuas esvratae ssöes sunt eonsrsctao . » Versuch
einer pragmat . Gejch. S > 34. Not . 5V.

153 ) Liclikorn , Lpiecopstus Luriensis p . 248.
154) Anselm , Bern . Chr. Bd . 6. S - 201.
155) Stettler , Staats - und Rechtsgeschichte des Cant . Bern.

S - 80 und deff. Geschichte des deutschen Ritterordens im Cant . Bern.
S . 24 fg.

156) Tillier a. a . O . S . 344.
157) Anselm a. a. O . Bd . 4. S . 200 fg . Stettler , Chron.

a. a . O . S . 282.
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verpfänden oder versetzen soll , bei Verlust des Guts ; auch
wenn einem Fremden ein Gut erbweise oder sonst zufiele , so
soll er es nicht an Klöster oder Kirchen , sondern an Landleute
verkaufen Ein ähnliches Amortisationsgesetz epl,'xß
der Rath von Luzern im Jahr 1413 Zu Anfang des
15 . Jahrhunderts machte Frciburg die Verordnung , daß kein
Bürger auf dem Todbette ( wo Sünder am freigebigsten zu
sein Pflegen ) mehr als 60 Schillinge vergaben soll " ' ) .
Nachdem in Zürch unter Waldmann zuerst 1480 die Ablvs-
barkcit aller den geistlichen oder frommen Stiftungen geschenk¬
ten Zinse festgesetzt und dann 1484 die Erfüllung der
Vermächtnisse an fromme Stiftungen von dem Wille » der Er-

158) Fäll , Staats - und Erdbeschreibung der Eidgenossenschaft.
Bd . 2. S . 154 fg.

159) Da alles Kirchengut zufolge des kanonische» Grundsatzes
der Unveräußerlichkeit desselben für den Verkehr abstirbt , so nannte
man im Mittelalter die Kirche nu>n»s inorlua <die todte Hand ) und
die Erwerbung der Güter von ihrer Seite ochnortisntio (Du b' ivsno,
ßlossnr . s. K. V.) Daher heißen die Staatsgesetze , welche dieselbe
beschränken, Amortisationsgesetze.

169) „Rath und Hundert sind übereingekommen , daß Niemand
in unser Statt , gesund noch siechs LipS , nüt sol durch Gott geben,
weder Pfaffen noch andern , uf Hüser noch Gütere in unserm Ampt,
weder daruf setzen noch schlahen : Wol mag riner gen ron Hand watz
er will vne das , nach unser Stattrecht . Wer aber hierwider tete,
der soll der Statt altz vill on Gnad verfallen sin, umbe daß unser
Statt nit grad eigen der Pfaffen werde ! Dieses Gesetz wurde meh-
rercmale erneuert . Balthasar , historische, topographische und ökono¬
mische Merkwürdigkeiten des CantvnS Luzern . Th . I . S . 57.

161) Wirz a . a. O . Th . 2. S . 157.
162) „ Alle Zinse , welche den geistlichen oder frommen Stif¬

tungen geschenkt werden , mögen die Besitzer des Unterpfands zu ihrer
Hand lösen ; nämlich einen Mütt Kernen oder einen Einmsr Wein-
gelds mit fünfundzwanzig Pfund , und einen Gulden Geldzinses mit
zwanzig Gulden Hauptgut ; vorbehalten solche Gülten u. s. w-, welche
an Armenhäuser vergabt , oder ursprünglich zu den Pfründen gewid¬
met sind." Füßli a. a. O . S . 55.
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ben abhängig gemacht worden war ' " ) , wurde im folgenden
Jahre dem Clerus und den kirchlichen Instituten die Erwer¬

bung liegender Güter und herrschaftlicher Rechte untersagt ' b«) .

Außerdem ging von Waldmann die Verordnung aus , daß die

Geistlichen , ohne Bewilligung des Raths , weder von jemand

in seinem letzten Willen bedacht werden , noch selbst testiren

dürfen Als der Bürgermeister im Jahr 1489 als ein

Opfer des Hasses seiner Feinde fiel , traten auch die Geistlichen

zu Zürich , welche in geheim mit dem größten Eifer an seinem

Verderben mitgearbeitet hatten , als Kläger gegen ihn auf.

Sie beschwerten sich, daß unter seiner Regierung ihre Freihei¬

ten und Gerechtigkeiten geschmälert worden , und zogen aus¬

drücklich das Verbot des Erwerbs liegender Güter , die ihnen

auferlegten Schätzungen , besonders aber mit scharfen Worten

die ihnen zuerkannten Bußen und die Beschränkung ihrer Te-

stirfreihcit an . Gegen diesen letzten Artikel arbeiteten sie so

lange , bis endlich der Rath 1491 ihnen bewilligte , daß das,

was der Propst , die Chorherren und Capelläne zu frommen
Zwecken testiren würden , auch ohne obrigkeitliche Genehmigung

gültig sein solle ; während andere letztwillige Dispositionen,

wozu sie zwar auch die Erlaubniß nicht einzuholen brauchten,

nach ihrem Tode dem Rath vorgelegt werden sollen , der sie

163) „Niemand soll mehr ad piaL CausaS auf dem Todbeth
legiren mögen ; oder die Erben dann nit schuldig fln, es auszurich¬
ten ; sie tügind es dann gern ." Ebend.

164) „ Fürer soll kein Gottshus , Spital , Bruderschaft , noch an¬
der Geistlich in unser Stadt und ußerhalb , kein liegend Gut , Höf.
Zins , Zehende », Herrschaften , Twing , Bann U. s. w. kaufen oder
sonst an sich zeuhen ; auch unser Vogt ihnen kein Fertigung gestatten.
Und ob darüber heimlich als öffentlich etwas geschache, und man-
früh oder spät vernähme , daß dann ein jeder weltlicher sdllichen Kauf
beziehen möge um zehen Procent minder dann er beschechen. "
Ebendas . S . 66.

166) Auch in Svlothurn mußten die Geistlichen vom Rathe
die Bewilligung zum Testiren einholen . Haffner a. a. O . S . 191.
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nach Befinden der Sache abändern ( mindern oder mehren)
könne Schwyz verordnete 1506 : „ Niemand soll den
Klöstern Grundstücke zu kaufen geben oder sonst vermachen , bei
fünf Pfund Buße . Das verkaufte oder vermachte Gut aber
soll dem Land Heimfallen " >°*) .

Zn diesen Amortisationögesetzen sah man sich in der
Schweiz , wie in andern Ländern ^ ) , durch die Nachtheile
der häufigen Veräußerungen des Eigenthums an die Kirche
und die Gefahr , daß dadurch Güter den gemeinen Lasten ent¬
zogen würden , veranlaßt . Aus diesen Gründen schlug Gla-
rus im I . 1389 dem österreichischen Adel sein Gesuch , auf

der Wahlstadt bei Näfels zum Andenken an die gefallenen
Scinigen ein Kloster zu bauen , ab

So wurden die Geistlichen in der Eidgenossenschaft in
ihrem bürgerlichen Verhältniß der Hoheit des Staates voll«
ständig unterworfen und als Unterthanen desselben auch zur

Huldigung angehalten Dies verordnete schon der Pfaf-
senbrief vom Jahr 1370 . Den geistlichen Gerichtsherren in

Thurgau ward vergünstigt , nicht in Person , sondern durch ihre
Amtleute zu huldigen " ' ) .

Aber auch in seinem kirchlichen Verhältniß vermochte
der Clerus in der Schweiz nicht lange seine angemaßte Un.

abhängigkeit von der weltlichen Macht zu behaupten . Wäh-

166) Hottinger a. a. O . S . 522 fg. llottinxer I. c . p. 1292.
167) Diese Verordnung steht ebenfalls im Landbuch. Balthas -,

Ilelvet . für. oir. säe . S . 30 . Not . 28.
168) In England , Frankreich und auch in Deutschland wurden

schon im 13. Jahrhundert solche Gesetze erlassen. Reiste , Rechts-
lericon . Bd - 6. S . 123.

169) Hottinger a. a. O S . 198.
170) Gesetzesvorschlag und Commissionalbericht an den großen

Rath über die Beeidigung der kathol. Geistlichen des Cantons Aar¬
gau. Aarau. 1835. S . 31 ff.

171) Frauenfelder JahrrechnungSabschied vom Nov . 1-189 und
1492 . Balthasar a . a. O . S . 28 . Not . 25.



111

rcnd sich in andern Ländern der weltliche Einfluß auf die
Kirche noch wenig geltend machte , übten die Eidgenossen
bereits sehr wichtige Rechte in kirchlichen Dingen auS.

Zu diesen Rechten gehört vor allen die Besetzung der
Pfründen . Wie überall , so wurden auch in der Schweiz an¬
fangs alle Pfründen der Diöccs von dem Bischof verliehen.
Sein Eollationsrccht wurde jedoch schon frühzeitig beschrankt.
In Folge der Entwickelung der Stiftsvcrfaffung >" ) er¬
langten die Capitel einen wesentlichen Einfluß auf die Ver¬
leihung ihrer Pfründen . In den Domstiftern der Schweiz
wurden in der Regel die Eanonicatc von den Dvmberren
und nur einzelne Diguitätcn von dem Bischof besetzt ' " ) .
Eben so wurden in den Eollcgiatstiftern die Pfründen , so¬
bald nicht der Bischof in Folge der Fundation oder durch
das Herkommen zur Verleihung berechtigt war , durch die
Chorherren selbst, bald durch die Wahl , bald auch von den
Einzelnen nach einer gewissen Reihenfolge ( Turnus ) ver¬
geben . Später entstanden aber durch die päpstlichen Vorbe¬
halte und durch die sofort anzuführenden Erncnnungsrechte
der Regierungen für dieses Verleihungsrccht der Capitel
wesentliche Modifikationen . Eine andere Beschränkung des
freien bischöflichen Collationörcchts wurde hinsichtlich der
niedern Pfründen (beuelivin minoru ) >' durch die Ent¬
wicklung des Patronatrcchts herbeigeführt . Schon die
Kirchcngcsctzc des siebenten Jahrhunderts gestatten dem
Stifter einer Kirche und dessen Erben das Recht , dem
Bischof einen Geistlichen zur Anstellung an derselben

172) Hierüber s. Eichhorn , Kirchenrccht. Bd . 2. S . 601 ff.
Richter , Kirchenrccht. tz. >20.

113) In Beziehung auf das Donistist von Basel s. Kirchen-
rechtliche Erläuterungen über die Statuten des Domkapitels von
Basel . S . 6.

173") Darunter versteht man die Pfründen , mit denen keine
eigene äußere Jurisdiktion verbunden ist. Wo letzteres der Fall ist,
nennt man sie bonoiteis im>j»ri>.
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vorzuschlagen (präsentiren ) , so wie die Aufsicht über deren

Güter , während sie dagegen dem Patron ' " ) jedes Eigen-

thumörecht an der Kirche und der Dotation absprachen.

Anders jedoch und auf eigenthümlicher Grundlage entwi¬

ckelte sich das Patronatrccht im fränkischen Reiche. Hier

wurden von vornherein die auf Privatcigcnthum gestifteten

Bcthäuser (Oratorien ) als Theil des letztem behandelt und

daraus für den Eigenthümer auch das Recht hergeleitet,

mit Vorbehalt bischöflicher Genehmigung , den Geistlichen zu

bestellen . Sehr häufig aber wurde von dem Grundherrn

dieses Recht ohne alle Concurrcnz des Bischofs ausgeübt

und der Geistliche eben so eigenmächtig seiner Stelle ent¬

setzt. Auch nach der Umwandlung der Oratorien in Pfarr¬

kirchen blieb dieses Verhältnis ; unverändert , da nunmehr

nach der Auffassung des herrschenden Feudalsystems der

Grundherr berechtigt war , den Geistlichen zu belehnen.

Dieselbe Gestaltung entstand dadurch , das; von weltlichen

Fürsten und selbst von Bischöfen Kirchengütcr als Lehen an

Laien hingegeben wurden . Auch in diesen sehr häufigen

Fällen wurde ein Recht auf Anstellung des Geistlichen be¬

gründet . Endlich war oft das Patronatrccht , verbunden mit

bestimmten Zehnten , allein Gegenstand der Jnfeudation.

Dieser Entwicklung des Patronatrcchts trat die Kirche seit

dem eilften Jahrhundert mit aller Macht entgegen . Sie

verbot in einer Reihe von Gesetzen den Laien jede Anstel¬

lung des Geistlichen , nur die Präsentation des von dem

Bischof zu Jnstituirenden ' " ) dem Patron erlaubend , und

knüpfte dieses Recht , wie früher , an die Stiftung einer

Kirche . Wo die Fnndation durch ein Stift oder Kloster

auf dessen Grund und Boden geschehen war , wurde

1741 Dieser Name kommt erst seit dem st. Jahrhundert vor.

175 ) Institution nennt man die Verfügung des Kirchenobcrn,

durch die er dem Präscntirten das Benestcium überträgt.
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durch das letztere nicht minder das Patronatrecht erwor¬
ben , und oft gingen auch die Laienpatrone dnrch Schen¬
kung in den Besitz kirchlicher Institute über , oder es
wurde durch die Inkorporation der Pfarreien ein Bcsctzungö-
recht begründet . In dieser Hinsicht war die Kirchengesetz-
gebung nicht so streng , sie hat vielmehr anerkannt , das; die
Präsentation eines geistlichen Patrons mehr die Natur einer
Kollation annehme und von ihm selbst das Jnstitu-
tionsrccht erworben werden könne.

In der bezeichneten Weise hatte sich auch i» der Schweiz
das Patronatrccht entwickelt, und die Kirchengcsctze bewirkten
hier nur zum Theil eine Wiederherstellung dieses Instituts
in seiner ursprünglichen Bedeutung . Unzählige Pfründen un¬
terlagen in der Schweiz dem Patronatrccht (Kirchcnsatz) ,
dessen Inhaber einzelne Gutsbesitzer , Gcrichtöherren , Städte
oder andere weltliche und besonders geistliche Korporationen
waren . Die letztem besaßen häufig die volle Kollation
oder die Institution . So hatte der Abt von St . Gallen das
volle Collationörccht hinsichtlich einer Menge von Pfarreien,
und zwar behaupteten hier die feudalen Anschauungen der
früheren Zeiten fortdauernd ihre Herrschaft . Die Pfründen
wurden als wahre Lehen betrachtet , deren Eigenthum dem
Patron gehörte . Demzufolge mußten die Geistlichen ihre
Pfründen nach Lehensgebrauch kniecnd von dem Abte empfan¬
gen , demselben den Eid der Treue (Lehenöcid) leisten , durften
ohne dessen Erlaubniß an der Pfarrei , Kirche und deren
Einkünften und Rcchtsamen nichts ändern und vergeben und
mußten ihm über die Verwaltung der Kirchen - und Pfründc-

176) Deshalb heißt auch zuweilen im canonikchen Recht das
Präscntationsrecht eines geistlichen Patrons das Collationsrecht.
(7 6. X. so Iiis guae limit a insvlitto . iM - 10)

177) In dieser ist sowohl die Bezeichnung der Person , welche
das Bencstcium erhalten soll , als auch die Uebertragung des letzter«
selbst enthalten.

8



einkünfte auf Verlangen Rechenschaft geben . Die Investitur
bestaub in der Ceremonie , daß der Abt dem zur Pfründe
ernannten Geistlichen ein Barrel aufsetzte oder die Hand
reichte. Der so bestellte Geistliche mußte dann vom Bischof
die Approbation zur Scclsorgc einholen Diese Verhält¬
nisse bestanden auch in andern Stiftern (z. B . zu Pfäffcrs ) und
daraus leiteten die Collaturherren das Recht her , die Geist¬
lichen zu beerben Aber auch mehrere Gemeinden in
der Schweiz waren schon frühzeitig in dem Besitz eines wahren
Collationsrcchts . Sie wählten nicht bloß die Personen , welche
die Pfründen erhalten sollten , sondern verliehen die letzter»
selbst und überließen dem Bischof bloß die Autorisation zur
Seclsorge . Viele Collationsrechte kirchlicher Korporationen
gingen allmälig auf die Gemeinden über . Bereits im 15. Jahr¬
hundert wurden in mehreren Cantoncn die Curatpfründen fast
ausschließlich von den Gemeinden besetzt, und der römische
Stuhl selbst bestätigte manchem Orte dieses Recht, wie Julius
II. im Jabre 1512 den Untcrwaldnern und im glei¬
chen Jahre den Urnern , weil , wie er sagt , die lieben

178 ) Von Arr a . a . O . Bd . 2 . S . 650 ff. Im I . 1434 ließ
sich der Abt seine „ geistlichen Lehen " vom Kaiser Maximilian bestä¬
tigen . Für Patron kommt in den Urkunden der Ausdruck „ Leben-
Herr " vor . Ebend . S . 650 Not . I>.

176 ) Ueber dieses Raubrecht ( b>s beklagten sich die St.
Gallischen Geistlichen bei dem Papst und die von Pfäffcrs Bepfrün-
beten bei dem Bischof von Chur . Diese wurden abgewiesen ( 1459.
1460 ) , jene aber erhielten von Rom ein günstiges Schreiben , so daß
sich der Abt ( 1449 ) mit ihnen in einen Vergleich einlassen und von
keinem Geistlichen mehr als vier Gulden für das Spolium zu nehmen
versprechen mußte . Die folgenden Achte aber beschränkten diese Be¬
freiung bloß auf die damals bestandene » Pfründen und behaupteten in
Rücksicht der neuern ihr altes Recht . „ Es ist harkomens " , heißt es in
einer Urkunde des Abts Ulrich vom I . 1485 , „ da ; wir die Priester so
von u »S und unserm Gotzhus mit Pfründen belehnet sind , ir gut , so
ei » jeder uff siner Pfrund erübriget , und fürgcschlage » hatt , es sig
liegen ; oder fahren ; , nütz usgenomcn , nach sinem Tod , und Abgang
erben sollen und mögen ." Vo » Arr a . a . O . S . 651 . Not . c>.

180 ) Die päpstliche Bulle vom 8 . Januar 1512 findet sich in
deutscher Uebcrsetzung bei Lang , historisch - theologischer Grundriß.
Th . 1. S . 849 fg.
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Söhne , Amrnann , Räche und Gemeinden seit undenklichen Zei¬
ten in diesem ruhigen Besitz oder Quasibesitz gewesen und noch
seien Schon früher hatte Innocens Vlll . 1487 der Re¬
gierung von Uri das Verleihungsrecht der Pfründen in Livi-
nen bestätigt Auch in andern Kantonen gelangten die
Regierungen durch verschiedene Nechtstitel zu diesem Recht.
Daher wurde in der Schweiz das Patronat auch die Collatur
oder geistliche Lehenschaft genannt . An vielen Orten hatte
jedoch das Patronat die Bedeutung , die es nach den Kirchen-
gesrtzen haben sollte , indem die Patrone bloß zu den Pfrün¬
den präsentirten oder nomim 'rten , die förmliche Uebertragung
derselben aber von dem Kirchenobern ausging.

In mehreren Kantonen herrschten eigenthümliche Gebräuche
bei der Besetzung der Pfründen , welche im schneidendsten Wi¬
derspruch mit den Grundsätzen des canonischen Rechts stehen.
Schon frühzeitig waren in Uri die noch jetzt bestehenden sog.
Spanbriefe oder Spanzettel ( Morgo bonolloinlos , olectornlos,
convonlionnles ) in Uebung . Sie enthalten ein Berzeichniß
der Einkünfte und Lasten der Pfründe , die Bedingungen der
Wahl und Bestimmungen über die Grenzen des Parochr 'al-
rechts . Wenn sich der Geistliche nicht nach dem Inhalt dieser
Bcstallungsbriefe bequemen wollte , so gestattete ihm die Ge¬
meinde nicht , sich um die Pfarre zu bewerben . Jedem Aspi¬
ranten wurde am Tage seiner Wahl ein solcher Spanbries
vorgelesen , ihm zu seinem Verhalten zugestellt und jedes Jahr
erneuert Während nach dem canonischen Recht das Be-
neficium dem Geistlichen für seine Lebenszeit übertragen wer-

181) Die päpstliche Bulle vom gleichen Datum ebend. S . 759
fg. Freilich ist in beiden Bullen nur von einem Präsentationsrecht
die Rede , aber die Unterivaldner wie die Urner übten in der That
ein wahres Cvllativnsrecht aus.

182) Leu a. a. O . Bd . 18  S . 715.
183) Fast, StaatS - und Erdbeschreibung der Eidgenossenschaft.

Bd . 2. S . 15« fg.
8 *



den und wider den Willen des Pfründners nur durch eine

Verfügung des Kirchenobern verloren gehen soll , mußte sich
in Uri der Geistliche jedes Jahr um die Bestätigung seiner
Pfründe persönlich bei seinem Collator bewerben , von dessen
Willkühr es abhing , ob er ihm die Pfründe wiederum confe-
riren ^ i ) wollte . Die Landleute in Uri behandelten die Die¬

ner der Religion wie ihre , von ihnen selbst gewählten , welt¬
lichen Beamten . Sie sollten von ihnen abhängen . Dasselbe
war in Unterwalden der Fall , wo ebenfalls die Gemeinden

die geistlichen Stellen vergaben . Das Werben um dieselben
geschah durch persönlichen Vorstand und mündlichen Antrag
und wurde das „ Anhalten " genannt . Dieses mußten die
Geistlichen alljährlich wiederholen , um die Bestätigung ihrer
Stellen von den Gemeinden zu erhalten . Diese Sitte herrscht

heutzutage noch thcilweise Eben so verhielt es sich in
Schwyz . Auch in Luzern , wo die Regierung einen großen

Theil der Pfründen verlieh , bestand eine ähnliche Einrichtung,
wie die sogen . Belchnungs - und Neveröbriefe beweisen

184) Dieser Ausdruck kommt selbst in der Formel vor , die der
Geistliche beim Ansuche» um Bestätigung seiner Stelle gebrauchte.
Helvetia Bd . 8 S . 188.

185) Lustuger, der Kanton Unterwalden . S . 111.
186) In dem Belehnungsbrief standen die Worte : „Da so ha¬

ben meine gnädige Herren mit derselben Pfrund wiederum belehnt
den wohlehrwürdigen N . N . Wird ihm auch dieselbe mit Vorbe¬
halt und luleren Gedingen geliehen , so fern er sich priesterlich , es
sye im Singen , lese», predigen , Meßballen , Administration der hei¬
ligen Sakramente , zum Leben und Tod und allen ander » Gebräuchen,
was ein Pfarrer und Seelsorger zu thu » schuldig , nach laut und
Inhalt der heiligen katholischen Kircben Satz - und Ordnung ; auch
sonsten sich nach meiner gnädigen Herren Gefallen halten und tra¬
gen wird , so lange solle und möge er sich dieses PfruudlehenS zu
getrosten haben , auch desselben Einkommen nutze» und nießen ." In
dem Revers gelobte der Priester : „auch darby miner gnädigen
Herren Ansehen und Mandaten , Gebolten und Veibotten , in alle»
billigen Sachen gehorsam »! zu seyn und zu geloben . Helvetia a. a.
O . S . 101. Ein anderes Formular s. oben Not . 17.
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Hier «'st es deutlich ausgesprochen , daß die Regierung dem
Geistlichen wegen Verletzung seiner Amtspflichten oder andern
Vergehen »eben Augenblick seiner Pfründe zu entziehen befugt
war , ein Recht , das , wie wir später zeigen werden , nicht bloß
in Luzern , sondern in der ganzen Eidgenossenschaft von der
weltlichen Obrigkeit oft genug ausgeübt worden ist. In Lu¬
zern mußten auch die Geistlichen eine Collationsgebühr ( Ka¬
non ) entrichten Dies war auch in andern Kantonen
üblich , wie in Zürich , wo nach einer alten Observanz , welche
die Züricher wiederholt von dem römischen Stuhl bestätigen
ließen , der von der Regierung bepfründete Geistliche den Amt¬
leuten etwas bezahlte

Die niedern Kirchendiener , die nach dem kanonischen
Recht jeder Pfarrer haben soll , als Küster , Schulmeister,
Cantor u . s. w ., wurden meistentheils von den Gemeinden
schon in sehr früher Zeit angestellt . So hatte Kaiser Fried¬
rich II. der Stadt Bern in der Handveste vom Jahr 1218,
außer dem Wahlrecht ihres Leutpriesters , das Recht , den Kü¬
ster zu wählen " «) bestätigt und dazu noch das Recht der
Wahl des Schulmeisters ertheilt

Außer den Curatbeneficien besetzten die Regierungen meh¬
rerer Kantone seit dem fünfzehnten Jahrhundert die meisten
Stiftspfründen . Der Rath von Luzern ließ sich das im I.
1415 von den Herzogen von Oesterreich auf ihn übergegan¬
gene Recht : den Probst und die Chorherren des Stifts von

187) Verzeichnis der Rechte der Republik Luzern u. s- w. Hel¬
vetica Bd. 7, S . 217.

188) Sogen . WaldmannischesConcordat bei Hottingsr a. a- O.
S . 510 und das mehrerwähnte Schreiben des züricherischen Raths
an den Papst bei Hottinger I. o. p. 1401.

189) Schon nach dem Freiburger Freibriefe kam der Stadt¬
gemeinde das Recht zu. den Leutpriester und Küster zu wählen.
Tillier a. a. O. Bd . 1. S . 10».

190) Ebendas.
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Beromünster zu ernennen , von Papst Sirius IV. 1479 bestä¬
tigen " 0 - Der Propst Brunnenstein von Luzern , der im
Auftrage deS Raths diese Bestätigung persönlich in Nom aus¬
wirkte , brachte von dort noch eine andere Bulle mit , worin
sich der Papst die Confirmation der Propstwahl vorbehielt.
Der Rath aber fand diese Bulle höchst mißfällig und befahl
dem Propst , dieselbe in Rom wieder annulliren zu lassen
In dem im I . 1455 mit päpstlicher Bewilligung errichteten
Collegiatstift St . Leodegar zu Luzern concurrirten die
ältesten Nathsglieder in gleicher Anzahl mit den Canonikern
bei der Propst - und Chorherrenwahl , während der Leutprie-
ster vom Rath allein gewählt wurde Nachdem Solo-
thurn die Herrschaft Gösgen 1458 angekauft hatte , erwarb
es durch päpstliche Bewilligung das Recht der Propst - und
Chorherrenwahl in dem darin gelegenen Stift Schönenwerd io») .
Im I . 1479 ertheilte Sirius IV. dem Rath von Bern die
Vergebung der Chorherrenpfründen im Stift St . Moriz in
Zofingen , nachdem ihm der Papst schon früher die Propstwahl

191) Helvetia Bd . 8. S . 90.
192) „Räth und Hundert han sich bekennt von der Bullen

wegen, so Herr Probst zu Nom erworben hat ; des ersten von der
Bull wegen, daß ein Probst, wenn der erwelt wird, daß der stn Be-
stättigung zu Rom »emme und die gesellt uns nit , dann wo das
Fürgang haben solt, so hat ein Pabst sin Mannet (Monat ), das Uns
fast (sehr) mißfällig ist. Umb das ist unser Will und Meinung, daß
unser Herr Probst dieselb Bull zu Rom abthun, und das Uns ein
Brief werd, das sinnlich Bull uß dem Register kvm und abgetan
werd, oder das Er uns ein Bull bring , das der Pabst sie für sich
und sin Nachkommenverschrib, und siner Manotten entzüg und be-
geb." Helvetia Bd 7. S - 414 fg.

193) Vorher war es ei» Benedictinerkloster. Hottinger a. a.
O. S . 43t». Die päpstliche Bulle steht in Neugart , oo<l. iliplomal.
^lom. 7. II. p. 5t)9 sgg.

194) In Folge eines Vertrages der Stadt Luzern mit dem
Stift 1456. Leu a. a. O . Th. 12, S . 299. Fäsi a. a. O. 29 fg.

195) Lang a. a. O. S . 999. Haffner a. a. O. S . 388.
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überlassen hatte Die Chorherren dieses Stiftes wurden

später durch einen Rathsbeschluß bis auf zwölf vermindert " 7) .
Eben so wurde dem Rath von Bern durch Jnnocens VIII.

1484 die Ernennung der Canoniker des neu errichteten Col-

legiatstifts St . Vincens in Bern zu Theil ^ 7s) . Sirius IV.

verlieh 1479 auch dem Rath von Zürich das Recht , den Propst,

die Chorherren und Capelläne der beiden dortigen Münster,

der Propstei und Abtei , in den päpstlichen Monaten " 8) und

desgleichen den Propst und die Chorherren des Stifts von

Einbrach in allen Monaten zu ernennen ; jedoch sollte der

Nominirte dem Papst die Annalen entrichten , sofern seine

Pfründe über 24 Goldgulden jährlich betrüge ^°°) . Diesen

Jndult ließ Waldmann von seinem Nachfolger Jnnocens VIII.

1485 bestätigen 2" *) . Im I . 1512 überließ Julius II . den

die Grafschaft Baden regierenden Ständen die Ernennung des

Propstes , Decans und Custos in allen und der übrigen Chor¬

herren in den päpstlichen Monaten im Collegiatstift Zur-

zach 2"?) . So hatte der römische Stuhl selbst die Theil¬

nahme der Regierungen an der Besetzung der Kirchenpfründen
erweitert.

Die Regierungen übten auch hie und da schon das Recht

aus , die nicht von ihnen vollzogenen Wahlen der Geistlichen

ihrer Bestätigung zu unterwerfen In den italienischen

196 ) Müller ci. a. O . Bd 5 . Abtheil . 1 . S - 234 . Not . SIS.
197 ) Wirz , helvet . Kirchengesch . Th . 5 . S - 305.
197 .1) Ebend . S . 300 . Anselm a. a . O . S . 378 fg.

198 ) Januar , März , Mai , Julius , September und November.

199 ) Die Einkünfte deS ersten Jahres.

200 ) Hottinger a . a . O . 474.

201 ) Sog . Waldmannisches Concordat bei Hottinger a . a. O.
S - 510 . Dieser bemerkt , daß sich der Rath von Zürich die Bulle

Sirius IV. auch von Alexander VI. 1497 bestätigen ließ . S . 732.

202 ) Leu a- a. O . Bd . 20 . S . 529.

203 ) So übergab der Rath von Solothurn im Jahr 1517 der
Stadt Ölten die Ernennung eines Capellanen daselbst mit dem Vor-
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Bogteien , wo die Edelleute in dem Besitze vieler Patronate
waren , ertheilten die Landvögte gegen eine Erkenntlichkeit die
Bestätigung ?" ) . Die letztern zogen auch den Nachlaß der
Geistlichen ein vermuthlich in den Pfarreien , welche die
regierenden Stände vergaben . Dieses Spolienrecht übten
auch im Thurgau die Gerichtsherren hinsichtlich ihrer Patro¬
nate ausDie  Eidgenossen führten überhaupt die Auf¬
sicht über das kirchliche Aemterwescn , und einzelne Stände
trafen in dieser Hinsicht mancherlei zweckmäßige Anordnungen.
Die Kirchengesctzc verlangen von dem Bencsiciaten , daß er
seine Pfründe persönlich verwalte und sich deßhalb beständig
an dein Orte derselben aufhalte . Diese Residcnzpflicht wurde
namentlich von den Chorherren in Zürich sehr vcrnachläßigt.
Schon im I . 1218 beklagte sich deßhalb der Rath bei Kaiser
Friedrich II., welcher diesem Mißbrauch abzuhelfen suchte
Später 1368 veranlaßte er den Bischof Heinrich von Konstanz
zu der Verordnung , daß die abwesenden Chorherren keine Ein¬
künfte beziehen sollten , diejenigen ausgenommen , die sich zum
Zwecke der Studien auf einer Schule aufhielten Diese
Verordnung wurde auf Ansuchen des Rathe von Bischof Ni-

behalt , daß derselbe persönlich seine Confirmation bei ihm (dem Rath)
nachsuchen solle. Haffner.

204) Wir ; a. a . O . Bd . 5. S . 449.
205) Hotlinger a. a . O . S . 848.
206 ) „Da die Patronatherren den Pfaffen so groß Gut zur

Nahrung gaben , so hätte niemand auf ihre Verlaffenschast beßers
Recht als sie. Weil der Geiz der Pfaffen ohnehin so groß , daß
dessen kein Aufboren wäre , so wurde derselbe noch größer , und sie
in ihren Handlungen grimmiger , wann sie von Kindern könnten ge.
erbt werden ; so daß es dem gemeinen Mann noch beschwärlicher
werden würde als zuvor ." Antwort der Gerichtsherren im Thurgau
auf die von den reformirten Thurgauern bei den Kantonen einge¬
legten Beschwerden , 22 . April 1530 . Von Arx a. a. O - S . 651
Not . ».

207) Hvttinger a. a. O . S . 793.
208) Ilottinxer I. v. p. 1348  sq <z.
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colaus 1385 bestätigt Sie wurde indessen von den
Chorherren so wenig beobachtet , daß der Noth durch die Ver¬
mittlung des Kaisers Sigismund von Papst Martin V. 1417
eine neue Verordnung auswirkte , krast welcher diejenigen Ca-
noniker , die länger als zwei Monate abwesend wären , ihre
Einkünfte verlieren sollten , es wäre denn , daß sie eine hohe
Schule besuchten Diese Verordnung ließ Waldmann
von Innocens VIII . 1485 bestätigen . Zugleich forderte er von
ihm die Zustimmung zu folgenden Bestimmungen : daß jeder
Chorherr oder sonstige Geistliche , der vom Rath eine Pfründe
erhält , sich durch Eid und Schrift verbindlich machen soll,
nicht mehr zu fordern , als der Bestallungsbrief anzeige , seine
Pfründe nicht zu verlassen , auf keine Art zu vertauschen , nur
in die Hände des Raths aufzugeben ( resigniren ) und , wenn
er sich entferne , auch keine Nutzung davon zu ziehen ; daß
wer in einem der beiden Münster eine Pfründe besitzt , in
dem andern keine haben soll ; daß , wenn ein Chorherr oder
Priester seine Pfründe verliert , die Einkünfte derselben bis zur
Wiederbesetzung nicht von seinen Amtsbrüdern in den Sack
gesteckt, sondern an die Kirchenfabrik verwendet werden sollen,
und daß der Rath die Geistlichen zum Bauen ihrer Häuser,
so oft es nöthig ist, anhalten darf * " ) . Die beiden letzter»
Bestimmungen ließ der Rath wiederholt von dem römischen
Stuhl bestätigen und im I . 1497 erneuerte er jenes
Verbot der Mehrheit der Pfründen * " ) . Wider das Werben
um geistliche Stellen beschloß er 1498 : Niemand soll um ein
Amt bitten , sondern sich beim Stadtschreiber anschreiben lassen,
der Wählende bei seinem Eid angeben , wenn ihn jemand ge¬
beten , oder durch andere habe bitten lassen , und dieser nicht

209) Ebendas. p. 1351.
210) Ebendas. l>. 1352 sqq.
211) Sog . Waldmani» >ches Cvncordat bei Hottinger S 5I0ff.
212) Uolliaxei ' I. c. p . 1402 1406.
213) Hottinger a. a. O. S . 791.
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wahlfähig sein * " ) . Gleich im folgenden Jahre wurde dieser

Beschluß an einigen Geistlichen vollzogen , die um eine vacante

Chorherrnpfründe warben ; sie wurden sämmtlich von der Wahl

ausgeschlossen . Im I . 1518 wurde dieselbe Verordnung er¬

neuert Auch per Rath von Bern setzte in dem Ver¬

trag mit dem Collegiatstift St . Vincens vom I . 1485 unter

andcrm fest , daß die Chorherren und Capelläne ohne seine

Erlaubniß keinen Tausch mit ihren Pfründen treffen sollen

Hieher gehören auch die Maßregeln , welche die Eidge¬

nossen überhaupt und die einzelnen Kantone " *) insbesondere

gegen die im ersten Kapitel erwähnten sog . Curtisanen genom¬

men haben , worüber der Heidelbergische Professor Wimpheling

( -H 1528 ) , sonst eben kein Freund der Schweizer , sie rühmte
und sie deßwegen andern als Muster empfahl ^ ) . Die

Abschiede der Tagsatzungcn vom Ende des fünfzehnten und

vom Anfang des sechzehnten Jahrhunderts enthalten mancher¬

lei Beschlüsse wider sie ^ ) . Um sie auch mit der Furcht

214) Sbendas . S . 187.
215) Sbendas . S . 788.
216 ) Tillier Bd . 2. S - 523.
217) Zu den Forderungen , die Waldmann 1485 an Inneren « VIII.

stellte, gehörte auch die, daß kein Curtisan die Pfründen , welche der
Rath z» vergeben habe, anfallen solle. (Sog . Waldmannisches Con-
cordat bei Hottinger a. a . O . S . 510 .) Dieselbe Forderung wieder¬
holten die Züricher in ihrem mehrfach citirten Schreiben an den
römischen Stuhl . Hottinger I. c. p. 1401 -g.

218) Hottinger a. a. O . S . 75».
219 ) Im I . 15stv befahl die Tagsatzung von Zürich einen Prie¬

ster abzustellen , der die Pfründe zu Eins kraft päpstlicher Gratie
angefallen hatte ; „dann wir Eidgenossen (lautet der Abschied) je nit
meinen das Jemand zu gestatten , und nütz Lestminder soll auch jeg-
lich Bot trefflich heimbringen , daß man sölichS Hinfür zum Besten
i» aller unser Eidgenoßschaft verkommen , daß sölichs Niemanden
gestattet , und gegen denselben Curtisanen mit so tapferm Ernst ge¬
handelt werde , damit wir des Anfalle »» vertragen bliben ." Glutz-
Blozheim , Geschichte der Eidgenossen . S - 501 . Not . 196. Hottinger
a. a . O - Not . x.



vor Schande abzutreiben , hatten die Eidgenossen die Gewohn¬
heit eingeführt , dem Curtisan bei der Investierung die schnöde
Urkunde römischer Geldgier , den Wartbrief , an den Hals zu
hängen und ihn mit Wasser zu begießen Diese Maß¬
regel fruchtete jedoch wenig bei so schamlosen Menschen , als
die Curtisanen waren . Nachdem die Eidgenossen zu wieder¬
holten Malen von dem römischen Hof und seinen Legaten die
Abstellung dieser Landespeft vergebens gefordert hatten " ") ,
schritten sie endlich zu dem äußersten Mittel , indem sie im
Jahr 1520 zu Baden alle Curtisanen als „ böse, » »geistliche
und » «gelehrte Buben " aus der Eidgenossenschaft verbannten
und einmüthig beschlossen , „ jeden , der fernerhin in die Eid¬

genossenschaft käme und die Pfründen anfalle , gesanglich an¬
zunehmen , in einen Sack zu stoßen und ohne Gnade zu er¬
tränken Dieser Beschluß wurde auch in der That
vollzogen

Wie in der Schweiz bei Besetzung der Kirchenpfründen

219») Auf die Frage der Stadt Basel , wie man sich gegen die
Curtisanen zu »erhalten habe , antwortete die Tagsatzung : „ Ihr
Bruch wäre , ihnen die Bull an Hals zu henken und sie investiren
unter einem Beck Wasser." Von Arr a. a . O . S . 661 . Not . b.

220) Im I . 1512 begehrten sie von Julius II. und seinem Le¬
gaten , dem Cardinal Schinner , daß sie „uns Eidgenossen in die Ewig¬
keit zulassen, daß uns niemand kein Pfrund anfalle ." (Hotlinger a.
a. O - S . 759 .) In dem zwei Jahre später zwischen den Eidgenossen
und Leo X. geschlossenen Bündniß , versprach dieser unter anderm
auch die Abstellung der Curtisanen (Stettler a. a . O . S - 513). Im
I . 1516 beschlossen sie, „ wegen den Curtisanen mit dem Legaten zum
freventlichisten zu reden , damit solche abgestellt , und jeder Lehenherr
bi siner Gerechtigkeit blibe ." ( Von Arr a. a . O . S - 661 . Not . b.)
Was die Eidgenossen im I . 1529 auf der Tagsatzung zu GlaruS dem
Legaten Pucci klagten , haben wir schon im ersten Capitel (Not . 178)
angeführt.

22 l) Bullinger , Reformationsgeschichte Bd . 1. S . 32 . Stettler
a. a . O . S . 598.

222) Versuch einer pragm . Gesch. S . 70.
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die Grundsätze des kanonischen Rechts nicht überall Anerken¬
nung fanden , so war dies auch hinsichtlich der Verwaltung
des Kirchenguts der Fall . Nach diesem Recht ist der wahre
Administrator desselben der Bischof . Zwar gestattet es , daß
die unmittelbare Verwaltung auch Laien anvertraut werden
könne ^ ) ; aber solche Personen sollen vom Bischof bestellt
werden und seiner Aufsicht unterworfen bleiben . In der

Schweiz dagegen hielt man an dem Grundsatz fest , daß jede
Kirchengemeinde das Eigenthum ihres Kirchenguts habe
Diesem Grundsatz gemäß verwaltete jede Gemeinde selbst-
ständig ihr Kirchenvermögen . Zwar wirkte dabei in der
Regel der Pfarrer mit , aber nicht als Bevollmächtigter seines
Kirchenobcrn , sondern der Gemeinde . Ueber die Verwaltung
führte die Regierung die Aufsicht , der sie auch die Patronat¬
herren , denen bald mehr bald weniger Rechte hinsichtlich der
Administration zustanden , unterwarft ) .

Den großen Einfluß erkennend , den das Leben der Geist¬
lichen auf die Moralität des Volks äußert , führten die Eid¬

genossen eine strenge Aufsicht über dasselbe . Diese Aufsicht
war um so nöthiger , als sich die Kirchenobcrn um die Sitten
ihrer Untergebenen wenig bekümmerten und oft die ärgerlich¬
sten Ercefse t ) derselben ungeahndet ließe » , da sie selbst die

223)  Nach der frühern kanonischenGesetzgebung konnte diese
nur Geistlichen übertragen werden . 6 ->n. 22 6 . XVI. ,,u . 7.

224)  Ueber diesen einzigen richtigen Grundsatz von dem Sub¬
ject des kirchlichen Eigenthums vergl . Savigny , System des heuti¬
gen rönmchen Rechts . Bd . 2. S . 264 ff. Weiske , Rechtslerikon.
Bb . 6. S . 125 ff. Eichhorn , Kirckcnrecht . Bd . 2. S - 64!».

225)  So würde in einer Zwistigkeit der Edlen von LütiShofe»,
Patrone der Kirche zu Rieggingen und der Psarrgenoffen im Jahr
1418 dem Rathe von Luzern angelobt , „ ohne seine Gunst und Wissen
von dem Kirchengut nichts zu verkaufen »och zu verändern ." Bal-
thasar , Merkwürdigkeiten des CantonS Luzern . Th . 2. S . 115.

226)  Unter dem Ausdruck Erceß versteht das kanonische Reibt
die Verletzung der Verpflichtungen , die mit dem geistlichen Stand
verbunden sind.



Pflichten des geistlichen Standes gänzlich hintansetzten und das
ungebundenste Leben führten 2^ ) . Deshalb sahen sich die
weltlichen Obrigkeiten genöthigt , das Amt ihrer pflichtver¬
gessenen Bischöfe selbst auszuüben und die Geistlichen zu einem
ehrbaren , ihrem Stande angemessenen Betragen anzuhalten.
In dieser Absicht wurden von einzelnen Cantonen manche
zweckmäßige Verordnungen erlassen . So verordnete der Nach
von Zürich unter Waldmann 1480 : „ Es soll der Knecht auf
der Chorherrenstube schwören , alle Nacht , Sommer und Win¬
ter , um neun Uhr die Stuben und die Sommerlauben zu
schließen . — Daselbst soll Geist - und Weltlichen alles Lüstlispiel
mit Würfeln und Karten verboten sein ; ausgenommen an den

Kirchweihen drei Tage ; alsdann dürfen beide Stände auf der
Chorherrenstube alle Spiele treiben , wie von Alter her , und
nicht weiter , bei einer Mark Silbers Buße . Bei allem dem

aber sind vorbehalten mit den Karten das Hunderter , Allrunen,
Qucnzlen oder A — aber mit Züchten ; ferner das Schach - und
Würfelspiel um eine schlechte Nerte ( Zeche) oder 4 — 6 Pfennige.
— Hingegen darf kein bei unö vcrpfründeter Geistliche an
andern Orten , weder in offenen noch heimlichen Häusern,

spielen , und überhaupt auf keine Zunft in eine Uerte gehen;

ausgenommen an offenen Schenkinen , biderben Leuten zu Lieb
und zu Leid . Alles bei gemeldeter Buße ." Im I . 1485
wurde diese Satzung noch verschärft und erkannt : „ daß es
bei derselben zu ewigen Zeiten verbleiben soll . Unser Herr
Bürgermeister und Räthe ( heißt es) sind zu solcher Ordnung'
inbrünstiglich bewogen worden , damit sich ein schicklich Wesen

mehre unter denen , die zu göttlicher Heiligkeit Dienst geord¬
net sind ." Man verbot ihnen sogar das Spazieren während

des Hochamts in den Kreuzgängen . Vielmehr sollten sie helfen
singen , lesen , kurz : „ thun als die , so die Wollust der zu¬
gänglichen Welt zurückgelegt haben , und als sie geistlicher

227) S . die Schilderungen der schweizerischen Bischöfe bei Wirz
a. a. O. Th. 3.
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Würde und ihrer Mund wegen zu thun schuldig sind"
Eben so ließ der Rath von Bern 1477 zur Sittenverbesse-
rung der Geistlichkeit nachdrückliche Mandate an alle Decane
ergehennachdem  er zwei Jahre früher auf die an ihn
gelangten Klagen , daß die Geistlichen des Decanats Lenzburg
durch Tanzen , Springen und viele andere Ueppigkeiten großes
Aergerniß gäben , an den Dccan und den Landvogt in Lenz¬
burg den Befehl erlassen hatte , sich in diesem wichtigen Ge¬
schäfte kräftigen Beistand zu leisten , ein Auge auf die Fehl-
baren zu werfen und sie zur gebührenden Strafe zu ziehen,
so wie auch ihnen keinen Zutritt vor die weltliche Obrigkeit
zu gestatten , damit das Verfahren gegen solche frevelhafte
Priester künftighin in einen zweckmäßigeren Gang gebracht
würde Im I . 1493 verordnete er , daß ein Priester
künftighin bloß ein Brodmesser bei sich führen dürfe ; jedes
andere Messer sollen ihm die Weibel abnehmen und dafür
einen Gulden von ihm einziehen In demselben Jahr
begingen die Geistlichen so viele Excesse , daß selbst der neue
Bischof Thomas von Konstanz an die Eidgenossen den Vor¬
schlag , eine allgemeine Reformation der Pricsterschaft zu geben,
bringen ließJ,,  Schaffhausen waren die Sitten des
Elcrus , weil der Bischof kein Einsehen that , so anstößig ge¬
worden , daß auch hier die weltliche Obrigkeit sich im Anfang
des Jahres 1522 genöthigt sah , den Unordnungen durch ein
Mandat folgenden Inhalts zu wehren : In Zukunft sollen
weder Mönche noch Pfaffen , noch Studenten , Provisoren und

228 ) Füßli , Waldmann . S . 56 fg.
229 ) l.uilisrii , üispulgtionos dcrnviises . ? . I. p. 64 . Anselm

sagt : „Die Priesterschaft führt so ein ganz zoumlos Leben, daß der
weltlich G'walt Laryn mußt sehen und wehren." Berner Chronik.
Bd . I . S . 162.

23») Tillier a. a. O . Th . 2. S . 521.
231) Anselm. Bd . 2. S . 136.
232) Ebendas. S . 135.
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Schüler , die zu ihren Tagen gekommen ( majorenn geworden ) ,
nach der Abendglocke ohne Licht über die Gasse gehen . Auch
soll von jetzt an kein Mönch oder Priester zweierlei Waffen
(Dolch und Degen ) , sondern bei Tag und bei Nacht nur
ein Gewehr , nicht länger als eine halbe Elle tragen ; ver¬
botene Waffen sollen den Uebertretern durch die Stadtknechte
(Rathsdiener ) abgenommen werden . Wenn dieselben einen
Geistlichen bei den Frauen in den ( unzüchtigen ) Häuser » an¬
treffen , so sollen sie ihm seine Kleidung mit Gewalt ausziehen
und nicht zurückgeben , bis er ihnen so viel Geld , als sie
glaubten fordern zu dürfen , bezahlt hätte . Wenn einer oder
mehrere Priester sich widersetzen und darüber verwundet oder
beschimpft werden sollten , so werde der Rath keine Klage
annehmen . Endlich wurde den Mönchen und Pfaffen ver¬
boten , in der Stadt öffentlich zu tanzen , ausgenommen bei
Hochzeiten , zu denen sie geladen worden ; dagegen wurden sie
angewiesen , der Kirche und dem Gottesdienst abzuwarten " ?) .
Dem unter den Geistlichen in den italienischon Vogteien ein-
gerissenen Lurus in Kleidern steuerten die Eidgenossen durch
strenge Mandate ?" ) . Die Rathsprotocolle der einzelnen

Cantone aus dem fünfzehnten ?^ ) und besonders sechzehnten

233 ) Waldkirch 'S handschriftl . Reformation - geschichte von Schaff¬
hausen , bei Wirz . Th . 4. S . 5H.

234 ) Der Stand der Geistlichen wurde völlig unkenntlich durch
die neuen Moden , denen sie fröhnten . Der gewöhnliche Anzug war;
aufgeschnittene Schuhe , zerhauene Hosen , die in bunten Farben glänz¬
ten . Rappiere an der Seite und Dolche in der Tasche. Höchst ungern
und nur nach und nach vertauschten sie diese Tracht gegen ein an¬
ständige - Gewand . Noch schwerer konnten sie sich von ihren Bär¬
ten trennen ; aber die Strafen der Landvögte und der Spott de-
Volke - wirkten . Wirz a. a. O - Bd . 5. S . 44».

235) 2 >n I . 4430 wurde Georg Schürpf , nachheriger Pfarrer
zu Großdietwyl , als er noch unbepfründet in Luzern war , von dem
dortigen Rath bestraft -oo , guocl ivit nnetu per plsless et kecit res
inoptll».- Auch etwa- über die Kirchengüter u. s. w. S . 27.
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Jahrhundert liefern zahllose Beispiele , daß die weltliche Obrig¬
keit die Excesse oder Disciplinarvergehen der Geistlichen oft

sehr streng ahndete . Am meisten machten den Eidgenossen die
Cölibatssünden der Geistlichen ^ ) zu schaffen . Der Clerus lebte
fast allgemein im Concubinat " *) . Es wurde bereits oben
erwähnt , daß die Bürger von Zürich schon im I . 1230 ihren
Geistlichen befahlen , ihre Beischläferinnen von sich zu thun
und als sie sich dessen weigerten , jene selbst aus der Stadt
schafften . Eben so verwies der Rath von Bern 1405 , nach

vergeblicher Ermahnung an die Geistlichen , ihre Concubinen

236) Hemmerlin 'S Schriften enthalten merkwürdige Schilderun¬
gen von dem ausschweifenden Leben der Geistlichen in der Schweiz.
Don den schlüpfrigen Geschichten, die er als Beispiele davon erzählt,
mag hier folgende eine Stelle finden : „ Ein Priester sah sich wegen
häufiger Unzucht mit einer angesehenen Frau genöthigt , von seiner
Pfarrei zu entfliehen . Er irrte in einem Walde herum . Da erschien
ihm der Satan in Gestalt eines frommen Mönchs und redete ihn
an : wohin gehst du so äußerst betrübt - Jener erzählte treuherzig
seine Leiden . Der verkappte Satan erwiederte : Nicht wahr , wenn
du daS böse Glied nicht hättest , so könntest du in deiner Pfarrei
sicher wohnen ? Allerdings , mein Herr , versetzte jener . Der Mönch
sagte nun : hebe dein Gewand auf , damit ich es berühre , wie sie es
ja auch berührt hat . Das Glied verschwand alsobald . Hocherfreut
kehrte der Priester zurück, ließ die Glocken läuten und versammelte
seine Pfarrkinder , um ihnen seine Unschuld kund zu thun . Er bestieg
die Kanzel , hob mit Zuversicht seine Kleider auf — st ,»o»
I>ruin suum sliunüllntius guani prius oppnruit .u Meister , berühmte
Züricher . Th . I . S . 3!) fg.

237 ) Hemmerlin sagt : »dloo est rann » in «lioeceüi Lonstantiensi
el celeris vicinie »lulioris et cloricoruin cvlnibiliitionis , oonoubiniitu»
conlulierni »,».« (Hottinger a. a. O . S - 855 .) Bei einer Visitation
des Bischofs von Lausanne im I . 142« fand sich, daß siebenzig
Priester der Oiöcese im Concubinat lebten , von denen einige zwei
und drei Frauen von Landleuten geschändet hatten . I1»ui »8>n' I. c.
1' . IV. p 348 . Hottinger a. a . O . S . 3«7. — Noch im fünfzehnten
und sechzehnten Jahrhundert gab eS in der Schweiz Geistliche , die
in eigentlicher Ehe lebten . Hottinger a. a . O . S . 851 fg. Von
Arx a. a. O . S . 473.
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zu entfernen , diese aus der Stadt , und als sie nach einiger
Zeit dennoch wieder zu ihren Gönnern zurückkehrten , ließ er
sie alle gefangen nehmen und in den Thurm ( den heutigen
Zeitglockenthurm ) werfen Im I . 1471 ermähnte er
die Decane zu einem kräftigen Einsehen wegen der Pfaffen¬
dirnen " o) . Indessen alle Maßregeln , welche die weltlichen
Obrigkeiten gegen den Concubinat der Geistlichen ergriffen,
vermochten nicht dieses durch den unnatürlichen Cölibatszwang
herbeigeführte Uebel abzustellen . Die Bischöfe selbst führten
ein äußerst ausschweifendes Leben und waren daher gegen

238) „Ze Stund kament etlich Priester, " erzählt Justinger wei¬
ter , „und verburgetent ihr Dirnen us " (erhielten Lurch geleistete Bürg¬
schaft ihre Freilassung ). An demselben Abend entstand eine Feuers¬
brunst , in der sieben gefangene Pfaffendirnen umkamen . Man inuth-
maßte , daß einige der losgelassenen Dirnen das Feuer angelegt
hätten und nahm sie deshalb von neuem in Verhaft . Justinger,
Berner - Chronik . S . 254 fg. Hottinger a. a. O . S . 244.

23») Tillier a. a . O . S . 52» fg.
240) Der Bischof von Konstanz , Heinrich von Hewen 1462)

lebte offen im Concubinat . Durch sein Beispiel nahm die Unzucht
unter den Geistlichen seiner Dioces so überhand , daß sie ebenfalls
öffentlich Concubinen hielten und die vor aller Strafe sichern Ueber-
treter des Keuschheitsgelübdes endlich die Erinnerung an dasselbe mit
Lachen erwiederten . Die Duldung des Concubinats trug ihm jähr¬
lich 2»»v Gulden ein , und die Pfaffen kauften gern um pecunism
copiossiii , vitain in stiebus suis solntinjunn , wie Hemmerlin in rex.
guerelarum I. sagt . (Wirz . Th . 3 . S . 77 .) Auch der noch zur Zeit
der Reformation lebende konstanzische Bischof Hugo von Landenberg
wurde eines unmoralischen Lebenswandels bezüchtigt . (Wirz . Th . 4.
S . 214.) Der Bischof von Genf , Johann Ludwig von Savoyen
(4 1482) war sehr verliebter Natur . Ein Schreiner , der ihn einst
bei seiner Frau eingeschlossen fand , prügelte ihn deshalb so derb,
daß er fast auf dem Platze geblieben wäre . (8pon , Kiswirs <le 6e-
nsve . I . I . p- 97.) Sein Nachfolger , Franz von Savoyen , pflegte
ebenfalls der Liebe. Ein Bastard desselben, Johann von Savoyen,
den er mit einer gemeinen Dirne erzeugt hatte , erlangte die Bischofs¬
würde (4513 ) und lebte so ausschweifend , daß er infolge dessen an
der venerischen Krankheit starb . ( Helvetia . Bd . 4 . S . 32 . Wirz

9
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die Cölrbatssünden ihrer Untergebenen um so nachsichtiger , als

sie daraus Vortheil zogen . Denn , „ wenn ein Priester ein

uneheliches Kind bekommt, " sagt Bullinger , „ so gibt er dem

a. a. O . S . 568 . 8pon I. c. >>. 165.) Sein Nachfolger , Peter de
la Baume , vergaß in Befriedigung der Wollust alle Rücksichten. Als
er zur Fastenzeit (152?) ein junges Mädchen entführen ließ » rottete
sich das Volk zusammen und befreite sie aus seinem Pallas ) . (Kuckst,
disloirs I» röfonnslion lle I» 8uis«e. 1 . 1. üiscours prcliniinsirs
p. XXXV. Vulliemin , Geschichte der Eidgenossen während des 16.
und 1?. Jahrhunderts . Th . I . S . 26 .) Der Bischof von Lausanne,
Sebastian von Montfaulcon , ein Zeitgenosse des letzter« , überließ
sich ganz seinen Leidenschaften . Er und seine Leute schändeten die
Mädchen der Stadt , wenn sie sie finden konnten . In seinem Zim¬
mer auf dem Schlosse befand sich eine verborgene Thüre , die mittelst
einer Treppe in den Keller führte , der seinen Ausgang außerhalb
der Stadt hatte . Auf diesem heimlichen Wege ließ er seine Mä¬
tressen in sein Gemach ein. (kuckst I. c. p . XXXVII. 96.) Der
noch zur Zeit der Reformation lebende Bischof von khur , Paul
Ziegler , trieb Unzucht mit einer Nonne zu Feldbach . (Hottinger,
Geschickte der Eidgenossen während der Zeit der Kirchentrennung.
Abth . 1. S . 217 . Not 39 .) Selbst der fromme Bischof von Sitten,
Walter auf der Flue (s- 1482) halte eine Loncubine . Der bekannte
Georg auf der Flue , Landeshauptmann in Wallis , wird für dessen
Sohn gehalten . ( Wirz . Th - 3. S . 313 .) Sein Nachfolger , Jost
von Silinen , hatte eine Geliebte , von der er sich so gänzlich beherr¬
schen ließ , daß man durch ihre Gunst alles und ohne diese nichts von
ihm erlangen konnte . (Wirz a. a . O . S . 314 .) Am ausschweifendsten
lebte dessen zweiter Nachfolger , der berüchtigte Cardinal Matthäus
Sckinner . Als er der Knabenschändung beschuldigt wurde , wußte
sein Prokurator diese Anklage nur dadurch zu entkräften , daß er
gestand , derselbe liebe die Weiber allzusehr , als daß er ihnen ab¬
trünnig werden sollte . (Wirz a. a. O . S . 291 .) In einer Beilage
zum Abschied, Zug 9. Mai 1514 , kommt in einem Streite zwischen
einem Burgdorfer , der für , und einem Luzerner , der gegen Frankreich
war , über den Cardinal auch Folgendes vor : Ersterer sagt , „ der Bischof
von Wallis sey ein Aasbruter , ein Ketzer und «erlogener Mann ."
Der Luzerner : „das truw er dem Bischof nit zu , denn er liebe die
Frauen zu sehr ." Der B . : „ Er hat doch einen Knaben gehabt , den
hab er auch geflorenzet " u. s. w. Glutz -Blvtzheim a. a. O . S . 219.
Not . 233.
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Bischof eine Geldbuße , wofür er einen Absolutionsbrief er¬
hält , den man ihm gern gibt " ' ) ; wenn die Sache auf diese
Art abgethan ist , so tritt er wieder in seinen Stand , hält
Haus mit seiner Metze , übt ohne Scham alle Aemter und
niemand redet ihm darein " " ^) . In einem im Jahr 1522
erschienenen Commentar zu dem Hirtenbrief des Bischofs von
Konstanz , Hugo von Landenberg , worin dieser den reforma-
torischen Bestrebungen Zwingli ' s uud seiner Freunde entgegen¬
zuwirken suchte 2" ) , kommt unter anderem Folgendes vor:
als ihn ( den Bischof ) einige fromme , ehrliebende Priester
um Gottes willen baten und hoch ermähnten , daß er ihnen,
um dem schändlichen , ärgerlichen Leben mit Concubinen , wozu
sie gegen Christi Gesetz durch das teuflische Gebot des römi¬
schen Bischofs gezwungen wären , ein Ende zu machen , still¬
schweigend erlauben oder wenigstens nicht wehren sollte , statt
der Huren Eheweiber zu nehmen , — so hat er diese christliche
Bitte so wenig geachtet , daß er vielmehr die Strafe für ein
Kind , das ein Priester bekäme , noch um einen Gulden erhöht
hat , da er vorher nur vier geben mußte . Darum will er es
nicht leiden , daß die Pfaffen Weiber haben . Es ginge
ihm ein großes jährliches Einkommen ab . In einem Jahre
sollen wohl fünfzehnhundert Pfaffenkindcr in dem Konstanzer
Bisthum geboren werden ; von jedem vier Gulden macht sechs¬
tausend . Jetzt sind aus vier fünf geworden ; macht achthalb-

241) Die Bischöfe ertheilten sogar für ganze Stifter , Capitelund Klöster allgemeine Absolutionszettel . (Hottinger a. a . O - S . 855 .)Als der Bischof von Konstanz im I . 1507 von dem Clerus seinerOiöces ein subsiüium cliarinitivum forderte , übersandte er jedem
Prälaten , Decan und Propst , der sich zum Zahlen bequemte , zumDank einen Gewaltsbrief auf Monatsfrist , die Priester von gehe,,men oder öffentlichen Unkeuschheitssünden zu absolviren . Eben sodankbar hat er sich schon bei Eintreibung zwei anderer Steuern be¬
wiesen. Hottinger a . a . O . S . 551 fg.

242 ) Hottinger a. a . O . S . 854.
243) Wir, . Th . 4. S . 258 ff. '

9 *
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tausend Gulden . Aber nicht bloß die Kinder , auch die Con-

cubinen müssen ihm jährlich abgekauft werden , wie der Titel

in dem Register zeigt . Habe nun einer eine Concubine oder

nicht ; man sagt ihm : Was geht dies meinem gnädigen Herrn

an , daß du keine hast ? Warum nimmst du nicht eine ? —

Das Geld muß gleichwohl erlegt sein . Mit Recht nennt man

solche Bischöfe Hurenwirthe ; aber alle Hurcnwirthe in dem

ganzen Bisthum nehmen zusammen nicht so viel Hurengeld

ein als er . Ferner macht er einen Unterschied : Wenn einer

ein reines Mädchen beschläft , so kostet dies sechzehn Gulden

Strafe bloß für den Bischof . Will man dann aber einem

reichen Pfaffen zu Leibe , der sich etwa sperrt , die Consola-

tion oder anders zu bezahlen , so muß es ein reines Mäd¬

chen gewesen sein , wenn es bereits vier Kinder gehabt hat;

so machen sie es auch mit den Eheweibern oder andern Weibs¬

personen , welche ehrbar sein sollen . Auch chic Nonnen und

Beginen haben jede eine besondere Tare und Strafe im Re¬

gister und der Fiscal darf allenfalls mehr fordern , wenn der

Pfaffe reich ist , und nicht wenigstens viermal des Jahres sich

mit gefüllter Hand bei diesem Gesindcl einsinket . Dies ist

einer der vornehmsten Gründe , warum sie den Priestern keine

Weiber gestatten . Will man einen Bastard taufen lassen , so

kostet dies wiederum Geld , so auch , wenn man denselben legi-

timiren will , um einen Pfaffen oder etwas Ehrliches aus ihm

zu machen . Will der Pfaffe , daß seine Kinder etwas von

ihm erben , so muß er ein Verthun haben , d . h. einen Brief,

daß er sich mit dem Bischof abgefunden habe . Dies kostet

zuweilen nicht wenig , je nachdem der Pfaffe reich ist. Sieh,

lieber Christ , wie viel Geld sie nur aus dieser Mistpfütze und

diesem Aergerniß , Pfaffenmägde und Bastarde zu verkaufen,

gewinnen " 2 " ) . Als auch die Eidgenossen für die Geistlichen,

2 '>4) Hierauf fährt der Verfasser fort : ,,5ä > kenne einen Schul¬

meister , welcher ein Weib hatte . Mit dieser kam er iiberein , daß
st? ihm erlaubte ein Priester zu werden . Dies geschah. Der gute
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die Kinder erzeugten , eine Straftare festsetzten , gab ihnen der
Bischof von Konstanz deshalb einen Verweis , woran diese
sich aber nicht kehrten Dieses Verfahren der Bischöfe
und die Erfolglosigkeit der Maßregeln der weltlichen Obrig¬
keit gegen den Concubinat der Geistlichen bewirkten , daß
auch die letztere denselben allmälig fast allenthalben duldete,
um größere Ausschweifungen der Geistlichen zu verhüten . Sie
anerkannte die letztwilligen Verfügungen derselben zum Besten
ihrer Kinder und deren Mutter ? " ) , und der Rath von Zürich
hatte den Chorherren des großen Münsters sogar durch ein
eigenes Gesetz zugesichert , daß die Kinder , die sie mit ihren
Jungfrauen erzeugten , das ihnen testirte Vermögen unter
obrigkeitlichem Schutze genießen sollten ?" ) > in einigen
Cantoncn wurde es jedem Geistlichen bei seiner Anstellung
eingeschärft , seine eigene Concubine zu halten , damit die Ehe-

Pfarrer traute sich es zu , das Keuschheitsgelübde halten zu können.
Als er es eine Zeitlang beobachtet hatte , fiel es ihm schwer, da er
aber mit seiner Gattin nicht leben durfte , hing er sich an ein Mäd¬
chen , verließ den Wohnort seiner Frau , um sie nicht zu kränken,
und kam in das BiSthum Konstanz . Die Frau horte , daß er eine
andere Haushälterin habe , und zog ihm nach. Der gute Mann
hatte Mitleiden mit ihr , und da er glaubte , eS wäre , da er doch
nicht ohne Frau sein könne , besser, er behelfe sich mit seiner vorigen
Hausfrau , so schickte er die Metze weg. Was geschah? die Sache
kam vor den Fiscal , vor den Generalvicar und die Consistorialräthe,
und diese beschlossen, er solle das Eheweib wegschicken, oder die
Pfründe verlieren . Der Priester erbot sich, seine Gattin als eine
Concubine jährlich zu verzinsen . Umsonst . Sie mußte fort - Nun
nahm er die vorige Metze wieder , und man ließ ihn bei der
Pfründe bleiben , wie andere Hurer und Buben , und war ikm da«
mit der Hure recht , was ihm mit der Ehefrau nicht geziemt hätte.
Dergleichen weiß ich mehrere , welche verheirathct gewesen waren,
aber nicht mit ihren Eheweibern Haus halten durften , mit Huren
hingegen schadet es nichts ." Wirz a. a. O . S . 273 ff.

245) Hottinger a. a . O . S . 858.
246) Glutz - Blozheim a. a. O . S . 503.
847) Wirz . Th . 2. S . 243 , ,
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weiber sicher  wärenDagegen  ahndete die weltliche
Obrigkeit es streng , wenn Geistliche Frauen von Bürgern
verführten oder sonstige Ausschweifungen begingenDer
Rath von Bern setzte in dem mehrerwähnten Vertrage mit
dem St . Vincenöstift 1485 ausdrücklich fest , daß , wenn die
Stiftsherren sich an den Weibern , Töchtern oder Verwandten
der Bürger vergriffen , sie weltliche Strafe zu erwarten hät¬
ten 25") . Erst seit der Reformation und besonders dem Con¬
cil von Trient schritten die Eidgenossen , hauptsächlich auf
Betrieb der Nuntien , wieder mit aller Strenge gegen den
Concubinat der Geistlichen ein , wie wir später sehen werden.

Eben so beaufsichtigten die Eidgenossen die Amtsführung
der Geistlichen und schritten gegen diejenigen mit Strafen ein,

248)  Hottinger a. a. O . S . 856 . SIeiüanus , statu rvlixionis
ot reipublicse Kormanor. snt, 6sr . V. — Eben so ließ man bei den
Friesen keinen Priester zu . welcher nicht öffentlich seine Metze mit¬
brachte . ^eneris 8>lvius (Plus II.) bist . eurozi . c. 35 . in dessen ozivra
ßeoxi'iiplilca et lii«torie». Ilolnisk. 1699. p. 293.

249)  Glutz -Blozheim a. a. O . — Solothurn bestrafte einen
Cappelan , der mit einer Frau auf der Orgel öfters Unzucht trieb.
Ebend . Not . 204.

250) Tillier a. a. O . S . 523 . — Luzern machte im fünfzehnten
Jahrhundert die Verordnung , „ daß , wo einer Jemand , er sey geist¬
lich oder weltlich , bey seinem Weib , oder Mutter , oder Tochter,
oder Schwester , oder sonst an seiner Schande findet , und denselben,
oder das Weib tödtet , kein Gericht verschütt haben solt : würde aber
der , der ihn also ertapt , von dem Frevler um daS Leben gebracht,
soll mit demselben als einem Mörder verfahren werden ." DaS
frühere Gesetz im geschwvrnen Stadtbrief hieß : „Wo Einer Einen
fund by sinem ehlichen Gemahel an sin Schand und Laster , ob er
den liblos tet , darum nit gefecht werden , noch dehein Gericht ver¬
schütt han soll." (Balthasar , Merkwürdigkeiten des Kantons Luzern.
Th . 2. S . 123 fg.) Im I . 446t fand ein Schwertfeger von Me-
rischwandcn sei» llleib bei dem Koch im Augustinerkloster zu Zürich
und tödtete beide. Der Rath sprach ihn frei und gebot , daß ihn
die Verwandten oe« Entleibten unbekümmert lassen sollten . Hottin¬
ger a . a . O . S . 443.
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die ihre Amtspflichten vernachlässigten, wovon später Bei¬
spiele angeführt werden sollen.

Desgleichen erstreckten sie ihr Aufsichtsrecht auf die kirch¬
lichen Institute. Was die Stifter und Klöster betrifft, so
werden nachher die Rechte der Eidgenossen über diese Institute
besonders dargestellt werden. Hier ist von den Hospitälern
und Armenhäusern die Rede. Ueber diese Anstalten und die
Verwaltung ihrer Güter führte die weltliche Obrigkeit die
Aufsicht. Vermöge dieses Rechts erließ sie besondere Verord¬
nungen hinsichtlich ihrer Disciplin. Eine solche Disciplinar¬
verordnung machte der Rath von Bern ,'m Jahr 1413 für
das niedere Spital , worin unter andern folgende Bestimmun¬
gen vorkommen: Wer sich in Unkeuschheit vergeht, verliert
seine Pfründe für immer. Wer schwört bei Christi Gliedern,
soll drei Tage sein Brod entbehren; wer gar hoch schwört,
sieben Tage, wer ganz ungewöhnlich hoch, auf immer. Wer
einen schlägt, entbehrt es ein Jahr lang; ist jener blutrünstig,
noch einen Monat mehr; war der Thäter bewaffnet, für
immer u. s. w. ^ 0 - Auch den Schulen, die damals eben¬
falls zu den kirchlichen Instituten gehörten, widmete die Obrig¬
keit ihre Sorgfalt. So schrieb Bern schon im I . 1310 dem
Kloster Amsoldingen vor, daß die mit der Schule verbundene
Pfründe nur einem im Schulhalten, in der Grammatik und
den übrigen Unterrichtsgegenständenbewanderten Geistlichen
anvertraut werden soll Diese Vorschrift wurde 1453
neuerdings bestätigt Als jedoch bei der allgemeinen Sit-
tenverderbniß des Clerus die kirchlichen Schulen immer mehr
zerfielen, errichteten die weltlichen Behörden eigene, von der
Kirche unabhängige Unterrichtsanstalten, die bereits im fünf-

251) Ordnung des mindern Spitals zu Bern. Müller a. a. O.
Bd. 2. S . 582. Not. 318 und 3l!).

252) Tilliera. a. O- Bd. 1. S . 354.
253) Ebendas. Bd. 2. S . 57«.
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zehnten Jahrhundert an mehreren Orten kräftig blühten
Nicht bloß für den Unterricht des Volks , sondern auch für
die Bildung des Clerus sorgte die weltliche Obrigkeit

Nicht unbedeutend waren auch die Befugnisse , die sich

die Eidgenossen in Beziehung auf die Neligionsübung bei¬
legten . Sie wachten für die Erhaltung des Kirchenglaubens
und erließen Verordnungen gegen die Sectirer , deren es in
der Schweiz zu allen Zeiten gab So erneuerte Luzern
im I . 1373 eine alte Verordnung " 7̂ , paß man unseres
Herrn Frohnlcichnam nicht zu denen tragen soll , die vor
einander niederfallen " 2) . Am I . 1400 beschlossen der Schult¬
heiß , die Räthe , Venner , Heimlicher , die Zweihundert und
die Gemeinde der Stadt Bern einhellig , daß alle , die in dem
Unglauben der Waldenser gefunden werden , nie mehr weder
in den Rath , noch in die Zweihundert , noch in irgend ein
Amt in der Stadt oder ihrem Gebiete gewählt werden könn¬
ten , und erklärten sie zugleich für unfähig , über irgend einen
Christenmenschcn weder Urtheil noch Zeugniß zu sprechen " ») .
Besonders sorgten die Eidgenossen dafür , daß der Gottesdienst
überall gehörig verwaltet wurde . Als z. B . die zu Baar im
Canton Zug eingepfarrten züricherischen Gemeinden Hausen
und Heisch über ihren Pfarrer , der vom Kloster Cappel be¬

stellt wurde , klagten , daß er in der Capelle Hausen nicht

254) Ebendas . S . 571.
255) Ebendas . S . 572 fg.
256) S . Wi'rz a. a . O . Bd . 2. S . 24 fg. 228 ff. 432 ff.
257) „Zu wem man Las heilig Sakrament nit tragen soll."
258) „ Sy (die Räthe ) Hand auch von Alter her allwegen ge-

botten , und soll man es für das halten , das man Unsers Herrn
Frvnlychnam nit tragen soll zu denen , da einer dem Ander » zu
Fuß fallt , es wäre dann nun sollich Sache , das es der Mehrteil
des Raths erloupte ." Hier sind vermuthlich die Katharer gemeint,
welche auch in der Schweiz verbreitet waren . Helvetia a a. O.
S . 423 ff.

259) Tillier a. a. O . Bd . 1. S . 339 fg.
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fleißig Messe halte , traf der Rath von Zürich durch einige
Abgeordnete zwischen dem Abt von Cappel und der Gemeinde
Hausen eine Uebereinkunft , die aber nicht beobachtet wurde.
Deshalb sandte derselbe Rath 1493 eine neue Botschaft nach
Cappel , welche die Amtspflichten des Pfarrers genau be¬
stimmte 2°») . Zm I . 1522 sandten die Eidgenossen nach
Neuenburg , welches damals keinen Prediger hatte , deshalb
vier Bevollmächtigte , welche dem dortigen Propst und Capitel
erklärten , wofern sie nicht für einen Prediger sorgten , wür¬
den sie selbst einen bestellen und zu dessen Unterhalt die Ein¬
künfte des Stifts nehmen ^ i) . Wenn der Papst oder ein
Bischof einen Ort mit dem Bann oder Interdikt belegte , hiel¬
ten die Schweizer stets die Geistlichen an , alle gottcsdienst-
lichen Handlungen zu verrichten und jagten diejenigen , die
sich dessen weigerten , aus dem Lande , wovon wir später einige
Beispiele anführen werden . Ferner ordneten sie schon früh¬
zeitig bei Vorfällen , die das Wohl des Landes betrafen , wie
bei erfochtenen Siegen , Prozessionen und Kreuzgänge an.
So bestimmten die Berner , daß der Tag der Schlacht bei
Laupen im I . 1339 jährlich durch einen festlichen Umgang
mit Fahnen , Kreuz und Heiligthum gefeiert werden soll ^ ) ,
und die Chorherren vom St . Vincensstift verpflichteten sich
ausdrücklich , die etwa von der Obrigkeit verordneten Kreuz¬
gänge und andere Feierlichkeiten zu verrichten ^ r) . Eben so
ordneten die Glarner zum Andenken an die Schlacht bei
Näfels im I . 1388 einen jährlichen Kreuzgang ( s. g . Näfel-
ser Fahrt ) an 2*" ) . Die Namen der in den Schlachten für
das Vaterland Gefallenen ließen sie in die Jahrzeitbücher

260) Hottinger a. a. O. S . 802 fg.
261) Sbendas. Th. 3. S . 76.
262) Tillier a. a. O. Bd. 1. S . 184.
263) In dem Verkommniß der Stadt Bern mit dem genannten

Stift vom I . 1485. Cbendas. Bd. 2. S . 522.
264) Hottinger a. a. O. S . 197 fg. '
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eintragen und einen jährlichen Gedächtnißtag für sie halten.
So beschloß z. B . der Rath von Zürich 1500 , daß für die
im Schwabenkrieg umgekommenen Seelen in den drei Haupt-
kirchen der Stadt jährlich am St . Thcodulustag feierliche
Messen gehalten und die Unterthanen von den Leutpricstern
für die Seelen zu bitten unterwiesen und mit dem Zwecke
der Feierlichkeit bekannt gemacht werden sollen ^ ) . Auch
Büß - und Bettage ordneten die Eidgenossen an Sie
geboten die bürgerliche wie kirchliche Feier der Sonntage und
der von ihnen anerkannten Festtage und ahndeten die Ver¬
letzung Sie gestatteten den Ablaßkrämcrn nicht , ohne
obrigkeitliche Erlaubniß ihre Waare feilzubieten . Dies hatten
die hellen Ansichten des berühmten Hemmerlin über das Jubel¬
jahr bewirkt . Er nannte dasselbe eine neue Mode , den
Leuten Geld abzunehmen und den Erfinder des Jubeljahrs,
Bonifacius VIII . , geradezu einen Bösewicht , der , um Italien
zu bereichern , die ganze Welt durch dieses listig ersonnene
Mittel ausgeplündert hätte 2°^ . Als Alexander VI . den
Ablaß des Jubeljahrs 1500 durch den Cardinal Rapmund
von Gnrck den Abwesenden auch in Deutschland unter dem
Vorgeben antragen ließ , daß zwei Drittheile des Erlöses für
einen Türkenkrieg verwendet werden sollten , ersuchte der Car¬
dinal zweimal die Tagsatzung , den Ablaß und die Romfahrt
zu bewilligen ; aber sämmtliche Eidgenossen , mit Ausnahme

265) Ebendas. S . 900.
266) Anselm a. a. O. Bd. 1. S . 163. 307. Tillier a. a. O.

S . 514. Haffner a. a- O. S . 186.
267) Tillier a. a. O. S . 532. — Im I . 150!) beschloß der

Rath von Solothurn , daß da« Fest der unbeflecktenEmpfängnjß
Mariä in allen der Stadt ungehörigen Herrschaften zu ewigen Zei¬
ten alle Jahre löblich gefeiert und begangen werden solle. Haffner
a. a. O. S . 198.

268) In seinem Tractat cko anno jubiloo.
269) Wir, a. a. O. Th. 3. S . 239 fg. Hottillger a. a. O.

S . 700. 713.



139

Berns , schlugen sein Gesuch ab " ") . In Zürich wurden
unter dem Proconsulat Waldmann 's sogar etliche Fasttage
abgeschafft ^ ') , so wie man sich auch in andern Orten selbst
die Erlaubniß ertheilte , in der Fastenzeit Butter - und Milch¬
speisen zu essen. Dies geschah in den Waldstätten und andern
Orten seit unvordenklichen Zeiten , wie es in der Bulle Ca-

lirt II . 1456 heißt , worin der Papst unentgeltlich bewilligte,
was er nicht hindern konnte ^ ) . Um sein Ansehen nicht zu
schmälern , gestattete er 1459 auch den Appcnzellern aus freiem
Antrieb , an den Fasttagen Milchspeisen zu genießen , was sie
sich schon längst selbst erlaubt hatten ^ ) . Nach ihrem Bei¬
spiel hatten sich auch die St . Galler Gotteshausleute und
Bischofzeller diese Freiheit herausgenommen , wie man aus
der Urkunde eines päpstlichen Legaten vom 1 . 1462 sieht
Unter allen Schweizern ließen sich die Appenzeller am wenig¬
sten durch die römischen Satzungen binden , sobald sie ihrem
tiefen Frciheits - und Ncchtsgefühl widersprachen . Dies be¬
wiesen sie unter andern , bei folgendem Anlaß . Der Land-
ammann von Appenzell wollte eine Person heirathe » , die er
aus der Taufe gehoben hatte . Der Pfarrer aber verweigerte

die Copulation wegen des kanonischen Hindernisses der ( durch
die Taufe bewirkten ) geistigen Verwandtschaft zwischen dem
Pathen und dem Täufling . Der Landammann reiste deshalb
nach Rom , wirkte vom Papst für Geld eine Dispens aus

und wurde bei seiner Heimkunft nach Aufweisung derselben
copulirt . Darüber ärgerte sich indessen der gerade Sinn des
Volks so sehr , daß die Landsgemeinde 1489 einstimmig be-

270) Abschied Zürich Aug. Sept . 1501. Luzern Zan. 1502.
Hottinger a. a. O. S . 545 fg. Anselm a. a. O. Bd. 3. S . 146 ff.

271) Füßli a. a. O. S . 55.
272) Hottinger a. a. O. S . 437.
273) Zellweger, Geschichte des Appenzellischen Volks. Bd . 2.

S . 414.
274) Ebendas. S . 404. Hottinger Th. 4. in der Zugabe S . 98.
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schloß : „ Was dem Landammann um Geld bewilligt worden
und recht sei , das soll künftig jedem Landmann ohne Geld
erlaubt sein " So groß war der Freiheitssinn dieses
Volks , daß , als einst ein Beichtvater einem Appenzcller die
Gefahr vorstellte , in die er seine Seele stürze , wenn er zu
sündigen fortfahre , dieser ihm weiter nichts erwiederte , als
„er sei ein freier Schweizer und als solchem stehe es ganz
in seiner Willkühr , ob er in den Himmel oder in die Hölle
fahren wolle"

In dieser Periode finden sich auch bereits Beispiele von
der Anwendung des sogenannten landesherrlichen Placet . So
wurden von den Eidgenossen , wie wir gesehen haben und
noch sehen werden , inehrere päpstliche und bischöfliche Ver¬
fügungen nicht zugelassen und überhaupt keine Neuerungen
geduldet , die ihrem Herkommen entgegen waren . Hieher ge¬
hört auch die in dem mehr erwähnten Vertrag der Stadt Bern
mit dem St . Vincensstift vom I . 1485 enthaltene Bestim¬
mung : daß die Stiftsherrn Bann und Interdikt möglichst
meiden und , wenn solche von außen her kommen , ohne
Wissen und Willen der Obrigkeit  weder annehmen
noch halten sollen Als allgemeiner Grundsatz kommt
das Recht des Placet in der Schweiz freilich erst in spätern

275) Hottinger a. a . O . Bd . 4. in der Zugabe S . 2t8 . Hel-
vetia Bd . 7. S - 432 . Zellweger a . a . O . S . 403 . — Als Seiten-
stück zu obiger Geschickte mag hier folgende Anekdote von einem
Entlebucher , dem Laune und Mutterwitz , wie dem Appenzeller , an¬
geboren ist , eine Stelle finden . Als nämlich ein Auditor eines
päpstlichen Nuntius einem Entlebucher für eine Dispens hundert
Kronenthaler aus dem Beutel herausdiSxutirt hatte , fragte ihn
dieser beim hundertsten Stück hohnlächelnd , ob er nun mit der Ver¬
lobten nicht mehr verwandt sei ? Diese Summe wurde auf die Aus¬
stattung eines unehelichen Kindes verwendet , dessen Vater — der
gleiche Auditor war . Helvetia a. a . O . S . 433.

276) Helvetia a. a . O . S . 432.
276 - ) Tillier a . a . O . S - 523.
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Zeiten zum Vorschein, während er in andern Ländern schon
ziemlich früh hervortritt?") . Wiewohl eigentlich nicht hieher
gehörend, doch aus dem gleichen Recht, woraus das Placet
fließt(dem Obcraufsichtsrecht des Staates) , hervorgegangen,

277 ) Schon in dem Streite zwischen König Philipp VI. von
Frankreich und Papst Bonifacius VIII. wurde dem letztem von dem
Herzog Eudesius von Burgund angerathen: »Oonsulimus eliai» vobis,
izuoä n»Ilo mollo putianiini , guoä slilzuis in reZno vestro aliepii«!
novuin institusl , guoä leiuporibus praeüecossorum vcstroru », institu-
tuni non kuerit , vel orüinatuin vel usilatuu, .« (Oupin , clo potestale
eeclos . ot temporal . Vinclob. 1776 p. 366 .) Wie das landesherrliche
Placet in Frankreich geltend gemacht wurde, sieht man aus den
?reuves üos likerter <!e beglise Aallicsns cbsp . X. Ludwig XI.
beauftragte im 2- 1495 in AmienS einen Commissarius damit, alle
von Rom kommende anzuhalten, ob sie etwa päpstliche Schreiben bei
sich hätten, »et icellos voir et visiler, pourŝ avoirs'elles sonl aucune-
inent contraires ou prsfiitlicisbles a nous , ol a la üite exlise AsIIicans.
Ll au cas gu'en trouverer aucunes «zu! ^ kussent contraires ou prezu-
«licisbles, prener los et retener pur üevers vous , vt les porteurs srresler
et constiluer prisonniers , si vous voxvr guo la nistiero x soit susetto:
et <Iu conlenu esüites lettres nous süverlisser , ou les nous envover

» toute üiliAence, pour ^ «lonner la Provision Necessaire .« Im
I . 1427 klagte Papst MartinV. in einem Schreiben an die Erz-
bischöfe von Portugal: »Ouocl rê io ststuto manüaluin esl, ns guis
surlest sine ipsius liexis licenlia sub poena morlis et perüitionis
bonorui » . . . lileras apostolicas publicarv .« (ltaxnalü aü a. 1427.
no . 19.) Als König Johann II. von Portugal durch Jnnocens VIII.
veranlaßt, auf das Placet(1486) verzichtete, widersprachendie Großen
des Reichs und erklärten, daß ohne Genehmigung der Stände ein
solcher Verzicbt ungültig sei. (s,u§ust. sianueüs bist. lösn. II.)
Andere Beispiele von früheren Verordnungen über das Placet in
den Niederlanden und andern Staaten s. in Stock,nans, jus vera¬
rmn circa recvptionvm bullaruni pontiliciarum (in best. Opp. Lruxell.
1700) und van blspen , tr . rle proniulgatione lezum ecclesissticgrum
sc speeiatim bullaruni ac rescriptorum curiaö koinanas (in deff. Opp.
6ol . 7 . II .) Wir haben die« hier bloß deshalb angeführt , weil die
Römlinge unserer Tage die Stirne hatten, das von ihnen so sehr
angefeindete landesherrliche Placet für ein Produkt der neueren
staatsrechtlichen Theorien auszugeben.



142'

verdient eine vom Nach in Zürich im I . 1380 erlassene Ver¬
ordnung erwähnt zu werden . Nämlich wegen der Unordnun¬
gen , welche die Kirchenspaltung auch in der Schweiz erzeugte,
verordnete derselbe , daß alle Bürger , welche von dem Papst
zu Avignon Bullen für „ Gottesgaben " haben , solche dem Rath
einhändigen , und wer seine Bulle wieder haben wolle , schwö¬
ren soll , die Stadt und deren Gebiet so lange nicht zu be¬
treten , bis das Schisma aufgehört habe

Ueberall , wo ein Mißbrauch der geistlichen Gewalt statt
fand , schritt die weltliche Obrigkeit entweder von sich aus
oder auf Anrufen des Verletzten um ihren Schutz ein
Als der Rath von Luzern im I . 1477 einen Streit zwischen
der Bürgerschaft und Geistlichkeit von Sursee über das Schirm-
und Ohmgcld entschieden hat , wirkte die letztere hinter dem
Rücken der Obrigkeit zu Konstanz ein Interdikt gegen das
Städtchen aus . Der Rath befahl ihr , solches sogleich auf
ihre Kosten abzustellen und seinem Rcchtsspruch nachzukommen.
Die Geistlichkeit versprach es , hielt aber nicht Wort . „ Das
befremdet uns hoch, " schrieb ihr der Rath . „ Unsere ernstliche
Meinung ist , wenn ihr anders in unserm Schirm und Gnade
sein wollt , daß ihr von Stund an dafür sorget , daß das
Interdikt auf eure Kosten noch heute bei Tag abgestellt werde,
und unserm Rechtsspruch nachkommt . Sonst wollen wir ge¬
denken , ob wir die Unsern gegen solch unfreundliches Beneh¬
men schirmen mögen . Darnach wisset euch zu richten " ?««) .
Im I . 1491 brachte der Ammann der Fraumünsterabtci zu
Zürich den Bann über einen Schuldner , der den Zins be¬
zahlt zu haben behauptete . Der Rath gebot ihm , auf seine
Kosten den Schuldner vom Bann zu lösen und ihn gerichtlich

278 ) Hottinger a > a. O . S . 191.
279) S . g. rveursus sä prineiponi s. »zipollntio Uinginim »I,

sk»,u.

280) Balthasar , Merkwürdigkeiten des Kantons Luzern . Th . 3.
S . 184 ff.
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zu belangen Als der Bischof von Konstanz im I . 1497
von Geist - und Weltlichen seines Hochstists die Entrichtung
einer „ königlichen " Steuer forderte und die Stadt Baden bei
den Eidgenossen klagte , daß er sie an ihren alten Freiheiten
kränke , wurde ihm von den letztern solches untersagt 2^ ) .
Im folgenden Jahre ließen sie dem nämlichen Bischof , der
die Kirche von Wulchingen hatte verschließen lassen , weil die
dortigen Einwohner ( vermuthlich wegen Schuldsachcn ) ge¬
bannt waren , durch eine Gesandtschaft ernstlich sagen , die
armen Leute aus dem Banne zu thun und ihnen zu Recht zu
stehen 2^ ) . Im I . 1515 vernahm die zu Luzern versam¬
melte Tagsatzung , daß die Einwohner von Felwen im Thur-
gau von dem konstanzischen Generalvikar mit dem Bann be¬
legt und dadurch Lebende und Sterbende des Trostes der Re¬
ligion beraubt worden seien . Sofort schrieben die Eidgenossen
an den Bischof und den Generalvicar , den Bann aufzuheben,
und befahlen dem Laudvogt , beide Parteien zu vergleichen;
widrigenfalls sollten sie vor gemeinen Eidgenossen erscheinen,
damit den armen Leuten geholfen würde Als ein Priester
die Gemeinde Cortaillods in der Grafschaft Neuenburg mit

dem Bann beschwerte , ertheilten die Eidgenossen 1523 dem
Landvogt den Befehl , denselben gefangen zu nehmen und auf
seine Güter so lange Beschlag zu legen , bis er von seinem
unbilligen Vornehmen abstehe . Zugleich schrieben sie an den
Bischof von Lausanne , den widerwärtigen Priester abzuweisen
und die ehrbaren Leute von Cortaillods aus dem Bann zu
lassen , damit sie nicht genöthigt würde » , andere Maßregeln
zu ergreifen

281) Hottinger a. a. O>S - 710.
282) Abschied Luzern Mittw. nach Anton. Zürich Sonnt , vor

Huldr. und Mont nach Mich. Hottinger a. a. O. S - 536.
283) Hottinger a. a. O. S . 72».
284) Absch. Luzern 16. Sept . Hottinger a. a. O. S . 590.
285) Absch. Bern Donnerst, vor Palmar. Hottinger a. a. O.

Th. 3. S . 117. Wir» a- a. O. Th. S. S . 426 fg.



Wie den Laien , so ließen die Eidgenossen auch den Geist¬
lichen gegen Rechtsverletzungen und Bedrückungen der Kirchen-
obern ihren landesherrlichen Schutz angedeihcn . Im I . 1484
bewilligte der Papst dem Bischof von Konstanz , zehn Jahre
lang von den Capellanien seiner Diöces die ersten Früchte
(priini kruetus ) zu beziehen , so daß jede , die jährlich fünfzig
Pfund betrug , ihm vier oder fünf entrichten sollte . Die
schwäbischen Fürsten gestatteten es . Aber die Capelläne von
Baden und andern Orten der Schweiz beschwerten sich bei

den Eidgenossen über diese unerhörte Forderung . Diese be-
schieden den Bischof nach Baden , wo sie ihm , zwar mit den
glimpflichsten Worten , sein Begehren abschlugen . Als er
darauf bestand , brachten die eidgenössischen Boten die Sache
an ihre Herren . Die folgende Tagsatzung fertigte eine Ge¬
sandtschaft an den Herzog von Oesterreich mit dem Gesuche

ab , den Bischof zur Ruhe zu bringen 2«°) . Im folgenden
Jahre forderte er von den Geistlichen den zwanzigsten Pfen¬

nig ; aber sämmtliche Eidgenossen ließen ihm durch seinen
Abgeordneten bedeuten , „ dergleichen Beschwerden gegen ihre
Priesterschaft abzustellen ; denn sie ( die Obrigkeiten ) seien
eins geworden , daß die Priester solches Geld nicht geben
sollen " 227) . Ms der Bischof gleichwohl mit der Forderung
der Steuern und ersten Früchte fortfuhr , ließen ihm die Eid¬
genossen ernstlich sagen , „ solche Neuerungen abzustellen und
die Pfründen und Priester bei ihrem alten Herkommen bleiben

zu lassen " 2««) . Sieben Jahre später ( 1^ 02 ) forderte der

Bischof abermals mit päpstlicher Bewilligung von der Geist¬
lichkeit gar den fünften Theil ihrer jährlichen Einkünfte . Letz¬
tere aber wies auf einer Synode diese Forderung von sich,
bot dem Bischof , der davon nicht abstehen wollte , darüber

das Recht , setzte gegen ihn und seinen Rath Klagepunkte auf

286) Hottinger a. a. O - S . 506.
287) Absch. Bade» Vit. vt Dluilvst. Ebendas. S 513.
L88) Llbsch. Baden nach Leodeg., vor Cathar. Ebendas.



und wählte den Abt von St . Gallen , den Propst zu Zürich,
den Cantor zu Zofingen und den Kämmerer zu Luzern zu
ihren Ausschüsse ». Diese unterhandelten in dem Geschäfte so
viel , daß der Bischof von seiner Forderung abstehen , sich mit
dem Subsidium charitativum , das ihm die Geistlichkeit anbot,
begnügen und die Beilegung der von dem schweizerischen Cle-
rus eingegebenen Beschwerdepunkte den Cantonen Zürich , Lu¬
zern , Schwyz , Unterwalden und Zug überlassen mußte . Zu
diesem Ende setzten die Gesandten dieser Cantone , im Beisein
der bischöflichen Abgeordneten und Deputirten der schweize¬
rischen Geistlichkeit , den 27 . Juli 1493 zu Stein am Rhein
Folgendes fest:

„Für die Investitur soll die alte Taxe gefordert werden,
und nur ein Drittheil davon , wenn die Pfründen von Rom
erhalten und der dortigen Kammer die ersten Früchte entrichtet
worden . Die Pfründen , deren Einkünfte vier Mark nicht über¬
steigen , geben nur drei Gulden für die ersten Früchte ; wer für
eine von Nom erhaltene Pfründe keine Annalen dorthin zahlen
mußte , entrichtet solche dem Bischof . Die Pfründen aber,
von denen der Bischof den Zehntenquart bezieht , zahlen ihm

die Taxe der ersten Früchte nicht . Künftighin soll der Fisca
keinen Geistlichen auf unstatthafte Aussagen vorladen , sondern
sich vorher bei der Ortsobrigkeit oder bei Nachbarn erkundi¬
gen und , wenn die Klage Grund hat , mit ihm nach altem
Herkommen verfahren . Die Geistlichen , welche von der welt¬
lichen Obrigkeit dem Bischof wegen Verbrechen übergeben
werden , sollen nach Verdienen abgestraft werden . Der Fiscal

soll ein Geistlicher und nicht ein Laie sein . Der Bischof wird
dafür sorgen , daß der Fiscal , die Notarien und Prokurato¬
ren den Geistlichen nicht schmählich , sondern mit Achtung be¬
gegnen . Desgleichen , daß die Geistlichen nicht um geringer
Sachen willen nach Gottlieben ( in den Kerker ) geführt wer¬
den , sie wären denn offenkundige Uebelthäter . Wenn ein
Interdikt kraft der Synodalstatuten verhängt wird , soll die

Ablösung desselben , den Schreiberlohn ausgenommen , unent-
10
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geltlich geschehen . Die Ordnung der Schreibergebühren und
Siegesgelder unter Bischof Otto II. soll beobachtet und der
Geistlichkeit eine beglaubigte Copie davon zugestellt werden.
Der bischöfliche Hof soll gemäß der Consistorialstatuten refor-
mirt werden . Für die Vidimation der Bullen und Dispen-

sationcn von Rom soll weniger , als die päpstliche Tare be¬
trug , für die bischöflichen Dispensen aber die hergebrachte

Tare bezahlt werden . Ohne vorhergegangene Ermahnung soll
niemand gebannt werden , widrigenfalls hat der Prokurator
oder wer sonst Schuld daran ist , dem Beschwerten die Kosten
zu ersehen . Den offenkundigen Sündern , welche zu Konstanz
in den bischöflichen Ncservatfällen 2" ) die Absolution nach¬
suchen müssen , soll keine größere Tare abgefordert werden,
als wie sie von Alters her vor Bischof Otto II . üblich war.
Desgleichen soll niemand in ehelichen oder andern Sachen

beschwert werden , und der unterliegende Theil nicht schuldig
sein , das ergangene Urtheil zu lösen . Die Geistlichen , die
sich mit Weibspersonen eingelassen und Kinder erzeugt haben,
sollen nicht höher , als die alte Tare verordnet , gebüßt wer¬
den , sofern nicht besondere Umstände etwas anderes erheischen.
Der Bischof ermächtigt die Priester , sich einander zu absol-
viren in allen offenkundigen Fällen , die ihm vorbehalten sind,
wie von Alters her , es wäre denn , daß ein Geistlicher von
dem Fiscal vorgenommen worden . Die Priester mögen sich
auch in geheimen Fällen einander lossprechen . Auch der

Decan auf dem Lande soll Gewalt haben , in offenkundigen
Fällen die Priester zu absolviren , auf einen Monat , um
Aergerniß und Laster zu vermeiden ; binnen dieser Zeit aber
soll der absolvirte vom Bischof die vollkommene Absolution

holen , widrigenfalls des Decans Lossprechung kraftlos sein.

289) Die cnsus episcopkilo, stehen in den 1497 gedruckt erschie¬
nenen eonstiliitionos s^noilulos vcclvüine Lonelsnlieiisi» , und daraus
abgedruckt bei Hottinger , Gesch. der Eidgenossen während der Zeiten
der Kirchentrennung . Abth . 1. S . 491 fg.
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Der Bischof ermächtigt die Leutpriester und die Helfer der¬
selben , ihre Untergebenen in geheimen Fällen , die ihm vorbe¬
halten sind, zu absolviern . Die Capelläne des Hochstifts sollen
nicht an die bischöflichen Satzungen gebunden sein und , da der
Decan ihr Oberer ist , in zeitlichen und weltlichen Dingen
nicht vor das bischöfliche Gericht gezogen werden , bevor sie
der Decan vorgenommen hat . Der Bischof soll die Juris¬
diktion der Prälaten , die sie durch Recht und Gewohnheit
besitzen, und besonders die Freiheiten und Gewohnheiten der
Stifter und Klöster » «gekränkt lassen . Er wird nicht gebie¬
ten , daß die Quästionare zum Predigen zugelassen werden,
wegen des Mißbrauchs , den sie mit dem Ablaß treiben , für
die Beobachtung der Verordnung Clemens V 220) sorgen und
ihnen nicht erlauben , an Kirchweihen , an den Festen der Kir-
chenpatrone und in der Fasten und jährlich mehr als einmal
aufzutreten , diejenigen ausgenommen , die von Rom besonders
privilegirt seien . Die Kirchherren oder Leutpriester mögen
von dem Ablaßerlös nach altem Herkommen ihren Theil neh¬
men . Der Bischof soll auch den Bettelmönchen verbieten , auf
der Kanzel die Weltpriester zu verunglimpfen , und die Ver¬
ordnung Clemens V " l) gehalten werden . Desgleichen soll
er den Pönitentiaren untersagen , die Untergebenen der
Leutpriester , die sie nach Konstanz weisen , zu verspotten " 2»») .

Bald darauf bewarb sich der Bischof bei den Eidgenossen
um Erneuerung des von feinen Vorfahren mit denselben ge¬
schlossenen Bündnisses . Allein diese wollten sich mit ihm nicht
eher einlassen , bis er versprochen habe , das Steiner Verkomm-

890) Lloment. 2. <ts poenitentiis (V. 9.)
891) Element . 3. äe sepultueis ( IU- 7.)
292) Die vom Bischof an seiner Cathedralkirche bestellten Buß-

priester.
293) NottinAerI. c. p. 1376 sqq. Hvttinger a. a. O. S - 5LY

fg. Von Arr a. a. O- Th. 2. S . 65? ff. vergl. mit den Berichtigun¬
gen und Zusäyen S . 42.

10*
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m'ß , das auch unter dem Namen „ Pfaffenbrief " ^ ) vor¬

kommt , zu halten ^ ) und als das Bündmß zu Stande kam

(1494 ) , wurde ihm die Clausel beigefügt : „ Der Bischof solle

und wolle die Eidgenossen und die ihrigen , geistliche und weltliche

Personen , bei ihrem guten löblichen alten Herkommen bleiben

lassen und sie weiter nicht drängen , wie sie darin früher von

seinen Vorfahren gehalten worden seien " ^ °) . Im I . 1495

verlieh das Kapitel des großen Münsters zu Zürich eine Prä¬

bende . Da indessen der Bischof jemanden eine erste Bitte

auf dieses Stift zugesagt hatte , citirte dieser kraft des bischöf¬

lichen Versprechens den vom Kapitel Präbendirten nach Kon¬

stanz . Weil aber dies gegen des Stifts altes Herkommen

und gegen das Steiner Verkommniß war , so schrieben die zu

Lnzern versammelten Eidgenossen dein Bischof : er solle seinen

Precisen vermögen , von seinem Vorhaben abzustehen und nie¬

manden nach Nom Förderung zu geben : denn sie werden sol¬

ches nicht dulden und die ihrigen bei ihrem alten Herkommen

und dem zu Stein errichteten Tractat schirmen und handha¬

ben " " 8̂ , Drei Jahre später ( 1498 ) beschwerte sich der

294) Von Arr a . a . O . S . 669 . Not . e.
295) Hottinger a . a. O . S . 531.
296) Sbendas . Mvser , Staatsrecht des fürstl - HochstiftS Con-

stanz. §- 18. S . 59.
297) Als Ueberrest der ursprünglichen DiSpvsitionsgewalt der

weltlichen Regenten über die Kirchengüter hatte sich in Deutschland
das Recht der ersten Bitte (juz primso präcis ) entwickelt, welches in
der Befugniß des Kaisers bestand, während seiner Regierung in jedem
Stifte eine vacant werdende Pfründe zu vergeben . Diese - Recht
machten allmählich auch andere Regenten in den Stiftern ihrer Län¬
der geltend , und zwar nicht bloß weltliche , sondern auch geistliche,
wie unter andern der Bischof von Cvnstanz hinsichtlich der Stifter
seiner Diöces.

29S) Hottinger a. a. O . S . 533 . Schon früher 1439 wurde
der Bischof von Zürich wegen Mißbrauchs des Rechts der ersten
Bitte abgewiesen hebend. S . 186). Auch die Berner widersetzten sich
1484 dem Bischof von Constanz , als er dieses Recht in dem Solle-
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Abt von Einsiedeln bei den Eidgenossen , daß der Bischof sei¬
nem Kloster , den von Rom erhaltenen Freiheiten zuwider,
untersagt habe , die geheimen und offenkundigen Sünder , die
daselbst beichten , zu absolvkren ; worauf die Eidgenossen dem
Bischof sagen ließen , das Kloster bei den päpstlichen Freihei¬
ten zu lassen und mit keinen Neuerungen zu beschweren
In dem gleichen Jahre 1498 klagte auch die Stadt Bern in
einer Versammlung der Eidgenossen , daß der Bischof von
Konstanz ihre Unterthanen geistlichen und weltlichen Standes
„mit viel bösen Lasten " anfechte , und begehrte , denselben nach¬
drücklich zu ermähnen , daß er sie mit solchen Neuerungen un¬
beschwert lasse b»«) . Die Eidgenossen schrieben deshalb an
den Bischof : „ er solle die Geistlichen und Weltlichen bei ihrem
alten Herkommen bleiben lassen und nicht weiter drängen"
Ebenso schützen die Eidgenossen ihre Geistlichen gegen die
Eingriffe der römischen Curie . Als im I . 1494 ein Cur-
tisan sich kraft einer päpstlichen Bulle der erledigten Pfarre
zu Tuggen in der March bemächtigte , den verstorbenen Pfarrer
und die Gemeinde , die sich ihm widersetzt haben mochte , bannte
und die Kirche verschloß , ging der Abt von Pfäffers , als Pa-

giatstift von Zofingen ausüben wollte . Sie nannten es eine Schmä-
lerung des von dem Papst erhaltenen Jndults , die dortigen Pfrün¬
den zu vergeben . Wirz a. a. O . Th . 3. S . 371.

299 ) Hottinger a . a . O . S . 537.
30») Die Berner hatten sich oft über die Bischöfe von Constanz

und Lausanne zu beklagen . Als aber die Papste Julius II. und
Leo X. ihnen einen eigenen Bischof antrugen , lehnten sie diese Ehre
ab. „ In Betrachtung, " sagt Stettler s . 1515 S . 525) , „ daß
vielmahlen geistlich genennete Hirten , fleischlicher sinnen und welt¬
licher eygenschafft sind , wollen die von Bern , auff antrag beyder
Bäpsten Julij und Leonis , einen eigenen Bischofs über jbre Land¬
schaft, in jhrer Statt zu haben , nicht vor nützlich achten, schlugen die
ancrvotlene ehr , mit danckbarem gemüht , sehr fürsichtig auß , und
baweten hiemit dem Last, so sie jhnen leichtlich damit auff den Halß
hetten laden mögen , weißlich vor ."

SO».,) Hottinger a. a- O. S . 530. 781 fg.
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tron der Kirche , die Eidgenossen , bei denen er sich schon drei
Jahre vorher über dergleichen römische Eingriffe beschwert
hatte um Schutz an ; worauf diese die päpstliche Bulle
entkräfteten E ) . Eben so wiesen sie im Jahre 1497 einige
Eurtisanen ab , welche den Klöstern St . Urban , Frienisberg
und Frauenthal kraft päpstlicher Bullen den zehnten Pfennig
jährlicher Einkünfte abforderten Im I . 1518 wurde
von ihnen abermals eine päpstliche Bulle , welche die dem Abt
von Wettingen zustehende Besetzung der Leutpriesterei zu Ba¬
den dieser Stadt verlieh , auf die dagegen erhobene Beschwerde
des Abts annullirt

Endlich haben wir der Rechte der Eidgenossen in Be«
ziehung auf die Stifter und Klöster zu gedenken . Von
einigen derselben , wie namentlich vom Besteuerungs - und
Amortisationsrecht , war bereits die Rede . Die hier noch an¬
zuführenden Rechte leiteten die Eidgenossen hauptsächlich aus
der Schirm - und Kastvogtei her , die sie über diese In¬
stitute durch verschiedene Rechtstitel nach und nach erlangten.
Vermöge dieses Rechts führten sie die Aufsicht über die Ver¬
waltung ihrer Güter , forderten deshalb Einsicht der Rechnun¬
gen , thaten der nachtheiligen und verschwenderischen Admini¬
stration der Vorsteher Einhalt , entzogen ihnen diese nöthigcn-
falls auch ganz und bestellten eigene Pfleger , und banden die

30t ) „ Sein Pfrund werde zu Rom mit dem Römischen Richter
und geistlichen Gratien über die löbliche seinem GottShauß von Rom
gegebene Freyheiten und Bevestigungen angefallen , daß sein GottS¬
hauß zu großer Armuht und verderblichen Kosten und Schaden ge¬
bracht werde ."

302) Hottinger a. a. O . S . 532.
303 , Ebendas . S 53«.
304 ) Ebendas . Th . 3. S . 25 fg.
30b) Die Aufhebung der Aargauischen Klöster . Eine Denk¬

schrift an die hohen Eidgenössischen Stände . (Aarau 1841 ) S . 48 ff.
306) Ueber die Entwicklung der Vogtei s. Eichhorn , deutsche

Staats - und Rechtsgeschichte. Th . 1. S . 78 ? ff. Th . 2. S . 527.
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Veräußerung an ihre Bewilligung . Eben so unterwarfen sie
die Disciplin dieser Institute ihrer Aufsicht , ordneten Visita¬

tionen und Reformationen an , schafften Mißbrauche ab , ent¬

setzten und verwiesen untaugliche Vorsteher der Klöster und

concurrirten bei den Wahlen neuer , worauf sie oft großen
Einfluß ausübten . Die folgenden Beispiele mögen als Be¬
weise der bezeichneten Gewalt der Eidgenossen dienen . Sie

geben zugleich ein Bild von dem sittlichen Zustande der ge¬
dachten Institute.

Der Rath von Zürich übte schon im vierzehnten Jahr¬
hundert eine Aufsicht über die Abtei des FraumünsterstiftS . Im
I . 1341 nahm er bei Anlaß einer streitigen Wahl der Aeb-

tissin das gesammte Vermögen der Abtei unter seine Obhut

und ernannte Pfleger , welche dasselbe verwalten sollten

Gegen Ende des genannten Jahrhunderts setzte der Rath einer

verschwenderischen Aebtissin ( Beatrix von Molhusen ) selbst

weltliche Pfleger , welche nicht bloß ihr und ihrem Capitel,
sondern auch dem Rathe über die Verwaltung des Vermö¬
gens der Abtei Rechnung ablegen sollten . Die Pfleger misch¬
ten sich sogar in die Verwaltung der Gerichtsbarkeit der Aeb¬

tissin 2"*) . Als ein Bürger ein Haus in der Stadt , das er

von der Abtei zu Erbe besaß , an einen dritten verkaufte und

nun die Fertigung des Kaufes von Seiten der Aebtissin alö
Grundherrn vornehmen lassen wollte , verweigerte diese ihre

Zustimmung und die Fertigung . Der Rath sandte ihr eine

Botschaft und ließ sie bitten , von ihrer Weigerung abzustehen.

306») Bluntschli a. a. O- S . 371. Hottinger a. a. O . S . 15 g.
307 ) Wenn nämlich vor dem Hofgerichte , welches über den

Erbbefltz und andere Sachen in dem Hofe der Abtei gehalten wurde,
ein Urtheil stößig geworden , so soll es in Schrift verfaßt und den
Pflegern überantwortet werden . Diese sollen es dann der Aebtiifln
mittheilen und mit ihr und ihrem Capitel (Herren und Frauen ) ge¬
meinsam die stößigen Urtheile scheiden und Recht erkennen . Bluntschli
a. a. O. S . 273 sg.
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Da diese Bitte fruchtlos geblieben , erkannte der Rath 1396
auf den Eid , er werde nun doch den Käufer in dem Besitz
des Hauses schirmen , bis diese oder eine folgende Aebtissin das
Haus gehörig leihe ^ ) . Auf ähnliche Weise schritt der Rath
1418 gegen die Propstei ein ^ ) . Drei Jahre vorher ( 1415)
erließ er eine allgemeine Verordnung über die Erbgüter,
welche den Klöstern als Grundhcrren zugchörten . Wenn die

Angehörigen der Stadt solche kaufen , so soll der ErbzinS
jederzeit genau in der Fertigungsurkunde angegeben und nach¬
her nicht wieder erhöht werden ^ ' °) . In der letzten Hälfte
des fünfzehnten Jahrhunderts war das Augustinerchorherren¬
stift auf dem Zürichberg durch Liederlichkeit völlig herabge-
kommen . Der Rath ging daher den Bischof um Wiederher¬

stellung der Disciplin an und willigte 1471 in die vorzuneh¬
menden Aenderungen ein , mit dem Vorbehalt , daß er künftig,
wie bisher , aus seiner Mitte Pfleger dahin setze, ohne deren
Vorwissen das Kloster in seiner Oekonomie nichts verändern

und denen die Mönche , auf jedesmaliges Verlangen , Rechnung
ablegen sollen b " ) . Im Jahr 1485 ließ der Bürgermeister
Waldmann von dem römischen Stuhl das vom Rathe seit
langer Zeit geübte Recht , von Stiftern und Klöstern Rechnung
zu nehmen , ihnen Pfleger zu geben und sie zur Ordnung an¬
zuhalten , bestätigen ^ ) . dem mehrgedachten Schreiben

der Züricher an den Papst , worin sie ihn um die Bestätigung
ihrer bisherigen Rechte über die Kirche ersuchten , heißt es:
„So oft es dem Rathe nöthig scheint , fordert er von den

Klöstern und Collegiatkirchen Rechnung , sieht sie ein , bestellt

308) J,n Rathserkenntnißheißt es: „Es dünkt uns, daß sie
Muthwillen mit den beiden Knechten treibe. Bluntschli a. a>O.
S . 373, Not. 67.

309) Ebendas.
310) Ebendas. S . 373 fg.
3lt ) Hottinger a. a. O. S . 4S1.
312) Sog . Waldmannisches Concordat bei Hottinger a. a. O.

S . S11.
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Oekonomen ( Verwalter ) und trifft sonstige Verfügungen,
welche zum Nutzen dieser Institute dienen , nach alter Ge¬
wohnheit " ^ ) . In dem sogen . Waldmannischen Concordat
kommt auch noch folgende hieher gehörige Bestimmung vor:
„Wenn ein Stift oder Individuum desselben mit Geist - oder
Weltlichen oder mit dem Rath kriegen ( prozessiren ) will , so
soll dasselbe es aus seinem Seckel und nicht aus dem Schenk-
hof thun , und wem sein Gewissen verbietet , nicht zu kriegen,
der soll weder Gewinn noch Verlust tragen Dieselbe
Bestimmung ließ der Rath wiederholt von dem römischen
Stuhle bestätigen ^ ) . Unter dem genannten Bürgermeister
wurden Propst und Capitel des großen Münsters angehalten,
„bei ein paar Schillingen auf und ab " ihre Weinrechnung
nach der des Rathes zu stellen , und ihnen verboten , neuen
Wein vor der Rechnung und höher als diese zu stellen
Im I . 1480 erhielt das Kloster Cappel durch Waldmann ' s
durchgreifendes Ansehen gegen den Willen der Mönche einen
Züricher zum Abt ^ " ) , und 1509 entsetzte der Rath seinen
verschwenderischen Nachfolger ' ^ ) . Im I . 1485 nöthigte er

313) Hottinger l. c. p. 1404 sg.
3t4 ) Hottinger a. a . O . S . 512.
315) In seinem Schreiben an den Papst heißt es : , 8i per

Lspitulum Xbbatise , et ? raoposjturao 'Iburicensis , sut Oapitulum I»>-
bracenso inter so , vol alias Leclosisstieas personas , guaestionos aut
liles orireniur : Ouocl oxtime personao eapitulares äo siinilibas ritibus
et controversiis se immillero volentes , guilibet vilielicet , sura su»
propria , et non 4e proventibus suis communibus Oapituli litiAaro
besät , sileo ut gui conscientiao morsu restrietus »4 similia non eon-
sueverat so non iotromiltere , eum utiljtatein babero non prsosuinst,
etiam «lamnum non patiatur . « llottinßer I. o. p. 1407 sg.

316) Füßli , Waldmann . S - 60.
317) Wir ; a. a . O . Th - 3. S . 367 fg.
318) Trinkler , so hieß dieser Abt , erhängte sich zwei Jahre

darauf in Zürich . Sein Leichnam wurde nach damaliger Sitte in
ein Faß geschlagen, durch die Straßen geschleift und in den Limmat^
fluß gestürzt . Hottinger I. e. I . IX. p. 305 sgg . Hottinger a. a . O.
S . 573 fg.
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das Frauenmünstep , seine Aebtissin ( Sibylla von Helfenstein)
als untauglich abzusetzen und ernannte aus seiner Mitte sechs
Glieder , welche mit den Frauen und Herren des Gotteshauses
zu einer neuen Wahl schreiten sollten Ein Jahr später
(1486 ) nahm er den liederlichen Predigermönchen ( Domini¬
canern ) in Zürich die Beichte der Nonnen in dem Oetenbach
weg und ließ ihnen dafür Kappen an die Achsel hängen , was
sie um etliche Jahre älter machte . Ja einige Mönche wur¬
den auf drei bis vier Jahre aus der Stadt gewiesen

Dem genannten Frauenkloster hatte der Rath schon 1372
Pfleger gesetzt ^ ') . Im I . 1404 beschick er den Propst und
das Capitel des Stifts Embrach in die Stadt und redete
ernstlich mit ihnen über die Mängel und Mißbräuche in dem
Gottesdienst und andern Sachen ^ 2) . Im folgenden Jahre
schickte er Abgeordnete in die drei Bettelklöster der Stadt , um
den Conventualen anzuzeigen , daß , wenn sie ihr unzüchtiges
Wesen und Gelauf in die Frauenklöster und in der Stadt

herum nicht unterließen , man sie fortschicken werde , es seien
Häupter oder Glieder ^ 3) . Im I . 1518 machte der Rath
mit Zuziehung des päpstlichen Legaten eine Ordnung für die
Klöster , damit in denselben „ nicht so unwesentlich gehandelt

werde" "̂ ) . Als im I . 1522 einige Nonnen in dem Oetenbach
das Kloster verlassen wollten , die übrigen aber vom Rath begehr¬
ten , ihnen den Austritt nicht zu gestatten , erkannte dieser ( Anfangs
Dezember ) , „ daß beide Parteien bis zur künftigen Pfingsten
friedlich bei einander leben sollen , in der Hoffnung , es werde

inzwischen durch die geistliche und weltliche Obrigkeit entschieden
werden , was in diesem Falle zu thun sei. Ferner erkannte

3IS) Füßli a. a. O.
320) Ebendas. Hottinger a. a. O. S . 875.
321) Hottinger a. a. O. S . 8-18. Not. Ir.
322) Ebendas. S . 802.
323) Ebendas. S . 857.
324) Ebendas. Th. S. S . 24.
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er , daß jede Frau nach eigenem Willen einen Welt - oder
Ordensgeistlichen zu ihrem Beichtvater wählen möge ; jedoch
sollen sie ( die Nonnen ) an dem Gatter , wie der Brauch sei,
beichten . Es sollen und mögen auch Ordens - und Weltgeist,
liche in der Kirche Messe halten und predigen , jedoch mit der
Bedingung , daß , sobald die Beichten , Messen und Predigten
aus seien , sie zu keiner Zeit das Kloster betreten , es wäre
denn , daß man kranke Frauen mit Beichten und den Sakra¬
menten in dem Kloster versehen müßte . Wer hierin ungehor¬
sam sei, mit dem würde man dergestalt handeln , daß er em¬
pfinde , Unrecht gethan zu haben . Sollte aber bis zur Pfing¬
sten der Bischof von Konstanz keinen Bescheid geben , so werde
der Rath dann weiter verfügen , was ihn gut dünke " 2" ) .
Die Unruhen , welche die Predigten der Dominicaner in dem
Oetenbach verursachten , veranlaßten den Rath im folgenden
Jahr zu dem Beschluß : „ daß von nun an keiner von den
Predigermönchen mehr dieses Kloster betreten und daselbst
weder predigen , noch Messe halten , noch Beichte hören , son¬
dern alle daheim in ihrem Gotteshaus bleiben sollen . In¬
zwischen soll der Leutpriester bei St . Peter die Nonnen mit
Predigen , Meßhalten und andern göttlichen Dingen versehen
und den Predigermönchen lauter gesagt werden , daß sie sich
hüten , weder des Tags noch Nachts in das genannte Gottes¬
haus zu gehen ; denn man werde Leute verordnen , die ge¬
nau darauf sehen würden , und wenn sie einen dort ergriffen,
so werde man ihn in den Wellenberg ( das schärfste Gefäng¬
niß in Zürich ) legen und mit ihm weiter handeln nach sei¬
nem Verdienen " °" ->) . Wenige Tage nach diesem Beschluß
klagten die Predigermönche und die ihnen anhangenden Non¬
nen über den Leutpriester zu St . Peter bei dem Rathe und
begehrten , daß in Ansehung des Predigens , Meßhaltens und

325) Füßli, Beiträge zur Erläuterung der Kirchen- und Resor-
mationsgeschichtendes Schweizerlande«. Th. 2. S . 17 ff.

325») Füßli a. a. O. S . 22 fg.
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anderer geistlicher Verrichtungen alles so bleiben sollte , wie
es ihr Orden nunmehr bei 230 Jahren hergebracht und der
Nathsbeschluß vom vorigen Jahre bestimmt habe . Der Leut-
pricftcr behauptete dagegen , nichts anders gethan zu haben,
als was einem solchen zustehe und der Rath selbst erkannt
habe . Hierauf beschloß der Rath , „ daß sein Erkenntniß bis
zur nächsten Pfingsten bestehen soll ; dann wolle er nöthigen-
falls das weitere nach seinem Gutdünken verfügen ; unterdessen
möge eine jede Klosterfrau einen Weltgeistlichen zum Beicht¬
vater nehmen , der ehrbar und ihr angenehm sei" 32Lb) . Allein
dadurch wurde die im Kloster herrschende Zwietracht nicht
gehoben . Sobald ' daher der bis zur Pfingsten anberaumte
Termin verflossen war , ohne daß der Bischof die verlangte
Auskunft gegeben hatte , wandten sich die Nonnen wieder an
den Rath , die einen mit dem Begehren , sie im alten Stande
bleiben zu lassen , die andern , ihnen wegen der entstandenen
Mißhelligkeiten den Austritt aus dem Kloster zu gestatten und
ihr Eingebrachtes zu geben . Hierauf wurde vom Rath den
Frauen , welche den Austritt verlangten , dieser bewilligt und
nicht bloß ihr Eingebrachtes , sondern auch ihre Kleider und
übrige fahrende Habe überlassen . In Absicht auf die zurück¬
bleibenden Nonnen wurde den Predigermönchen abermals der
Zutritt zum Kloster verboten , der Leutpriester bei St . Peter
als Seelsorger der Frauen bestätigt und ihnen , wenn sie gegen
einander oder sonst Beschwerden hätten , vier Commissäre an¬
gewiesen , die über alles entscheiden sollten Dieser Be¬
schluß wurde bald darauf auf alle übrige Frauenklöster in der
Stadt und auf dem Land ausgedehnt 3'" ^ .

Der Rath von Bern verwies im Jahre 1404 die Beg-
harden und Beguinen ( Begatten ) wegen ausschweifender Le-

325b) Füßli a. a. O. S . 23 fg.
325c) Ebendas. S . 25 fg.
3253) Ebendas. S . 29.
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bensweise aus der Stadt und Landschaft ^rso ) . JmJ . 1419
berief er wegen des zügellosen Lebens der Dominicaner einige
Mönche dieses Ordens aus Neuenburg , welche das Kloster
nach der Ordensregel einrichten , das Fleischessen und alle
Gemeinschaft mit dem weiblichen Geschlecht abstellen sollten.
Da sich einige Mönche nicht dazu bequemen wollten , schickte

sie der Rath weg 3" ) . Dreißig Jahre später ( 1449 ) waren
die Unordnungen von neuem so hoch gestiegen , daß der Rath
sich genöthigt sah , von Nürnberg und andern Orten frömmere
Predigcrmönche , namentlich solche , die sich der Weiber und
des Fleischessens enthalten könnten , zu berufen ^ 7) , Im
Augustinerkloster zu Jnterlachen war um die Mitte des fünf¬

zehnten Jahrhunderts ein solches Sittenverderbniß eingcrissen,
daß es eine „ schamlose Lasterschule " ( impuclics scliola vilio-
rum ) genannt wurde , und der Rath viele Mühe hatte , der
Zügellosigkeit und Verschwendung der Mönche zu wehren . Im
I . 1473 wirkte er durch den nach Rom gesandten Stadt-
schreiber Frickart vom Papst eine Reformation des Klosters
aus . Als diese aber ins Werk gesetzt werden sollte , ^war die

Widersetzlichkeit der Mönche so groß , daß der Rath den Propst

in Verhaft nahm und mehrere Mönche auf andere Weise ab¬

strafte ^ 8) . Das nur durch eine Mauer von den Mönchen
getrennte Frauenklofter zu Jnterlachen war durch die Lieder¬

lichkeit der Nonnen so heruntergekommen , daß es bei Anlaß
der Errichtung des Vincensstifts aufgehoben und demselben

325o) Stettler a. a. O. S . 102. Hottinger a. a. O. Th. 2.
S . 212 fg.

326) Hottinger a. a. O. S . 32l.
327) Ebendas. S . 428. Die Stadtchronik nennt die Domini¬

caner „geistliche Erzbubcn." und Achilles de Graffis. päpstlicher Ge¬
sandte sagte von ihnen: «I>i trstros loli >>uanti sunt polU'vnos, eeclo-
sise clevoralores. Müller a. a. O. Th. 4. S - 270, Not . 34!). Stett¬
ler a. a. O. S . 435.

328) Anselm a. a. O- Bd. 1. S . so fg. Stettler a. a- O.
S . 208. Hottinger a. a. O- S . 428. 454 fg.
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incorporirt wurde ^ ) . Die Brüder des Ordens zum heili¬

gen Geist in Bern , deren nur drei waren , jagten in einem
Jahre 4800 Maß Wein durch die Gurgel . Als sie deshalb
von dem Rath zur Rede gestellt wurden , nannte der Meister
die beiden Brüder gottlose Bösewichter , Hurer , Diebe und

» « gelehrte Esel ; diese dagegen schalten ihren Meister einen
Stolzen , GotteSläugner , Spieler und Prasser . Der Rath
schrieb daher an den Ordensvicar in Steffansfclden : „ wofern
er nicht dafür sorge , daß es mit diesen Bacchuehelden anders
würde , werde er das aus dem Scckel der Bürger erbaute
und durch Almosen bisher unterhaltene Stift zerstören ; denn
er wolle den Aergernissen dieser ungeistlichen Leute , durch
welche das Volk je mehr und mehr verderbt werde , nicht
länger zusehen " " ") . Im I . 1482 wurden vom Rath die
Aebtissinnen von Trüb und Gottstadt , die Priorinnen von

Wangen und Buchsee und etliche andere schädliche „ Kirchher-
rinnen " entsetzt und des Landes verwiesen ^ >) . Vier Jahre

später ( 1486 ) beschloß er , daß die Vogteien der Klöster unmit¬
telbar von ihm besetzt und unter seiner Aufsicht verwaltet wer¬

den sollen ^ ) . J „ dem gleichen Jahre 1486 befahl er den
Johanniterrittern zu Buchsee ihre im Gebiet der Stadt Bern

wohnenden Angehörigen von der Leibeigenschaft zu befreien,
weil diese mit dem Christenthum unverträglich sei ^ ) .

Als im I . 1465 das Kloster zu Einsiedeln abbrannte,
erzählt Tschudi , „ achtete man dies als eine Strafe Gottes

wegen des großen Ueberinuths , den der Abt und seine Mönche

329) Hottinger a. a> O. S . 455 . Tillier a. a. O . Th. 2. S.
530 . — Sckon im I . 1227 hob Kaiser Heinrich Vll . das August,,
nerkloster zu Köniz wegen seiner Liederlichkeit auf. Stettler , Gesch.
de« deutschen Ritterorden « im Lanton Bern . S . 7.

330 ) Hottinger führt dies unterm Zahr 7449 an , a. a. O.
S . 428 fg.

331) Anselm a. a. O . S . 310 . Hottinger a. a. O - S . 497.
332) Tillier a. a. O - S . 531.
333) Stettler a. a . O . S . 297 . Hottinger a. a. O . S . 578.
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getrieben haben . Die Eidgenossen hatten viele Tagsatzungen
und große Kosten , damit man des Abts und der Mönche We¬
sen in ein anderes Regiment brachte . Denn der Abt wollte
das Münster nicht wieder bauen in solchem Maße , daß es
Gott und Unsrer lieben Frau löblich und einer Eidgenossen¬
schaft ehrlich wäre . Deshalb und weil er Unsrer lieben
Frauen großes Gut und Geld verthan und aus dem Land
verschickt , auch nicht wohl und ärgerlich hausgehalten hat,
wurde er von der Abtei gestoßen und ein Pfleger dahin ge¬
setzt" 2" ) .

Als auf einem eidgenössischen Tage zu Baden 1487 ge¬
klagt wurde , daß die Klöster in den gemeinen Herrschaften die
Kirchengüter übel anwendeten , erhielten die Landvögte den
Befehl , ein wachsames Auge darauf zu haben

Im I . 1485 beschicken die Eidgenossen den Abt von
Salmensweiler als Visilator ins Kloster Wettingen , um im
Beisein etlicher eidgenössischen Gesandten Rechnung einzuneh¬
men und das Gotteshaus in ein besseres Wesen zu brin¬
gen 3^ , Im folgenden Jahre ordneten sie eine neue Com¬
mission ab , mit dem Befehl : „sich gründ - und eigentlich zu
erkundigen , was es mit dem Gotteshaus für eine Gestalt
habe , und sich durch nichts hindern noch irren zu lassen , da¬
mit solches in Ordnung gebracht werden möchte " Als
den Eidgenossen wieder berichtet wurde , daß die Mönche „ ein
böses üppiges Leben " führten , erinnerten sie den Abt von
Salmensweiler an seine Zusage , damit solch „ ödes Leben ab¬
gestellt werde, " und befahlen zugleich dem Landvogt von Ba¬
den : „ mit den Mönchen trefflich zureden , daß die Eidgenossen
ein merkliches Mißfallen an solchen Dingen haben , und wo
er einen fände , der in andern Kleidern gehe , als einem Mönch

334) Tschudi Bd. 2. S . 652.
335) Hottinger a. a. O. S . 864.
336) Absch. Schaffhausen. Holtinger a. a. O. S . 526 fg.
337) Absch. Zürich nach Petr. und Paul. Ebendas. 521.
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gezieme , den soll er zu Wettingen ins Gefängniß legen , bis
auf des Abts von Salmensweiler Ankunft . Und wenn ihn
jemand , er sei Mönch oder ein anderer , aus dem Gefängniß
nehme , den wollen die Herren Eidgenossen noch weiter stra-
fen " Es erfolgten verschiedene Maßregeln , um daS
Kloster „ in Aufgang und ein ehrbares Wesen " zu bringen ^ ) .

Jedoch schon im Jahre 1496 besorgte man , „ daß , wofern
dem Kloster nicht anders geholfen würde , als bisher , es ganz
verderben werde ." Deswegen befahlen die Eidgenossen dem
Abt von Salmensweiler , sich vom ganzen Orden die Erlaub¬
niß auszuwirken : „ darein zu sehen ; auch eines Abts und
Convents halber Aenderung und Vorsehung zu thun , wie es
die Nothdurft erfordere ; doch ohne Verletzung der Herren

Eidgenossen , Kastvogtei und weltlichen Obrigkeit " ^" ) . Es
währte indessen nicht lange , so war die Sittenlosigkeit wieder auf
einen solchen Grad gestiegen , daß der Abt selbst im I . 1509

den Eidgenossen folgendes Sündeubekenntniß ablegte : „ Er
selbst und seine Untergebenen bedürften der Verbesserung so

sehr , daß er sie um der Erbärmden Jesu Christi bitte , ihm
solche zu verschaffen ; denn ohne sie fürchte er , sei es nicht
bloß um das Kloster , sondern auch um ihre Seelen ge¬

schehen " " ' ) . J, „ Jahr 1518 wurde dem Kloster von eid¬
genössischen Abgeordneten wieder Rechnung abgenommen

Im Kloster Pfäffers wurde nicht minder schlecht gewirth-
schaftet , so daß die regierenden Orte der Grafschaft Sargans
(1486 ) Abgeordnete dahin sandten , um im Beisein des Bischofs

von Chur und des Convents Rechnung einzunehmen , alles zu

338) Absch. Llizern Dienst, »ach Laurent. I49t . Ebendas.
339) Jahrrechn. 1494. Luzern Samst. nach Jac. Zug auf Ve'

rena. Ebendas
340) Abschied Zürich, Samst. nach Itemlnisc. Hottiiigera. a. O>
341) , 8inv i»« etenim limeo, guoil Iivu üe 8»Iule non s»>,„„

»Ivi , seä et ÜIÜIIISI' U»! illius aclui » sit « Hottinger a . a . O.
S > Ü65.

343) Absch. Zürich 26. Zu». Hottinger a. a. O. Th. 3. S . 24.
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untersuchen und „ eine Ordnung anzusehen, " damit das Klo¬
ster nicht gar verderbe ^" ) . Dies fand mehrmals statt ; auch
wurde eine Reformation des Klosters und die Rückkehr des
Abts in dasselbe für gut befunden , und dem letzter » einge¬
schärft , die Verwaltung des Klosters so zu führen und einzu¬
richten , daß er alle Jahre und so oft man es fordere , Rech¬
nung abzulegen vermöchte ^" ) . Allein ungeachtet aller dieser
Maßregeln trieb es sein Nachfolger noch schlimmer . Dieser
verkaufte mehrere Rechte und Güter des Klosters und machte
sich später ( 1498 ) mit einer Menge von Kostbarkeiten und
Docuinenten desselben aus dem Staube . Die Eidgenossen
setzten daher einen Pfleger über Pfäffers und ließen ( 1502)
den Abt aufsuchen , ergreifen , zu Sargans in den öffentlichen
Kerker und in Ketten und Banden legen ^" ) . Der nach
dem Tode des Abts an seine Stelle getretene Pfleger wirth¬
schaftete später nicht weniger übel , so daß die Eidgenossen
1515 abermals Gesandte ins Kloster schickten , um Rechnung
zu fordern und ein besseres Regiment anzuordnen Drei
Jahre später , wurde wieder von eidgenössischen Boten Rech¬
nung eingenommen " *) .

Das allgemeine Verderben der Klostergeistlichkeit war
auch in dem Wallfahrtsort Mariastein eingerissen , welchen die
Augustiner in Basel inne hatten ^^ ) . Daher , als die Stadt

343 ) Absch. Zürich Om». 88 . Hvttinger a. a. O . Th . 2. S . 518.
344 ) Absch. Zürich nach kuris . 1487 . Pfingstfeiert . Auffahrt 1488.

Ebendas.
345 ) Absch. Rapperschwyl Sonnt , nach kx ->lt. Zürich , Mont.

nach Nicol . Jahrrech . 1502 . Hottinger a. a . O . S . 53S. Von Arx
a. a. O - S - 451 fg.

346) Absch. Pfäffers 4. Mai . Luzern 6. Oct . Hottinger a. a.
O . S . 590.

347 ) Absch. Zürich S. Ja ». 1518 . Ebendas . Th . 3. S . 24.
348) Einer von diesen Mönchen hat „ ein korallin Paternoster,

so U. Frauen daselbs geschenkt, und an ihr Bildung zu Geziert , an¬
gedenkt worden , demselben Bild abgezogen und entfremdet und siner
Metzen geben ." Glutz Blozheim a. a. O . S . 502 . Not . 199.

11



Solothurn 1515 die Herrschaft Rochenburg an sich gekauft
hatte , worin dieser Ort lag , schickte sie die sich dort aufhal«
tenden Mönche in ihr Kloster zurück und setzte zwei Weltprie¬
ster dahin , um den Gottesdienst abzuwarten und die Wallfahrt

zu besorgen Im I . 1503 erschien der Abt von Bein¬
weiler vor dem Rath und legte seine Confirmation von dem
Bischof von Basel mit der Bitte vor , dieselbe anzuerkennen,
was der Rath auch that

Im Jahre 1517 schrieben die Gemeinden von Disentis
dem Kloster daselbst unter andern folgende Artikel vor : daß
die Lehen weder ohne Bewilligung der Obrigkeit noch über
zehn Jahre oder wenigstens über das Leben eines Abts Ver¬
pachtet werden sollen ; daß der Abt zwar Novizen aufnehmen und
sie die Gelübde ablegen lassen möge , doch einzig aus Gunst
und Gnade ( ex Si-aii « et donolloin ) des Raths ; daß der
Klosterschaffner ( monasterii oocononni8 sen cellnrio praelec-
tus ) nur in Gegenwart deö OfficialS und zweier Rathsglieder
bestellt werden soll

Im Jahre 1487 hielt das Kloster Pfeiffers bei den die
Grafschaft Sargans regierenden Orten um die Erlaubniß an,
den Kirchensatz und Zehnten zu Mennedorf am Zürichsee an
Einsiedeln zu verkaufen , um seine Schulden zu bezahlen . Die
Bewilligung erfolgte erst im I . 1404 Als vermuthlich
von dem Papst oder dem Generalcapitcl an die Bcnedictiner-

klöster der Befehl ergangen war , daß die wohlbegüterten von

ihnen an die verarmten drei vom Tausend abgeben sollten,
wollte der Abt von Muri diesem Befehl ohne Vorwissen der
eidgenössischen Schirmorte nicht nachkommen . Diese antwor¬
teten auf seine Anfrage im I . 1400 , er solle das Geforderte

349) Wirtz a. a. O . S > 440.
350) Haffner a. a. O . S . 434.
351) Licliliorn, opiscopatus Lurioiisi» p. 248.
352) Hvttinger Th. 2. S . 8«3 fg.
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willig geben , weil es zur Unterstützung der verarmten Bene-
dictinerklöster des Landes gebraucht würde Im Jahre
1495 bewilligte der Rath von Luzern , daß das Kloster Rath¬
hausen seinen Antheil an den Gerichten zu Birmenstorf an
Zürich verkaufte Derselbe Rath führte auch über die
Johannitercomthurei zu Hohcnrein und die Verwaltung ihrer
Güter die Aufsicht . Wenn ein Ordensritter nicht persönlich
auf der Comthurei sitzen, sondern dieselbe durch einen Schaff¬
ner oder Statthalter verwalten lassen wollte , mußte er laut
eines Vertrags einen Bürger von Luzern dazu wählen . Der
Rath setzte auch oft selbst Vögte und Verweser . Ohne Vor-
wifsen und Genehmigung des Raths durfte das Ordenshaus
keine Schuldverschreibung machen

Dies sind die vorzüglichsten Rechte , welche die Schweizer
vor der Reformation in Beziehung auf die Verhältnisse der
Kirche in Anspruch nahmen . Ihre Ausmittlung war nicht die
Frucht der Wissenschaft , sondern eines einfachen , unverkünstel-
ten und tiefen Sinnes für Ordnung , Recht und Freiheit.
Zwar gründete sich ein Theil dieser Rechte auf päpstliche Jn-
dulte und Verträge mit dem Clerus ; die meisten und wichtig¬
sten aber übten sie aus der Fülle ihrer eigenen Macht . Diese
Rechte beruhten hauptsächlich auf Gewohnheit und Herkommen.
Aus dem Angebrachten aber ergibt sich, daß die Eidgenossen
sich weit mehr Rechte beilegten , als in dem gewöhnlichen Be¬
griff des Kirchenhoheits - oder Majestätsrechts ( jus circa

353) Hvttinger a. a. O . S . 864 . Wir ; a. a. O . S . 359.
354) Hvttinger a. a. O . S . 532.
355 ) Ein Schuldbrief vom I . 1468 hat folgenden Eingang:

„Wir Bruder Johanns von Oew , obrister Meister in tütschen Lan¬
den — tund kund und verjehend vffenlich mit diesem Brief — daß
Wir mit zitlicher guter Vvrbetrachtung, und mit Rät , Gunst, Müs¬
sen und Willen der — Schultheißen und Rats der Statt Luzern,
unser lieben guten Fründen und Kastvögten , dera Bürger das Kuß
Hohenrain ist, durch desselben Hußes Nutzes willen u. s. w." Bal-
thasar, Merkwürdigkeiten des LantonS Luzern. Th. 2. S . 18V.

11*
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ssors ) enthalten sind . Das Ansehen des canom 'schen Rechts
war daher in der Schweiz sehr beschränkt . Nicht bloß die
Grundsätze desselben über das Verhältniß der Kirche zum
Staat hatten keine Gültigkeit , sondern auch die Bestimmungen,
die es über die innern Verhältnisse der Kirche enthält , fanden
nur theilweise Anerkennung . Kaum brauchen wir zu bemer¬
ken, daß die Bestimmungen des canom 'schen Rechts über bür¬
gerliche Rechtsverhältnisse im Gebiete der eidgenössischen
Rechtspflege sich so wenig Gültigkeit erwarben als das römische
Recht.
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